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ZUSAMMENFASSUNG

 
Durch die internationalen Globalisierungsbestrebungen haben sich die wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen der Landwirtschaft in den letzten 15 Jahren 

drastisch verändert. Auch die Schweiz und Liechtenstein sind davon betroffen. Die 

internationalen Herausforderungen und das sich ständig ändernde Umfeld ver-

langen sowohl von den Liechtensteiner Landwirten als auch von der Agrarpolitik 

ein hohes Mass an Flexibilität. Die Forderung nach einer wirtschaftlich und tech-

nisch effizienten Landwirtschaft wächst und das wirtschaftliche Umfeld führt zu 

einer Steigerung der unternehmerischen Leistungen. Um auf die Liberalisierung 

der Märkte reagieren zu können, sind vermehrt Deregulierungsmassnahmen nö-

tig. Das Landwirtschaftliche Leitbild legt den Fokus auf eine nachhaltige Land-

wirtschaft mit einer konsequenten unternehmerischen Ausrichtung. Die Agrarpoli-

tik ist deshalb zur Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen gefordert, wel-

che die notwendigen Anpassungen zulassen und fördern. 

Artikel 20 der Landesverfassung bildet die Basis für die staatliche Förderung und 

Unterstützung der Land- und Alpwirtschaft zur Hebung der Erwerbsfähigkeit und 

zur Pflege seiner wirtschaftlichen Interessen. Damit der Staat den Verfassungs-

auftrag erfüllt, müssen die agrarpolitischen Rahmenbedingungen nunmehr so 

weiterentwickelt werden, dass die Landwirtschaft unter den bestmöglichen Bedin-

gungen ihre Leistungen erbringen kann.  

Für die Agrarpolitik Liechtensteins ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 

sowie die Sicherstellung von vergleichbaren Rahmenbedingungen mit der Schweiz 

ein zentrales Anliegen. Die vergangenen Jahre waren geprägt von der konsequen-

ten Umsetzung der in den Neunzigerjahren eingeschlagenen Agrarpolitik (Ent-

koppelung Preis- und Einkommenspolitik) sowie von dringlichen Massnahmen 

zum Ausgleich von Wettbewerbsnachteilen gegenüber der Schweiz. Die zukünftige 

Agrarpolitik wird sich weiter aus der aktiven Marktinterventionspolitik zurückzie-

hen. Die Rolle des Staates fokussiert sich zunehmend auf die Bereitstellung von 

Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Stärkung der einheimischen Landwirt-

schaft. Dabei soll eine dynamische Entwicklung von unternehmerischen Betrieben 

zugelassen werden. Diese Entwicklung kann jedoch nur konsequent ablaufen, 

wenn natürliche Anpassungsprozesse nicht durch staatliche Massnahmen auf-

gehalten werden. Die agrarpolitischen Rahmenbedingungen sollen dabei so wei-
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terentwickelt werden, dass in der Landwirtschaft und den vor- und nachgelager-

ten Stufen die vorhandenen Potenziale zur Kostensenkung sowie zur Verbesserung 

der Marktleistung und der Ökologie genutzt werden. Die Anpassungen sollen al-

lerdings nur so schnell vorangehen, dass die Entwicklung sozialverträglich bleibt. 

Zur Umsetzung der obigen Aufgaben wird ein landwirtschaftliches Rahmengesetz 

geschaffen. Dieses bildet das Instrument zur Erfüllung des erteilten Verfassungs-

auftrages. Mit dem zu schaffenden Landwirtschaftsgesetz wird der Gesetzgeber 

die agrarpolitischen Ziele und Leitplanken vorgeben. Der Landtag soll künftig 

einmal pro Legislaturperiode eine agrarpolitische Debatte führen, die weitere 

Gesamtausrichtung beschliessen und die finanziellen Rahmenbedingungen festle-

gen. Damit wird der Einfluss des Landtages in agrarpolitischen Fragen erheblich 

ausgebaut. Im Landwirtschaftsgesetz werden die zahlreichen bestehenden Agrar-

gesetze zu verschiedenen Spezialbereichen in einem Rahmengesetz zusammenge-

fasst und die Grundlage für die Umsetzung der Massnahmen aus dem Landwirt-

schaftlichen Leitbild 2004 geschaffen. Das Landwirtschaftliche Leitbild dient als 

Grundlage für die künftige Agrarpolitik. Die Schaffung von günstigen Rahmenbe-

dingungen für eine professionelle, unternehmerische Landwirtschaft ist das 

Hauptanliegen. Mit dem Landwirtschaftsgesetz wird die gewünschte Flexibilisie-

rung der heute sehr starren Agrargesetzgebung herbeigeführt. Die Umsetzungsde-

tails, technische Regeln, Administration und Vollzug können auf Verordnungsstufe 

geregelt werden. Somit können Anpassungen, welche nicht einen grundsätzlichen 

Richtungswechsel bedeuten, einfacher vorgenommen und entsprechende Mass-

nahmen laufend dem aktuellen Umfeld und dem Entwicklungsstand angepasst 

werden. 

ZUSTÄNDIGES RESSORT

 

Ressort Umwelt, Raum, Land- und Waldwirtschaft 

BETROFFENE AMTSSTELLEN

 

Landwirtschaftsamt 

Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen 

Amt für Umweltschutz 
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RA 2007/2539-8010 

P 

I. BERICHT DER REGIERUNG

 

1. AUSGANGSLAGE

 

Während in den 1950er-Jahren noch jede dritte Person in der Landwirtschaft tätig 

war, macht der Anteil der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft heute nur noch ein 

knappes Prozent aus. Industrie- und Dienstleistungssektor haben ein rasantes 

Wachstum durchgemacht und mit ihrem Sog den Strukturwandel in der Landwirt-

schaft stark beschleunigt. Trotzdem ist die Landwirtschaft für Liechtenstein auf-

grund ihrer multifunktionalen Aufgaben auch heute noch von grosser Bedeutung.  

Die Anforderungen der Gesellschaft an die Landwirtschaft haben sich im Laufe 

dieser Entwicklung wesentlich verändert. Bis zu den achtziger Jahren stand – ge-

prägt vom Zweiten Weltkrieg – die Versorgung in Krisenzeiten, die Produktion 

günstiger Nahrungsmittel und die Erhaltung eines gesunden Bauernstandes im 

Zentrum. Darüber hinausgehende Aspekte wurden kaum beachtet. Diese Einstel-

lung hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Nahrungsmittelproduk-

tion sowie vielfältige, im Interesse der Gesellschaft zu erbringende multifunktio-

nelle Dienstleistungen machen die Landwirtschaft zu einem nach wie vor bedeu-

tungsvollen Wirtschaftszweig Liechtensteins. Multifunktionelle Leistungen sind 

beispielsweise die Pflege und Erhaltung der Kulturlandschaft, der Beitrag zur Si-

cherung der Versorgung mit qualitativ hoch stehenden Nahrungsmitteln, die An-

strengungen für eine ökologische und tiergerechte Produktion sowie die Nutzung 

und Pflege von Hanglagen und des Berg- und Alpgebietes. Der Nutzen dieser 

Leistungen lässt sich nur schwer mit Geldbeträgen beziffern. Es ist jedoch un-
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bestritten, dass dieser mindestens so hoch einzuschätzen ist wie die rein monetä-

ren Umsatzerträge aus dem Verkauf von Agrarprodukten. 

1.1 Historische Entwicklung der Agrarpolitik 

Die Politik hat im letzten Jahrhundert die wirtschaftliche Entwicklung der Land-

wirtschaft und den Strukturwandel aktiv beeinflusst. Die Struktur der heutigen 

Landwirtschaft ist folglich das Ergebnis der Agrarpolitik der letzten Jahrzehnte. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Liechtensteiner Agrarwirtschaft – bedingt 

durch den Zollvertrag – massgeblich durch die agrarpolitischen Massnahmen in 

der Schweiz beeinflusst wurde und wird. 

Die Agrarpolitik der Nachkriegsjahre war geprägt durch die wichtigen ernäh-

rungspolitischen Leistungen, welche die Landwirtschaft während des Zweiten 

Weltkrieges erbracht hatte. Ziel der schweizerischen Agrarpolitik war die Schaf-

fung einer soliden Agrarordnung zur Vermeidung von weiteren Versorgungseng-

pässen und zur Erhaltung eines gesunden und leistungsfähigen Bauernstandes. 

Das schweizerische Landwirtschaftsgesetz von 1951 brachte kostendeckende 

Preise und die staatliche Übernahmegarantie für die wichtigsten Agrarprodukte 

(u.a. Milch, Getreide und Kartoffeln). Diese Markteingriffe wirkten sich aufgrund 

des gemeinsamen Wirtschaftsraumes mindestens indirekt auf die Liechtensteiner 

Landwirtschaft aus.  

In den sechziger und siebziger Jahren führte der technische Fortschritt zu einem 

allgemeinen Wirtschaftsaufschwung und leitete einen enormen Strukturwandel in 

der Landwirtschaft ein (Mechanisierung). Durch den Arbeitskräfte-Sog aus der 

übrigen Wirtschaft sind viele Landwirtschaftsbetriebe aufgegeben worden bzw. 

fanden keinen Nachfolger mehr. Liechtenstein wandelte sich von einem Agrar-

staat zu einem modernen Industrie- und Dienstleistungsstaat. Ertragssteigerungen, 

hohe Produzentenpreise und die staatlichen Abnahmegarantien führten im ge-

meinsamen Agrarmarkt Schweiz-Liechtenstein bei einigen Produkten zu einer 

Intensivierung der Produktion und zu entsprechenden Überschüssen. Daraus re-
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sultierten steigende Agrarausgaben und eine zunehmende Umweltbelastung durch 

die intensive landwirtschaftliche Nutzung. Ab Mitte der siebziger Jahre wurden 

Massnahmen zur Lenkung der Produktionsmengen eingeleitet. Dazu gehörten die 

Verteuerung von Importfutter, die Festlegung von Höchstbeständen und die Ein-

führung der Milchkontingentierung (FL 1985).  

In den 90er-Jahren verpflichtete die GATT Agrarfreihandelsrunde die Mitglied-

staaten der Welthandelsorganisation WTO zur Reduktion der Agrarstützung und 

des Einfuhrschutzes. Daraus resultierten wichtige Reformen in der schweizeri-

schen-liechtensteinischen Agrarpolitik mit dem Ziel der Entkoppelung der Ein-

kommenspolitik von den Produzentenpreisen (vgl. Abbildung 1). Nicht marktfä-

hige Leistungen der Landwirtschaft wie die Landschaftspflege, Ökologie oder 

Ethologie werden seither nicht mehr über die Produktpreise, sondern mit Direkt-

zahlungen abgegolten. Die wichtigsten Meilensteine hierzu waren die Einführung 

des Direktzahlungs-, des Abgeltungs- sowie des Berg- und Hanglagengesetzes. 

Die Produktionsanreize wurden zurückgenommen und ökologische Anreize ver-

stärkt. 

1.2 Internationales Umfeld 

Durch die internationalen Globalisierungsbestrebungen haben sich die wirtschaft-

lichen Rahmenbedingungen der Landwirtschaft in den letzten 15 Jahren drastisch 

verändert. Für die liechtensteinische Agrarpolitik sind insbesondere folgende 

Entwicklungen von Bedeutung: 

 

die Integration der Landwirtschaft in das GATT-Abkommen anlässlich der 

so genannten „Uruguay-Runde“ in den 1990er Jahren, 

 

der damit verbundene Abbau von Agrarzöllen und Exportsubventionen, 

 

die Weiterführung der Agrarverhandlungen in der laufenden „Doha-Runde“, 

 

die bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU (Liberalisie-

rung Käsehandel) 
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die Entwicklung der Agrarpolitik in der Schweiz (aktuell AP 2011) sowie  

 
ein mögliches Agrarfreihandelsabkommen mit der Europäischen Union. 

Der schweizerische Bundesrat prüft derzeit die Möglichkeiten eines Agrarfreihan-

delsabkommens mit der EU. In Anbetracht der Unterschiede bei Produzentenprei-

sen und Produktionskosten hätte die Aufhebung der Zölle, die bei einem solchen 

Abkommen das Hauptelement darstellt, mit Sicherheit erhebliche wirtschaftliche 

Konsequenzen für die schweizerisch-liechtensteinische Landwirtschaft. Am 

stärksten wäre der Acker- und Gemüsebau betroffen. Aber auch in der Tierpro-

duktion sind aufgrund der Preisunterschiede zur EU Konsequenzen zu erwarten.  

1.3 Grundlagen der schweizerischen Agrarpolitik 2011 

Die AP 2011 (Agrarpolitik 2011) ist ein weiterer Schritt der seit 16 Jahren ver-

folgten Reform der schweizerischen Agrarpolitik. Als Nachfolgeprogramm der 

AP 2007 legt die AP 2011 die Strategie und den Zahlungsrahmen für die Jahre 

2008-2011 fest.  

Hauptpunkt der AP 2007 war der Beschluss, die Milchkontingentierung im Jahr 

2009 aufzuheben. Weitere wichtige Änderungen sind die Einführung der Verstei-

gerung von Zollkontingenten für Fleisch sowie der Ausbau des Instrumentariums 

für Strukturverbesserungen und soziale Begleitmassnahmen. Mit der AP 2011 

sollen die agrarpolitischen Rahmenbedingungen so weiterentwickelt werden, dass 

sowohl in der Landwirtschaft als auch auf den vor- und nachgelagerten Stufen die 

vorhandenen Potenziale zur Kostensenkung sowie zur Verbesserung der Markt-

leistung und der Ökologie genutzt werden. Dabei ist wichtig, dass das Anpas-

sungstempo moderat ist und somit eine sozialverträgliche Entwicklung ermöglicht 

wird.  

Das Kernelement der AP 2011 ist die Reduktion der zur Preisstützung eingesetz-

ten Mittel und deren Umlagerung in produkteunabhängige Direktzahlungen. Diese 

Umlagerung hat wesentliche Reduktionen der Zahlungen Liechtensteins im Rah-
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men des Notenaustausches zur Regelung und Beteiligung Liechtensteins an 

Markt- und Preisstützungsmassnahmen der schweizerischen Landwirtschaftspoli-

tik zur Folge. Die Exportsubventionen werden vollständig abgeschafft und die 

Mittel zur internen Marktstützung erheblich reduziert. Weitere wichtige Mass-

nahmen der AP 2011 sind die Senkung der Zölle für Futtermittel und die Erhö-

hung des unternehmerischen Spielraums der Landwirte durch Lockerung bzw. 

Aufhebung von strukturerhaltenden Bestimmungen im Boden- und Pachtrecht. 

Die Strategie der AP 2011 wird durch die folgenden fünf Handlungsachsen cha-

rakterisiert: 

 

Die Konkurrenzfähigkeit von Produktion und Verarbeitung verbessern durch 

Umlagerung von Marktstützungsmitteln in Direktzahlungen und durch Mass-

nahmen zur Kostensenkung. 

 

Die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Landwirtschaft mit einem zielge-

richteten Direktzahlungssystem sicherstellen und die ökologische Weiterent-

wicklung fördern. 

 

Die Wertschöpfung und die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums 

fördern durch Erweiterung der Produktdifferenzierungsmöglichkeiten und der 

Investitionshilfen sowie durch Unterstützung von gemeinschaftlichen Projekt-

initiativen. 

 

Den Strukturwandel sozial abfedern und durch eine Lockerung des Boden- 

und Pachtrechts fördern. 

 

Die Administration vereinfachen und die Kontrollen besser koordinieren. 

Zur Umsetzung dieser Handlungsachsen werden Änderungen in verschiedenen 

Gesetzen vorgenommen. Im Bereich des Landwirtschaftsgesetzes kann die AP 

2011 zu einem grossen Teil auf Verordnungsebene realisiert werden. Die Geset-

zesgrundlage für eine Umlagerung von Milchpreisstützungsmitteln in Direktzah-

lungen hat das Parlament bereits mit der AP 2007 geschaffen. Weitere Änderun-

gen sind in den Bundesgesetzen über das Bäuerliche Bodenrecht (BGBB), die 
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landwirtschaftliche Pacht (LPG), die Familienzulagen in der Landwirtschaft 

(FLG) sowie im Lebensmittel- (LMG) und Tierseuchengesetz (TSG) vorgesehen. 

Zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit bzw. zur Sicherstellung von gleichwerti-

gen Produktionsbedingungen hat die Umsetzung der schweizerischen AP 2011 

auch in der liechtensteinischen Agrarpolitik einen Anpassungsbedarf zur Folge. 

Diese Änderungen werden im Zuge der Einführung des Landwirtschaftsgesetzes 

und bei der Ausgestaltung der entsprechenden Verordnungen berücksichtigt. 

1.4 Entwicklung der liechtensteinischen Agrarpolitik 

Die Landwirtschaft ist vom EWR-Abkommen ausgeklammert und wird bis anhin 

nur von einigen Randbereichen wie Veterinärwesen, Futtermittel, Saatgut und 

Pflanzenschutz tangiert. Aufgrund des Zollvertrages bilden Liechtenstein und die 

Schweiz einen gemeinsamen Wirtschaftsraum. Somit sind die schweizerische und 

die liechtensteinische Agrarpolitik eng miteinander verbunden. Dies trifft vor al-

lem auf die Markt- und Preisstützungsmassnahmen zu. Liechtenstein betreibt je-

doch seit jeher aktiv eine eigene Agrarpolitik und hat in wichtigen Bereichen ei-

genes Recht erlassen. Dies gilt insbesondere für die einkommensstützenden Di-

rektzahlungen, für Massnahmen zu Gunsten der Milch- und Alpwirtschaft sowie 

für Strukturverbesserungen (Förderung von Investitionen in der Landwirtschaft). 

Die liechtensteinischen Massnahmen sind spezifisch auf die Besonderheiten und 

die Grösse Liechtensteins ausgerichtet. Sie liegen jedoch – mit Rücksicht auf den 

durch den Zollvertrag begründeten gemeinsamen Wirtschaftsraum – auf einem 

Niveau, das mit jenem der schweizerischen Landwirtschaftspolitik vergleichbar 

ist. Durch die Umlagerungspolitik von Preisstützungsmassnahmen in Direktzah-

lungen erhöhten sich die Staatsausgaben für die Landwirtschaft von ca. 5 Millio-

nen Franken im Jahr 1990 auf heute über 16 Millionen Franken. Von dieser Um-

lagerungspolitik profitierte in erster Linie der Konsument, indem die Produzen-

tenpreise teilweise massive gesenkt wurden. So lag beispielsweise im Jahr 1990 

der Produzentenpreis für Milch noch bei CHF 1.07 je Kilogramm, während er im 
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Jahr 2006 CHF 0.67 pro Kilogramm betrug (-37%). Dieselbe Entwicklung kann 

auch beim Getreidepreis und bei anderen Produkten festgestellt werden (Weizen: 

CHF 100.- je Dezitonne 

 

CHF 57.- je Dezitonne). Die Preissenkungen wurden 

teilweise an die Konsumenten weitergegeben, wobei sich bei vielen Produkten die 

Marktspanne1 vergrössert hat, und somit die Konsumenten nur beschränkt profi-

tieren konnten. 

Für die Agrarpolitik Liechtensteins ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 

sowie die Sicherstellung von vergleichbaren Rahmenbedingungen mit der 

Schweiz ein zentrales Anliegen. Die vergangenen Jahre waren daher geprägt von 

der konsequenten Umsetzung der in den Neunzigerjahren eingeschlagenen Agrar-

politik (Entkoppelung Preis- und Einkommenspolitik) sowie von dringlichen 

Massnahmen zum Ausgleich von Wettbewerbsnachteilen gegenüber der Schweiz. 

Die wichtigsten Massnahmen der jüngsten Zeit sind (vgl. Abbildung 1): 

 

die Neugestaltung der Agrarpolitik ab 1994: Einführung von produktionsu-

nabhängigen Förderungen anstelle von Subventionen (Direktzahlungsge-

setz, Abgeltungsgesetz, Berg- und Hanglagengesetz); 

 

die Verbesserung von Rahmenbedingungen im Jahr 2000 (Gesetz über die 

Förderung von Investitionen in der Landwirtschaft, Milchkontingentie-

rungsgesetz); 

 

das Agrarpaket 2001 mit Anpassungen in verschiedenen Gesetzen und 

Nachvollzug der schweizerischen Agrarpolitik mit der Einführung von Rau-

futterverzehrer-, Anbau- und Extensobeiträgen (Direktzahlungsgesetz, Ab-

geltungsgesetz, Berggebiet und Hanglagengesetz und Alpwirtschaftsverord-

nung) im Jahr 2002; 

                                                

 

1 Marktspanne: Differenz zwischen Konsumentenpreis und Produzentenpreis bzw. Marge für Verarbeitung 
und Handel. 
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der Notenaustausch zwischen der Schweiz und Liechtenstein betreffend die 

Beteiligung Liechtensteins an den schweizerischen Markt- und Preisstüt-

zungsmassnahmen im Jahr 2002; 

 

die Neugestaltung der Milchmarktordnung zur Vorwärtsintegration der 

Milchwirtschaft zur Erhöhung der Wertschöpfung im Inland (Milchmarkt-

ordnungsgesetz 2004); 

 

das Landwirtschaftliche Leitbild 2004 (Strategische Ausrichtung der Liech-

tensteiner Landwirtschaft mit Vision, Leitbildbotschaften, Zielen (Phase I) 

sowie Handlungsempfehlungen und Massnahmen (Phase II); 

 

Absatzförderungskonzept für die Liechtensteiner Landwirtschaft 2007 (Stra-

tegische Koordination der Absatzförderungsmassnahmen im Agrarbereich); 

 

die Umwandlung der einzelbetrieblichen Milchkontingentierung in ein Lan-

deskontingent (Milchmengenregelung, voraussichtlich ab 2008); 

Als weiterer Reformschritt ist die Schaffung eines Rahmengesetzes für die Liech-

tensteiner Landwirtschaft vorgesehen (Landwirtschaftsgesetz). Damit werden die 

bestehenden Agrargesetze in einem Rahmengesetz zusammengefasst und wird 

gleichzeitig die Grundlage für die Umsetzung der Massnahmen aus dem Land-

wirtschaftlichen Leitbild 2004 geschaffen (vgl. Kap. 2).  

Die internationalen Herausforderungen und das sich ständig ändernde Umfeld 

verlangen sowohl von den Liechtensteiner Landwirten als auch von der Agrarpoli-

tik ein hohes Mass an Flexibilität. Die Forderung nach einer wirtschaftlich und 

technisch effizienten Landwirtschaft wächst und das wirtschaftliche Umfeld führt 

zu einer Steigerung der unternehmerischen Leistungen. Um auf die Liberalisie-

rung der Märkte reagieren zu können, sind vermehrt Deregulierungsmassnahmen 

nötig. Das Landwirtschaftliche Leitbild legt den Fokus auf eine nachhaltige 

Landwirtschaft mit einer konsequenten unternehmerischen Ausrichtung. Die Ag-

rarpolitik ist deshalb zur Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen gefor-

dert, welche die notwendigen Anpassungen zulassen und fördern. 
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Abbildung 1: Entwicklungsschritt der liechtensteinischen Agrarpolitik 
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Die zukünftige Agrarpolitik wird sich weiter aus der aktiven Marktinterventions-

politik zurückziehen. Die Rolle des Staates fokussiert sich zunehmend auf die 

Bereitstellung von Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Stärkung der ein-

heimischen Landwirtschaft. Dabei soll eine dynamische Entwicklung von unter-

nehmerischen Betrieben zugelassen werden. Diese Entwicklung kann jedoch nur 

konsequent ablaufen, wenn natürliche Anpassungsprozesse nicht durch staatliche 

Massnahmen aufgehalten werden. Der Schlüssel einer erfolgreichen Agrarpolitik 

liegt darin, eine Balance zwischen einer effizienten Agrarproduktion und der Be-

reitstellung von Pflege- und Umweltleistungen im öffentlichen Interesse zu fin-

den.  

Die wichtigsten Elemente der Strukturanpassung sind die Erzielung von Kosten-

einsparungen (bspw. durch Arrondierung oder überbetriebliche Zusammenarbeit) 

und eine erfolgreiche Vermarktungsstrategie. Die Neuausrichtung der Agrarpoli-

tik fördert genau diese Aspekte. Die Landwirte haben durch die heutige produkti-

onsunabhängige Direktzahlungspolitik wesentlich mehr Freiheiten als im alten 

System mit vorgegebenen Produktionsmengen und Absatzpreisen. Mit dem neuen 

Landwirtschaftlichen Leitbild, der Vorwärtsintegration der Milchwirtschaft, der 

Liberalisierung der Milchkontingentierung, dem Absatzförderungskonzept und 

weiteren wichtigen Massnahmen hat die Agrarpolitik ein hohes Reformtempo 

eingeschlagen. Ohne ein landwirtschaftliches Rahmengesetz würde das Anpas-

sungstempo eine Vielzahl von Gesetzesänderungen und Anpassungen nach sich 

ziehen. Dies wäre für alle Beteiligten sehr aufwändig und kostenintensiv. Zudem 

hätte der Verzicht auf die Schaffung eines Rahmengesetzes empfindliche zeitliche 

Verzögerungen zur Folge. Wesentlich gravierender wäre allerdings der Umstand, 

dass bei einer separaten Beratung von Einzelvorstössen der Gesamtzusammen-

hang verloren gehen würde und dadurch einzelne Vorlagen über- oder unterge-

wichtet würden.  
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Mit dem zu schaffenden Landwirtschaftsgesetz wird der Gesetzgeber die agrarpo-

litischen Ziele und Leitplanken vorgeben. Umsetzungsdetails, technische Regeln, 

Administration und Vollzug können auf Verordnungsebene geregelt werden. So-

mit können Anpassungen, welche nicht einen grundsätzlichen Richtungswechsel 

bedeuten, einfacher vorgenommen und entsprechende Massnahmen laufend dem 

aktuellen Umfeld und dem Entwicklungsstand angepasst werden.  

Das Landwirtschaftliche Leitbild aus dem Jahre 2004 stellt die Grundlage der zu-

künftigen agrarpolitischen Entwicklung dar. Das Leitbild wurde im Landtag mit 

grosser Anerkennung aufgenommen und fand eine breite Unterstützung. Das 

Landwirtschaftsgesetz soll deshalb auf die im Leitbild verankerten Visionen, 

Entwicklungsvorstellungen und Ziele abstützen und die empfohlenen Massnah-

men mit einem angemessenen Reformtempo umsetzen. Die wichtigsten Grundzü-

ge des Leitbildes werden in Kapitel 0 erläutert. 

2. ZIEL UND ZWECK DER VORLAGE

 

Mit dem Landwirtschaftsgesetz werden günstige Rahmenbedingungen für die 

liechtensteinische Landwirtschaft geschaffen, indem bewährte agrarpolitische 

Instrumente übersichtlich in einem Rahmengesetz zusammengefasst und die auf 

Basis des Landwirtschaftlichen Leitbildes 2004 erarbeiteten Massnahmen umge-

setzt werden. Mit der Neuschaffung eines Landwirtschaftsgesetzes werden inhalt-

liche, politische und organisatorische Ziele verfolgt. Es sind dies: 

 

Die konsequente Weiterführung der eingeschlagenen Entkoppelungspolitik 

und die Umsetzung des Landwirtschaftlichen Leitbildes 2004: 

Das System der Entkoppelung von Preis- und Einkommenspolitik sowie das 

System der Abgeltung von Leistungen, welche die Landwirtschaft im öf-

fentlichen Interesse erbringt (Landschaftspflege, Ökologie und Ethologie) 

werden fortgeführt. Die bestehenden Grundlagen werden in einem über-

sichtlichen Rahmengesetz zusammengefasst und weitergeführt.  
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Mit dem Leitbild 2004 wurden die Leitplanken für die künftige agrarpoliti-

sche Ausrichtung gelegt. Im Zentrum steht die Schaffung von günstigen 

Rahmenbedingungen für die Liechtensteiner Landwirtschaft. Im Landwirt-

schaftsgesetz werden die gesetzlichen Grundlagen für die Umsetzung des 

Landwirtschaftlichen Leitbildes geschaffen. 

 

Die Erhöhung der Übersichtlichkeit und die Verbesserung der Finanzkon-

trolle durch den Landtag: 

Der Landtag soll sich künftig einmal pro Legislaturperiode mit der 

agrarpolitischen Ausrichtung und den notwendigen Reformen befassen, die 

agrarpolitischen Massnahmen bestimmen und die finanziellen Rahmenbe-

dingungen festlegen. Mittels Finanzbeschluss soll in regelmässigen Abstän-

den (alle vier Jahre) die Höhe der Förderungsmittel beschlossen werden. 

Bisher war die Höhe der auszurichtenden Beiträgen zwar auf Gesetzesebene 

geregelt. Gesetzgebung und Massnahmen sind jedoch dermassen stark ver-

zettelt, sodass sich der Landtag nur schwer ein Gesamtbild der agrarpoliti-

schen Gesamtausrichtung machen kann. Dies hat zur Folge, dass der Land-

tag bisher die agrarpolitische Debatte nur sektoriell führen und die Gesamt-

entwicklung der Finanzen im Agrarbereich nur beschränkt beeinflussen 

kann. Mit der angestrebten Änderung im Landwirtschaftsgesetz würde der 

Einflussbereich des Landtages erheblich ausgebaut.  

 

Organisatorische und administrative Vereinfachungen: 

Das zu schaffende Landwirtschaftsgesetz ist ein umfassendes Rahmenge-

setz, welches die gesetzliche Grundlage für die künftigen agrarpolitischen 

Massnahmen darstellt. Die Umsetzungsdetails werden auf Verordnungsstufe 

geregelt. Dadurch wird die Reaktionszeit der Agrarpolitik auf veränderte 

Bedürfnisse wesentlich verkürzt. Zudem kann vermieden werden, dass sich 

die Legislative in (zu) kurzen Abständen mit agrarpolitischen Detailbe-

stimmungen befassen muss. 
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Eine übersichtliche und konsistente Landwirtschaftsgesetzgebung führt zu 

wesentlichen Vereinfachungen im Vollzug sowohl für die involvierten Be-

hörden als auch für die betroffenen Landwirte. Durch eine Vereinheitli-

chung der Rechtslage soll eine Vereinfachung in der Anwendung geschaffen 

und dadurch die Rechtssicherheit erhöht werden. 

Im Landwirtschaftsgesetz wird der angestrebte Soll-Zustand umschrieben. Dieser 

stützt sich primär auf die gültige Gesetzgebung und das Landwirtschaftliche Leit-

bild. Zu diesem Zweck werden im Landwirtschaftsgesetz ausschliesslich die 

Rahmenbedingungen und Eckpunkte definiert. Die Details werden in entspre-

chenden Verordnungen geregelt. Diese Vorgehensweise bietet den Vorteil, dass 

auf die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen optimal reagiert werden 

kann. Die Liechtensteiner Landwirtschaft kann aufgrund der Globalisierung und 

der fortschreitenden Marktöffnung nicht losgelöst von internationaler Agrarpolitik 

und Handelsabkommen betrachtet werden. Somit ist eine Verkürzung der politi-

schen Reaktionszeit zwingend erforderlich.  

Überdies ist die heutige Liechtensteiner Landwirtschaftsgesetzgebung vollkom-

men zersplittert. Dies führt dazu, dass Regelungen in diversen Einzelgesetzen 

getroffen worden sind, die eigentlich auf Verordnungsstufe geregelt werden müss-

ten. Zudem werden zentrale Grundsätze des Landwirtschaftsrechts in den ver-

schiedenen Einzelgesetzen wiederholt, was zu Doppelspurigkeiten und teilweise 

auch zu Widersprüchen führt. Die heute bestehende Zersplitterung auf gesetzli-

cher Ebene und Verordnungsstufe sowie in verschiedenen Sachbereichen verun-

möglichen eine effiziente Anpassung an die geänderten Verhältnisse  
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3. GRUNDLAGEN

 

3.1 Allgemeines 

Die Grundlage für das Landwirtschaftsgesetz bilden die bestehende Agrargesetz-

gebung und die Vorgaben des Landwirtschaftlichen Leitbildes. Die heutige Ag-

rargesetzgebung besteht aus einer Vielzahl von einzelnen Gesetzen und Verord-

nungen (vgl. Tabelle 1). Die Grundsätze und Grundlagen der bestehenden Agrar-

gesetzgebung werden in einem Rahmengesetz (LWG) zusammengefasst und einer 

klaren Systematik unterzogen. Die heutigen Regelungen werden dort wo notwen-

dig und sinnvoll unter Berücksichtigung der Vorgaben des Landwirtschaftlichen 

Leitbildes weiterentwickelt und teilweise neu gestaltet. Dank der offenen Ausges-

taltung als Rahmengesetz wird es möglich sein, schnell auf künftige Veränderun-

gen reagieren und entsprechende Massnahmen umsetzen zu können. Im Folgen-

den werden die Struktur des Gesetzes, die bestehende, zu integrierende Agrarge-

setzgebung und die Grundzüge des Landwirtschaftlichen Leitbildes, welches die 

agrarpolitische Basis für das neue Gesetz bildet, erläutert. Zudem werden die 

Grundsätze des Konzeptes für die staatlichen Zahlungen aufgezeigt, welche einen 

Kernpunkt der agrarpolitischen Massnahmen darstellen.  

3.2 Landwirtschaftliches Leitbild 20042 

3.2.1 Grundlagen und Prozess

 

Das Landwirtschaftliche Leitbild 2004 stellt die Grundlage und das Fundament 

für die zukünftige agrarpolitische Entwicklung in Liechtenstein dar. Mit der Ge-

nehmigung durch die Regierung (26. Oktober 2004) und der Zurkenntnisnahme 

                                                

 

2 Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein über das Landwirtschaft-
liche Leitbild 2004, Nr. 94/2004. 
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durch den Landtag (26. November 2004) wurde die Projektphase I abgeschlossen. 

Das Leitbild wurde im Landtag mit grosser Anerkennung aufgenommen und fand 

eine breite Unterstützung. In der anschliessenden Phase II wurde vom Projektteam 

eine Zielbeschreibung erarbeitet, der Handlungsbedarf aufgezeigt und Massnah-

men vorgeschlagen (vgl. Aktionsplan, Abbildung 3). Die Ergebnisse wurden in 

einem Bericht zusammengefasst, welcher als Grundlage für die Weiterführung der 

Agrarpolitik dient (Umsetzungsphase / Phase III). 

Die Umsetzung des Leitbildes ist ein rollender Prozess. Es geht darum, die land-

wirtschaftliche Gesetzgebung dem sich laufend ändernden Umfeld anzupassen 

und dabei die Zielsetzung nicht aus den Augen zu verlieren. Zudem muss ein dau-

ernder Abgleich zwischen den Zielsetzungen des Leitbildes und den Veränderun-

gen des Umfeldes bzw. der internationalen Rahmenbedingungen stattfinden.  
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Abbildung 2: Aufbau und Umsetzung des Landwirtschaftlichen Leitbildes 
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Die zukünftige Agrarpolitik wird sich weiter aus der aktiven Marktinterventions-

politik zurückziehen. Die Rolle des Staates beschränkt sich auf die Bereitstellung 

von Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Stärkung des Agrarstandorts Liech-

tensteins. Dabei soll eine dynamische Entwicklung von unternehmerischen Be-

trieben zugelassen werden. Diese Entwicklung kann jedoch nur konsequent ablau-

fen, wenn natürliche Anpassungsprozesse nicht durch staatliche Massnahmen 

aufgehalten werden. Der Schlüssel einer erfolgreichen Agrarpolitik liegt somit 

darin, eine Balance zwischen einer effizienten Agrarproduktion und der Bereit-

stellung von Pflege- und Umweltleistungen im öffentlichen Interesse zu finden. 

3.2.2 Vision

 

Das Landwirtschaftsgesetz baut inhaltlich auf dem Landwirtschaftlichen Leitbild 

auf. Als Grundlage gelten die in der Vision verankerten Leitsätze: 

V1 Die Landwirtschaft versorgt die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und trägt 

zur Krisenvorsorge bei. 

V2 Die Landwirtschaft erfüllt den gesellschaftlichen Leistungsauftrag zur Pflege 

und Erhaltung der Kulturlandschaft gegen eine angemessene Abgeltung. 

V3 Die Landwirtschaft bekennt sich zu einer nachhaltigen Produktion. 

V4 Die Landwirtschaft handelt eigenverantwortlich und erbringt wettbewerbsfä-

hige Marktleistungen. 

V5 Der Staat schafft die notwendigen Rahmenbedingungen für eine professionel-

le und existenzfähige Landwirtschaft. 

V6 Der Staat fördert eine unternehmerische und marktkonforme Landwirtschaft. 

Eine angemessene Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln bildet die Grundlage 

jeder Gesellschaft. Daher muss die liechtensteinische Landwirtschaft durch die 

Aufrechterhaltung einer landwirtschaftlichen Urproduktion zur Selbstversorgung 

Liechtensteins beitragen. Der Staat bekennt sich somit – trotz Liberalisierung des 

weltweiten Handels mit Nahrungsmitteln – zu einer produzierenden Landwirt-
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schaft. In Zeiten erschwerter Nahrungsmittelzufuhr (Naturkatastrophen, Kriege, 

Versorgungsengpässe etc.) müssen die Landwirte und die Lebensmittelverarbeiter 

in der Lage sein, einen wesentlichen Teil zur Ernährungssicherung beizutragen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Grundlagen für eine produzierende Land-

wirtschaft aufrecht zu erhalten. Zusätzlich zur Verhinderung von Versorgungskri-

sen gewährleistet die Landwirtschaft durch flächendeckende und nachhaltige Nut-

zung des Kulturlandes sowie durch Bewirtschaftung des Alpenraumes und des 

Berggebietes einen höchstmöglichen Schutz vor Naturkatastrophen (Lawinen, 

Überschwemmungen, Rüfen und Hangrutschungen etc.). 

Die Gesellschaft legt grossen Wert auf die Erhaltung der durch die landwirtschaft-

liche Nutzung geschaffenen Kulturlandschaft. Diese Kulturlandschaft prägt die 

Bevölkerung, gibt ihr Lebensraum und bietet Raum für Erholung. Die Gesell-

schaft beauftragt daher die Landwirtschaft mit der Nutzung, Pflege und flächen-

deckenden Bewirtschaftung dieser Kulturlandschaft. Ein besonderes Anliegen ist 

dabei die Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen und die Erhaltung einer 

vielfältigen Landschaft. Nicht über den Markt abgegoltene gemeinwirtschaftliche 

Leistungen sind Dienstleistungen für die Gesellschaft und werden vom Staat 

marktgerecht abgegolten. 

Die landwirtschaftliche Produktion orientiert sich an den klimatischen, topogra-

phischen und ökologischen Voraussetzungen. Die Nutzung ist auf die langfristige 

Sicherung der natürlichen Ressourcen Boden, Luft und Wasser ausgerichtet. Da-

durch erreicht die liechtensteinische Landwirtschaft einen hohen ökologischen 

Standard. Zur guten landwirtschaftlichen Praxis gehören die Erfüllung aller ge-

setzlichen Vorschriften und ein Produktionsniveau, welches den heutigen ökolo-

gischen Ansprüchen und den Qualitätsnormen entspricht. Die Landwirtschaftsbe-

triebe leisten dadurch einen bedeutenden Beitrag zur Wahrung der Biodiversität. 

Eigenverantwortliches Handeln bedingt eine unternehmerische Ausrichtung der 

Liechtensteiner Landwirte und ihrer Betriebe. Durch gezielte Senkung der Pro-
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duktionskosten, Anwendung moderner Technologien und durch optimale Ausrich-

tung der Produktion auf die Marktnachfrage sollen die Landwirte gute betriebs-

wirtschaftliche Ergebnisse erreichen können. Landwirte werden somit zu Unter-

nehmern, welche gut nachgefragte Produkte und Dienstleistungen zu konkurrenz-

fähigen Preisen herstellen. Die Landwirtschaft erreicht dadurch eine weitgehende 

Unabhängigkeit von staatlichen Interventionen. 

Der Staat ist sich der Bedeutung wettbewerbsfähiger Betriebe bewusst und kon-

zentriert seine Massnahmen auf zukunftsorientierte, wirtschaftlich arbeitende und 

konkurrenzfähige Betriebe. Die Orientierung am Markt steht im Zentrum aller 

agrarpolitischen Überlegungen. Die staatlichen Mittel werden konzentriert auf die 

Förderung einer leistungsfähigen, unternehmerischen und wettbewerbsfähigen 

Landwirtschaft.  

Der Staat verbessert die Rahmenbedingungen und Strukturen der Landwirtschaft 

durch indirekte Förderungsmassnahmen (Infrastruktur, Administration, Produkti-

onsgrundlagen, Produktabsatz etc.) und erhöht damit die Wettbewerbsfähigkeit. 

Die staatlichen Rahmenbedingungen sollen eine innovative, marktorientierte und 

unternehmerische Landwirtschaft ermöglichen. Der Spielraum für landwirtschaft-

liche Unternehmen wird soweit als möglich ausgebaut. Die kundenorientierte 

Produktion und der Absatz der landwirtschaftlichen Produkte stehen im Zentrum. 

Die Anwendung fortschrittlicher Produktionsmethoden sowie die Entwicklung 

neuer Absatzkanäle und Betriebszweige werden unterstützt. Der Staat begleitet 

die Landwirtschaft bei ihren Bestrebungen nach Professionalität und Marktorien-

tierung. Der natürliche Strukturwandel wird zugelassen.  

Zur Förderung der internationalen Konkurrenzfähigkeit der liechtensteinischen 

Landwirtschaft unterstützt der Staat den Abbau von administrativen Hemmnissen 

im Marktzutritt gegenüber der Schweiz und der Europäischen Union. Die gegen-

seitige Anerkennung von Produktionsstandards führt zu einer vollständigen und 
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gleichberechtigten Integration Liechtensteins in den gemeinsamen Markt mit der 

Schweiz. 

3.2.3 Leitbildbotschaften und Aktionsplan

 

Während in der Vision die richtungweisenden und strategischen Gedanken zum 

langfristig angestrebten Soll-Zustand der Landwirtschaft zusammengefasst sind, 

enthalten die Leitbildbotschaften konkretere Aussagen zur Umsetzung.  

L1 Landwirtschaftsbetriebe werden professionell und wirtschaftlich geführt. 

L2 Landwirtschaftsbetriebe produzieren nach den Bedürfnissen des Marktes und 

decken die spezielle Nachfrage nach tiergerechten, ökologischen und regiona-

len Produkten.  

L3 Die Landwirtschaft ist offen für neue Technologien zur Sicherung der Wett-

bewerbsfähigkeit.  

L4 Leistungsfähige Landwirtschaftsbetriebe erfüllen die Erwartungen der Bevöl-

kerung an eine moderne Landwirtschaft und deren gemeinwirtschaftliche 

Leistungen und gewährleisten damit eine grösstmögliche Selbstversorgung 

und angemessene Krisenvorsorge. 

L5 Der Staat beauftragt die Landwirtschaft mit der Erbringung aller im öffentli-

chen Interesse stehenden Dienstleistungen und entschädigt diese mit ange-

messenen Abgeltungen. 

L6 Mit hohem Ausbildungsstand und verantwortungsvollem Handeln erreicht die 

Landwirtschaft ein positives Ansehen in der Gesellschaft.  

L7 Der Staat schafft durch zukunftsorientierte Rahmenbedingungen Vorausset-

zungen zur Stärkung einer gut strukturierten, existenzfähigen Landwirtschaft.  

L8 Das landwirtschaftliche Kulturland wird in quantitativer und qualitativer Hin-

sicht langfristig für die Landwirtschaft gesichert.  

L9 Der Strukturwandel lässt Raum für notwendige Betriebsentwicklungen. 

Strukturwandelbedingte Betriebsaufgaben werden sozial abgefedert. 
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Diese neun Leitbildbotschaften bilden die Grundlage für den in Projektphase II 

erarbeiteten Aktionsplan und somit das Kernstück der langfristigen Agrarpolitik. 

Im Folgenden werden die neun Leitbildbotschaften erläutert und kommentiert. 

Die Botschaften beschreiben den Soll-Zustand der in den nächsten Jahren erreicht 

werden soll. In der Regel ist von einem Zeithorizont von 5-10 Jahren auszugehen 

(vgl. Abbildung 2). 

L1 Landwirtschaftsbetriebe werden professionell und wirtschaftlich geführt 

Die Betriebe werden von gut ausgebildeten Fachleuten nach betriebswirtschaftli-

chen Grundsätzen geführt. Der Bewirtschafter verfügt über eine fundierte fach-

spezifische Grundausbildung und ist bestrebt, durch permanente Weiterbildung 

mit dem sich rasch wandelnden Umfeld Schritt zu halten. Die Führung einer 

Buchhaltung und die Nutzung derselben als Kontroll- und Planungsinstrument ist 

selbstverständlich. Haupterwerbslandwirte – insbesondere Neueinsteiger – verfü-

gen über eine abgeschlossene Berufslehre. Die Bewirtschafter sorgen für mög-

lichst rationelle Betriebsabläufe. Betriebliche Neuausrichtungen oder bedeutende 

Ausdehnungen von bestehenden Betriebszweigen werden strategisch geplant. 

Landwirtschaftsbetriebe verfügen somit über klare Betriebskonzepte und Zielset-

zungen für die Zukunft. Dies soll die Planungssicherheit vergrössern. Investitio-

nen erfolgen nach Abwägung der wirtschaftlichen Vor- und Nachteile. Grössere 

Investitionen müssen nachweisbar zu einem besseren Einkommen, einer Redukti-

on des Arbeitseinsatzes oder einer Vereinfachung der Arbeitsabläufe führen. Die 

Betriebskosten werden gesenkt durch einen effizienteren Einsatz der Produkti-

onsmittel, überbetriebliche Zusammenarbeit, eine angepasste Investitionstätigkeit 

sowie eine laufende Steigerung der Arbeitsproduktivität. Innovationen sollen dank 

guter staatlichen Rahmenbedingungen einfach umgesetzt werden können. 



27 

L2 Landwirtschaftsbetriebe produzieren nach den Bedürfnissen des Marktes und 

decken die spezielle Nachfrage nach tiergerechten, ökologischen und regio-

nalen Produkten 

Die landwirtschaftliche Produktion richtet sich nach den Bedürfnissen des Mark-

tes. Es werden Produkte und Dienstleistungen von hoher Qualität und hoher Wert-

schöpfung hergestellt. Mit laufenden Produktinnovationen werden die hohen 

Marktanforderungen erfüllt. Durch Flexibilisierung der Produktion, einfache Be-

triebsstrukturen und multifunktionale Betriebseinrichtungen erreichen die Land-

wirte eine gute Ausrichtung auf die Märkte. Auf die Nachfrage nach tiergerecht, 

ökologisch und regional produzierten Nahrungsmitteln reagieren die Landwirte 

durch aktive Partizipation an Labelprogrammen und vermehrter Hofverarbeitung 

und Direktvermarktung. Für die Förderung des regionalen Absatzes von Produk-

ten werden die notwendigen Rahmenbedingungen im Bereich Hofverarbeitung 

und Produktabsatz geschaffen. Zudem sind der gezielte Ausbau und die Stärkung 

von regionalen Verarbeitungsbetrieben voranzutreiben. Eine wirtschaftlich gesun-

de, regionale Verarbeitung sichert den langfristigen Absatz von landwirtschaftli-

chen Rohprodukten. Ebenfalls von grosser Bedeutung ist die Förderung von Pro-

jekten im Regional- und Ökomarketing sowie der Ausbau der Absatzkanäle.  

Der konsequent unternehmerisch handelnde Landwirt setzt auf Regionalität und 

konzentriert sich auf Nischenmärkte. Der Marktvorsprung Liechtensteins beim 

biologischen Landbau (welthöchster Anteil an biologisch wirtschaftenden Betrie-

ben) ist weiter auszubauen und die Vermarktung von Bioprodukten zu verbessern. 

Durch die Förderung des Biolandbaus kann der Forderung nach tiergerechten, 

ökologischen und regionalen Produkten noch weiter entsprochen werden.  

L3 Die Landwirtschaft ist offen für neue Technologien zur Sicherung der Wett-

bewerbsfähigkeit 

Der biologisch-technische Fortschritt wird zugelassen und in technischen Neue-

rungen umgesetzt. Der Einsatz von neuer Technologie soll gezielt mit Fokus auf 
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die Steigerung der Arbeitsproduktivität und der Ökologisierung erfolgen. Ziel ist 

die Sicherung und der Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit. Zudem fördert der Staat 

die Einführung innovativer Technologien, deren Einsatz zwar im öffentlichen 

Interesse ist, jedoch nicht vollständig vom Markt abgegolten wird. Technische 

Vorschriften und Regelungen sowie Förderungsmassnahmen werden laufend dem 

aktuellen technischen Stand angepasst. Kritische Technologien werden vor deren 

Einsatz sorgfältig geprüft. Sie werden nur zugelassen, sofern sie im Einklang mit 

den übrigen Zielbereichen des Landwirtschaftlichen Leitbildes und den Wertvor-

stellungen der Gesellschaft stehen. 

L4 Leistungsfähige Landwirtschaftsbetriebe erfüllen die Erwartungen der Bevöl-

kerung an eine moderne Landwirtschaft und deren gemeinwirtschaftliche 

Leistungen und gewährleisten damit eine grösstmögliche Selbstversorgung 

und angemessene Krisenvorsorge 

Eine leistungsfähige Landwirtschaft zeichnet sich durch schlagkräftige, nach 

marktwirtschaftlichen Grundsätzen produzierende und gut strukturierte Landwirt-

schaftsbetriebe aus. Leistungsfähige Betriebe sind in der Lage mit einer modernen 

internationalen Landwirtschaft wirtschaftlich Schritt zu halten. 

Die Landwirtschaftsbetriebe respektieren den Leistungsauftrag der Bevölkerung 

durch eine verantwortungsvolle und fortschrittliche Betriebsführung. Durch Bei-

behaltung der Produktionsausrichtung, flächendeckende Bewirtschaftung (inkl. 

Grenzertragsflächen, Hanglagen und Alpenraum), Sicherung und Schutz der Ag-

rarvorrangflächen sowie Erhaltung der Produktionskenntnisse (Know-how) wird 

eine grösstmögliche Selbstversorgung mit den wichtigsten Grundnahrungsmitteln 

sichergestellt. In Zeiten mit gestörter Nahrungsmittelzufuhr (Naturkatastrophen, 

Kriege, Versorgungsengpässe etc.) muss ein wesentlicher Teil der Versorgung mit 

Grundnahrungsmitteln durch die einheimische Produktion gedeckt werden kön-

nen. Ziel ist nicht eine Autarkie Liechtensteins, sondern die Fähigkeit zur Leis-

tung eines grösstmöglichen Anteils an der Nahrungsmittelversorgung in Krisen-
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zeiten. Dazu sind die Produktionsgrundlagen (Boden, Infrastruktur, Mechanisie-

rung und Know-how) jederzeit aufrecht zu halten. 

Durch eine nachhaltige und flächendeckende Landbewirtschaftung werden Natur-

katastrophen wie Rutschungen und dergleichen verhindert bzw. abgeschwächt. 

Die Landwirtschaft orientiert sich an den Wünschen und Bedürfnissen ihrer Ab-

nehmer und der Gesellschaft. Gezielte Angebote von Produkten und Dienstleis-

tungen fördern das Verständnis und Vertrauen in die Landwirtschaft. Bäuerliche 

Organisationen, Landwirtschaftsamt und Regierung stellen den Informationsfluss 

zwischen Landwirtschaft, politischen Entscheidungsträgern und Bevölkerung si-

cher und zeigen damit die Leistungen der Landwirtschaft auf. 

L5 Der Staat beauftragt die Landwirtschaft mit der Erbringung aller im öffentli-

chen Interesse stehenden Dienstleistungen und entschädigt diese mit ange-

messenen Abgeltungen 

Die Landwirtschaft erhält einen klaren Leistungsauftrag zur Erbringung aller im 

öffentlichen Interesse stehenden Dienstleistungen (Landschaftspflege, Ökologie, 

Ethologie). Auch die Bewirtschaftung von Berg- und Alpflächen ist sicherzustel-

len, da deren ökologischer und volkswirtschaftlicher Wert für den Alpenraum 

unumstritten ist (Nutz- und Schutzfunktion). Dies bedeutet, dass die Bewirtschaf-

tung von Grenzertragsflächen als Aufgabe der Landwirtschaft gesehen wird und 

somit entsprechend abgegolten werden muss. Professionelle, bodenbewirtschaf-

tende Betriebe mit einer standortgerechten Nutzung der Flächen stehen im Zent-

rum der Förderungspolitik. Durch die Bewirtschaftung von Flächen im überge-

ordneten Interesse stellt die Land- und Alpwirtschaft eine hohe Qualität der Kul-

turlandschaft sicher. Sie leistet mit der Pflege und der standortgerechten Nutzung 

der Landschaft und mit den übrigen Dienstleistungsangeboten einen Beitrag zur 

Lebensqualität in Liechtenstein und bildet die Grundlage für den Tourismus. Zu-

dem trägt die Pflege und Nutzung zur Verhinderung von Naturkatastrophen bei. 

Die Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen richtet sich grundsätzlich nach dem 
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Entwicklungskonzept für Natur- und Landwirtschaft, womit auch die Wahrung 

der Biodiversität und der Ressourcen gewährleistet ist. 

Öffentliche Güter zeichnen sich dadurch aus, dass niemand von deren Konsum 

ausgeschlossen werden kann und es unter den Verbrauchern keine Rivalität im 

Konsum gibt. Sie sind daher nicht marktfähig. Öffentliche Leistungen und positi-

ve Externalitäten der Landwirtschaft (Landschaftspflege, Ökologie, Ethologie, 

Sicherstellung einer angemessenen Selbstversorgung etc.) werden somit definiti-

onsgemäss nicht oder nur in einem sehr bescheidenen Umfang vom Markt abge-

golten. Es ist jedoch offensichtlich, dass die Gesellschaft von den gemeinwirt-

schaftlichen Leistungen der Landwirtschaft profitiert und deren Nutzen auch an-

erkennt. Die im Leistungsauftrag verankerten öffentlichen Leistungen, welche von 

der Landwirtschaft erbracht werden, müssen angemessen entschädigt werden.  

Durch die Entschädigung ihrer Dienstleistungen und durch eine betriebswirt-

schaftlich sinnvolle Ausrichtung der Betriebe müssen die Landwirte einen mit 

anderen Branchen vergleichbaren Arbeitsverdienst erzielen können.  

L6 Mit hohem Ausbildungsstand und verantwortungsvollem Handeln erreicht die 

Landwirtschaft ein positives Ansehen in der Gesellschaft 

Gut ausgebildete Bewirtschafter sind das Fundament für einen optimalen Be-

triebserfolg. Der Ausbildungsstand der Landwirte soll daher laufend erhöht wer-

den. Neueinsteiger verfügen über einen landwirtschaftlichen Fähigkeitsausweis 

oder eine gleichwertige Ausbildung. Zudem soll der Anteil an Landwirten mit 

höherer Ausbildung (Meisterlandwirte) gesteigert werden. Die Bewirtschafter 

betreiben eine permanente berufliche Fortbildung, in der sie ihre Fachkompetenz 

im wirtschaftlichen und produktionstechnischen Bereich laufend ausbauen. Dies 

wird aufgrund der raschen Entwicklung auch in der Landwirtschaft immer wichti-

ger. Dank des hohen Ausbildungsstandes wird der Landwirt als Fachmann aner-

kannt und wahrgenommen. Durch rücksichts- und verantwortungsvolles Handeln 
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wird das Ansehen der landwirtschaftlichen Bevölkerung laufend verbessert. Die 

Akzeptanz der Landwirtschaft in der Bevölkerung kann durch positives Verhalten 

sowie durch eine aktive Informationspolitik auf hohem Niveau gehalten werden.  

L7 Der Staat schafft durch zukunftsorientierte Rahmenbedingungen Vorausset-

zungen zur Stärkung einer gut strukturierten, existenzfähigen Landwirtschaft 

Der Staat konzentriert sich in erster Linie auf die Bereitstellung wettbewerbsfähi-

ger Rahmenbedingungen. Die staatlichen Massnahmen sind primär auf die Ver-

besserung der Existenzfähigkeit ausgerichtet. Durch die Förderung einer optima-

len Infrastruktur (z.B. Erschliessung, Arrondierung) und von modernen Techno-

logien, welche im Konsens mit internationalen Trends stehen, unterstützt der Staat 

den laufenden Modernisierungsprozess und lässt den Strukturwandel in der 

Landwirtschaft zu. Die Schaffung von geeigneten rechtlichen Rahmenbedingung 

und der Abbau des administrativen Aufwandes erleichtern die Nutzung der Pro-

duktionsgrundlagen und senken die entsprechenden Kosten. Paralandwirtschaftli-

che Aktivitäten werden zugelassen und stellen einen Ausdruck innovativen, 

marktorientierten Handelns in der Landwirtschaft dar. 

Der Staat fördert die Betriebsentwicklung durch unterstützende und beratende 

Tätigkeit. Im Fokus der Förderungen und Vereinfachungen stehen betriebswirt-

schaftlich gesunde Haupterwerbsbetriebe mit guten Zukunftsaussichten. Die liech-

tensteinische Landwirtschaft soll gesunde Strukturen aufweisen, die im internati-

onalen Umfeld konkurrenzfähig sind. Dies wird zum einen durch Effizienzsteige-

rung, zum anderen durch Betriebswachstum erreicht. Wichtig ist hierbei einerseits 

die Erhaltung der Wettbewerbsgleichheit gegenüber der Schweizer Landwirtschaft 

(gemeinsamer Wirtschaftsraum) und andererseits die Wettbewerbsfähigkeit im 

Vergleich mit mitteleuropäischen Landwirtschaftsbetrieben. 

L8 Das landwirtschaftliche Kulturland wird in quantitativer und qualitativer 

Hinsicht langfristig für die Landwirtschaft gesichert 
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Staat und Landwirtschaft bekennen sich zu einer bodenabhängigen Landwirt-

schaft. Der Boden ist somit der wichtigste Produktionsfaktor der Landwirtschaft. 

Aufgrund seiner Eigenschaft als nicht erneuerbare Ressource ist Boden ein knap-

pes Gut. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen sind insbesondere durch Überbau-

ung und Zersiedelung der Landschaft gefährdet. Zudem gibt es einen gewissen 

Nutzungskonflikt aufgrund von Renaturierungs- und Ökologisierungsmassnah-

men. Um dieser für die Landwirtschaft einschränkenden Wirkung der Zersiede-

lung entgegenzuwirken, ist grösster Wert auf einen möglichst sparsamen 

Verbrauch von landwirtschaftlich nutzbarem Boden zu legen. Einer konsequenten 

und zielgerichteten Sicherung der landwirtschaftlichen Nutzflächen kommt daher 

höchste Priorität zu. Die Flächen in der Landwirtschaftszone werden langfristig 

und ausschliesslich für die landwirtschaftliche Nutzung gesichert. Ebenso sind die 

qualitativ hochwertigen Böden ausserhalb der Landwirtschaftszone für die land-

wirtschaftliche Nutzung zu sichern. 

Eine qualitative Verbesserung kann einerseits durch Arrondierung und Erschlies-

sungsmassnahmen erreicht werden. Andererseits soll mit einem konsequenten 

Bodenschutz sowie gezielten Bodenverbesserungsmassnahmen die Bodenqualität 

erhalten und wenn immer möglich gesteigert werden. 

L9 Der Strukturwandel lässt Raum für notwendige Betriebsentwicklungen. Struk-

turwandelbedingte Betriebsaufgaben werden sozial abgefedert 

Der technische Fortschritt, die Mechanisierung sowie der durch die Liberalisie-

rung der internationalen Agrarmärkte verursachte wachsende Preisdruck (Preis-

Kosten-Schere) zwingen die Landwirtschaftsbetriebe zu einem Strukturwandel. 

Dieser kann durch Wachstum, innere Aufstockung oder durch Besetzung von Ni-

schen erfolgen. Dennoch ist für eine zukunftsfähige Landwirtschaft in weiter libe-

ralisierten Märkten ein nachhaltiger Strukturwandel unabdingbar. Zur Sicherung 

ihrer langfristigen Existenz sollen entwicklungsbereite Betriebe durch Rationali-

sierungsmassnahmen und Effizienzsteigerungen wachsen können. 
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Der Staat und die Landwirtschaft bekennen sich zum notwendigen Strukturwan-

del. Betriebe können jedoch nur wachsen, wenn andere aufgegeben werden. Die 

staatlichen Massnahmen müssen daher in einer Weise ausgerichtet werden, dass 

ein normaler Strukturwandel ungehindert ablaufen kann. Betriebsaufgaben wer-

den ermöglicht und in sinnvollen Fällen unterstützt, Härtefälle sozial abgefedert. 

Für Bauern und Bäuerinnen, welche die Landbewirtschaftung aufgeben oder re-

duzieren, werden Alternativen aufgezeigt und gesetzlich ermöglicht. Solche Be-

triebsaufgaben sind oft auch menschliche Tragödien, die es abzuschwächen gilt. 
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Abbildung 3: Aktionsplan Landwirtschaftliches Leitbild (Vision, Leitbild, Ziele und Massnahmen) 
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3.3 Rezeptionsgrundlagen 

Für ein neues liechtensteinisches Landwirtschaftsgesetz bietet sich das schweize-

rische Landwirtschaftsgesetz als Rezeptionsgrundlage an. Zum einen lehnen sich 

die bisherigen landwirtschaftlichen Gesetze bereits jetzt an schweizerische Rezep-

tionsgrundlagen an. Zum anderen kann auf Judikatur und Literatur zum schweize-

rischen Landwirtschaftsgesetz zurückgegriffen werden, was eine Anwendung in 

Liechtenstein wesentlich erleichtert. Überdies sind aufgrund von Ziffer 6.1 und 

6.2 des Notenaustausches vom 31. Januar 2003 zwischen der Schweiz und Liech-

tenstein zur Regelung der Beteiligung Liechtensteins an Markt- und Preisstüt-

zungsmassnahmen der schweizerischen Landwirtschaftspolitik, LGBl. 2004 Nr. 3, 

und aufgrund des Zollvertrages eine Vielzahl von schweizerischen Rechtsvor-

schriften in Liechtenstein anwendbar (vgl. LGBl. 2006 Nr. 61 und LGBl. 2007 

Nr. 77). Mit der Übernahme weiterer schweizerischer Bestimmungen wird daher 

die Rechtsanwendung in Liechtenstein vereinfacht und es können die in Liechten-

stein und der Schweiz bestehenden Begriffsunterschiede überwunden werden.  

Im Rahmen der Ausarbeitung des Landwirtschaftsgesetzes wurde allerdings auch 

auf bestehendes liechtensteinisches Recht zurückgegriffen, um die Rechtskontinu-

ität zu gewährleisten. Ausserdem wurde zur Erreichung der Ziele neues Recht 

geschaffen. Das Landwirtschaftsgesetz beruht somit nur zum Teil auf dem 

schweizerischen Landwirtschaftsgesetz. 

Das schweizerische Landwirtschaftsgesetz versteht sich als landwirtschaftlicher 

Haupterlass bzw. als Rahmengesetz. Daneben sind Rechtsbereiche mit Bezug zur 

Landwirtschaft, wie beispielsweise das Raumplanungsrecht, das Umweltschutz-

recht, das Bodenrecht, das Gewässerschutzrecht, das Lebensmittelrecht, das 

Pachtrecht, das Tierschutzrecht und das Tierseuchenrecht in eigenen Gesetzen 

geregelt. Auch in Liechtenstein sind einige dieser Bereiche heute durch eigenstän-

dige Gesetze abgedeckt. Diese Gesetze haben sich bis heute sehr gut bewährt. Es 

ist daher nicht sinnvoll, diejenigen Bereiche aus diesen Gesetzen, die einen Bezug 



37 

zur Landwirtschaft aufweisen, aus diesen Gesetzen herauszunehmen und ins 

Landwirtschaftsgesetz einzufügen.  

3.4 Aufbau und Struktur des Gesetzes 

Die Struktur des Landwirtschaftsgesetzes basiert auf dem Landwirtschaftlichen 

Leitbild. Das Gesetz ist in insgesamt 10 Themenbereiche gegliedert, in welchen 

alle relevanten agrarpolitischen Massnahmen zusammengefasst sind. Die Struktur 

und die Inhalte sind in  dargestellt. Auf Gesetzesebene werden die agrarpoliti-

schen Eckpunkte festgelegt, wobei das Landwirtschaftsgesetz auf die landwirt-

schaftsnahe Umwelt-, Naturschutz- und Tierschutzgesetzgebung sowie auf die 

übrigen relevanten Bestimmungen abgestimmt wird. Die Detail- und Umset-

zungsbestimmungen werden auf Verordnungsstufe geregelt.  
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3.5 Integration der bisherigen Gesetzgebung und Einfügung in die beste-

hende Rechtsordnung 

Da die Landwirtschaftsgesetzgebung sehr breit gefächert ist und viele Bereiche 

tangiert, muss vorgängig im Grundsatz festgelegt werden, welche Gesetze in das 

neue Landwirtschaftsgesetz integriert (und somit in ihrer heutigen Form aufgeho-

ben werden) und welche Gesetze eigenständig weitergeführt werden. Alle eindeu-

tig landwirtschaftsspezifischen Bereiche werden in das neue Gesetz integriert. Bei 

Bereichen, welche auch andere Branchen oder Interessengruppen betreffen, wurde 

die Integration des Gesetzes einzelner Artikel im Einzelfall beurteilt. Dabei war 

vor allem auch die Zuständigkeit beim Vollzug entscheidend. 

Tabelle 1 zeigt, welche bestehenden Gesetze in das neue Landwirtschaftsgesetz 

integriert werden. Zudem werden veraltete Gesetze ersatzlos aufgehoben. 

Tabelle 1: Integration der heutigen Gesetzgebung ins Landwirtschaftsgesetz 

Gesetz 

   

SR Titel Jahr LGBl

 

In
te

gr
at

io
n 

in
 L

W
G

 b
zw

. 
R

eg
el

un
g 

au
f V

O
-S

tu
fe

 

Er
sa

tz
lo

se
 A

uf
he

bu
ng

  

910.1  G vom 14. Dez. 1994 über einkommensverbessernde Direktzah-
lungen in der Landwirtschaft (Direktzahlungsgesetz) 1995 34 

  

910.2  G vom 21. März 1996 über die Abgeltung ökologischer und 
tiergerechter Leistungen in der Landw. (Abgeltungsgesetz) 1996 70 

  

912.1  G vom 12. Dezember 1996 über Erschwernisbeiträge für die 
Bewirtschaftung des Berggebietes und der Hanglagen (Bergge-
biet- und Hanglagengesetz) 

1997 59 

  

912.2  G vom 19. November 1980 über die Förderung der Alpwirtschaft 1981 9 

  

913.1  G vom 23. November 2000 über die Förderung von Investitionen 
in der Landwirtschaft (FILG) 2001 13 

  

916.140  G vom 7. Januar 1944 betreffend den Weinbau 1944 11 
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Gesetz 

   

SR Titel Jahr LGBl

 

In
te

gr
at

io
n 

in
 L

W
G

 b
zw

. 
R

eg
el

un
g 

au
f V

O
-S

tu
fe

 

Er
sa

tz
lo

se
 A

uf
he

bu
ng

  

916.311  G vom 22. Dezember 1969 über die Rindvieh- und Kleinvieh-
zucht (Tierzuchtgesetz) 1970 12 

  

916.351  G vom 19. November 1980 zur Förderung der Qualität und Hy-
giene von Milch und Milchprodukten 1981 5 

  

916.352  G vom 14. Dezember 2000 zur Kontingentierung der Milchpro-
duktion (Milchkontingentierungsgesetz, MKG) bzw. Milchmen-
gengesetz (neu) 

2001 63 

  

916.353  G vom 12. Mai 2004 über die Neuausrichtung der Milchmarkt-
ordnung und die Vorwärtsintegration der Milchwirtschaft (Milch-
marktordnungsgesetz, MMG) 

2004 136 / 
... 

  

214.14 G vom 25. November 1981 über Bodenverbesserungen 1982 20 

  

916.353.11 

 

FinB vom 12. Mai 2004 über die Genehmigung eines Verpflich-
tungskredites zur Umsetzung der ersten Phase der Neuausrich-
tung der Milchmarktordnung 2005 bis 2008 

2004 / 
2008 

137 / 
... 

  

617.1 V vom 23. August 1956 über die Ausrichtung von Landessubven-
tionen etc. (Subventions-Reglement) [Art. zu landw. Förderun-
gen] 

1956 14 

  

916.112.1  G vom 19. September 1958 zur Förderung der Produktion ein-
heimischen Maissaatgutes 1958 15  

 

916.113.1  G vom 30. Juli 1949 betr. die Förderung der Kartoffelsaatzucht 1949 17  

 

918.0 G vom 23. November 1864 betreffend eine Feldpolizeiordnung 1864 8/2  

 

Gesetze, die nicht vorwiegend agrarpolitisch begründet sind oder in andere Fach-

gebiete eingreifen, werden nicht oder nur auszugsweise (landwirtschaftlicher Teil) 

ins neue Landwirtschaftsgesetz integriert. Dies gilt beispielsweise für das Gesetz 

über die Erhaltung und Sicherung des landwirtschaftlich nutzbaren Bodens, das 

Tierschutzgesetz, das Gesetz über Heimtierfutter und das Gentechnikgesetz. 

Ein wesentliches Merkmal des Landwirtschaftsgesetzes besteht darin, dass es auf 

den geltenden inländischen, durch den Zollvertrag oder den EWR-Vertrag über-

nommenen Vorschriften sowie auf den vorhandenen Verwaltungsstrukturen auf-
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baut. Sie sollten diese rechtlichen und administrativen Grundlagen soweit nötig 

ergänzen und vervollständigen. Das Landwirtschaftsgesetz fügt sich somit nahtlos 

in die bestehende Rechtsordnung ein, schafft aber gleichzeitig auf breiterer Basis 

den Rahmen für eine flexible und rasch anpassungsfähige Gesetzgebung. Grund-

sätzlich sind auch jene Behörden für den Vollzug dieses Gesetzes zuständig, die 

bereits heute eine Vollzugskompetenz auf dem betreffenden Gebiet haben. 

4. KERNPUNKTE DER VORLAGE

 

4.1 Hintergründe 

Mit der Überarbeitung der Landwirtschaftsgesetzgebung wird die Absicht ver-

folgt, optimale Voraussetzungen für die Bewältigung der zukünftigen Anforde-

rungen an die Landwirtschaft zu schaffen. Die bestehende Landwirtschaftsgesetz-

gebung wird deshalb in ein Rahmengesetz überführt, welches den angestrebten 

Soll-Zustand sowie die Grundsätze der zukünftigen Agrarpolitik umschreibt und 

die Grundlage für die weiteren agrarpolitischen Reformschritte bietet. Im Rahmen 

dieser Neuschaffung wird die bis anhin gültige Gesetzgebung neu strukturiert und 

gegenseitig abgestimmt. Damit wird die Absicht verfolgt, zukünftig einen einfa-

chen und effizienten Vollzug sowohl für die Landwirtschaft als auch für die be-

troffenen Behörden zu gewährleisten. 

Die Forderung nach einer ökologischen, klein strukturierten und zugleich wirt-

schaftlich effizienten sowie kostengünstigen Landwirtschaft ist ein Widerspruch 

in sich. Zur Lösung dieser gesellschaftlichen Anforderungen sind Reformen not-

wendig. Vor diesem Hintergrund strebt die Regierung mit dem Landwirtschafts-

gesetz die Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft an. 

Die im Landwirtschaftlichen Leitbild verankerten Visionen und Ziele sind dabei 

wegweisend. Ziel der Agrarpolitik ist die Schaffung günstiger Strukturen und 

Rahmenbedingungen, damit die Landwirtschaft die geforderten und ihr übertrage-

nen Aufgaben zufrieden stellend erfüllen kann. Für die Landwirtschaft wird es 
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entscheidend sein, sich vermehrt auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren, die 

Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung gezielt zu nutzen, die 

überbetriebliche Zusammenarbeit auszubauen, laufend Innovationen zu tätigen 

sowie marktorientierte Leistungen zu erbringen. Mit der agrarpolitischen Neuaus-

richtung werden die Grundlagen für die anstehenden sowie zukünftigen Reform-

prozesse geschaffen. 

4.2 Zukünftige Rolle des Staates 

Der Staat zieht sich inskünftig schrittweise aus der direkten Verantwortung für die 

Belange der Landwirtschaft zurück. Die Agrarpolitik konzentriert sich stattdessen 

auf die Schaffung schlanker, effizienter und wettbewerbsfähiger Rahmenbedin-

gungen und Strukturen, welche ein unternehmerisches und eigenverantwortliches 

Handeln ermöglichen. Insgesamt soll die direkte Verantwortung für die weitere 

Entwicklung an die Landwirtschaft übertragen werden. Obwohl mit der Weiter-

entwicklung der Agrarpolitik die Eigenverantwortung der Landwirtschaft im ge-

samten Produktionsprozess erhöht werden soll, hat der Staat nach wie vor eine 

aktive Rolle inne. Die Dienstleistungen der Landwirtschaft liegen grundsätzlich 

im Interesse von Staat und Gesellschaft. Sie haben deshalb einen öffentlichen 

Charakter (öffentliches Gut) und sind folgerichtig mit staatlichen Mitteln zu fi-

nanzieren. Wie dies bei Gütern mit öffentlichem Charakter üblich ist, tritt bei den 

multifunktionalen Leitungen der Landwirtschaft (Bsp. Erhaltung der Kulturland-

schaft, Pflege von Hanglagen) ein so genanntes Marktversagen ein (Trittbrettfah-

rereffekt). Dies ist der Hauptgrund, warum zur Erhaltung der Landwirtschaft eine 

aufwändige und aktive Agrarpolitik betrieben werden muss. Dies kann aber nur in 

einer partnerschaftlichen Lösung zwischen Staat und Landwirtschaft erfolgen.  

4.3 Reform der Agrarpolitik 

Die geplante Reform der Agrarpolitik lässt sich in drei Etappen unterteilen: 

I Grundlagen schaffen und Rahmenbedingungen anpassen 
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II Neuausrichtung und Umlagerungen durchführen 

III Stützungsmassnahmen abbauen 

Mit der Schaffung eines landwirtschaftlichen Rahmengesetzes wird die erste 

Etappe der Agrarreform eingeläutet. In dieser Etappe geht es primär um die Schaf-

fung der notwendigen Grundlagen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. 

Gestützt auf das Landwirtschaftliche Leitbild werden in wichtigen Bereichen die 

Rahmenbedingungen geschaffen. Die wichtigsten Veränderungen zur heutigen 

Agrargesetzgebung sind in folgenden Bereichen vorgesehen: 

 

Veränderungen der Einflussgrössen auf den Strukturwandel 

 

Staatliche Zahlungen 

 

Strukturverbesserungen 

 

Rahmenbudget 

In einem weiteren Reformschritt sind auf Basis der geschaffenen Grundlagen eine 

Neuausrichtung sowie die Umlagerung verschiedener staatlicher Zahlungen vor-

gesehen. Vorrangiges Ziel dieser Reformetappe ist die Verbesserung der Wettbe-

werbsfähigkeit durch eine marktwirtschaftliche Erneuerung und durch eine weite-

re Heranführung der Landwirtschaft an den freien Markt.  

In der dritten Reformetappe ist der Abbau der Stützungsmassnahmen vorgesehen. 

Umfang und Ausgestaltung orientieren sich dabei an den internationalen Agrarab-

kommen. Die konkreten Massnahmen Liechtensteins richten sich nach den Mass-

nahmen der umliegenden Länder. 

4.4 Schwerpunkte 

4.4.1 Strukturwandel

 

Der Strukturwandel lässt Raum für die notwendigen Betriebsentwicklungen. Der 

Strukturwandel ist als Anpassung an das sich stark ändernde agrarpolitische Um-
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feld zwingend notwendig. Das Landwirtschaftsgesetz strebt eine moderate Be-

schleunigung des Strukturwandels an, ohne dass ein harter Verdrängungskampf 

der kleineren Betriebe eintritt. Ziel des Landwirtschaftsgesetzes ist, den Struktur-

wandel so einzuleiten, dass kleinstrukturierte Landwirtschaftsbetriebe auch in 

Zukunft existieren können. Dazu muss der Staat angepasste Eckpunkte definieren, 

welche sich insbesondere auf die im folgenden beschriebenen Massnahmen kon-

zentrieren. 

Änderung der Anerkennungsbedingungen

 

Das System zur Arbeitsstundenberechnung wird vom bisherigen System der Ar-

beitskraftstunden auf das System der standardisierten Arbeitskräfte umgestellt. 

Diese Massnahme führt zu einer Vereinfachung des Vollzugs, zur Erhöhung der 

Rechtssicherheit sowie zu einem gezielteren Mitteleinsatz. Die im Landwirt-

schaftsgesetz aufgeführte Lösung sieht die Übernahme der schweizerischen Fak-

toren, unter einer gezielten Ergänzung mit spezifischen Zusatzfaktoren, für die 

liechtensteinische Landwirtschaft vor. 

Mit der Erhöhung der Eintrittslimiten für Landwirtschaftsbetriebe (Erhöhung der 

minimalen Arbeitsstunden und damit Erhöhung einer minimalen Betriebsgrösse), 

wird ein wesentlicher Schritt in Richtung Strukturwandel eingeleitet. Entspre-

chende Analysen des Landwirtschaftsamtes zeigen, dass insgesamt 16 Landwirt-

schaftsbetriebe unter 1'500 Arbeitskraftstunden liegen. Bei einer Anpassung der 

bisherigen Minimalgrösse von 900 Arbeitskraftstunden sind deshalb sowohl öko-

nomische wie gesellschaftspolitische Aspekte zu berücksichtigen. Die entspre-

chenden Folgen einer Erhöhung der minimalen Betriebsgrösse müssen vorgängig 

anhand von Modellrechnungen detailliert abgeschätzt werden. Im Landwirt-

schaftsgesetz werden angepasste Übergangsbestimmungen für einen wirtschaft-

lich und sozial verträglichen Strukturwandel aufgeführt.  

Der Bezügerkreis von staatlichen Zahlungen wird klar definiert. Neuerungen sind 

bei den Anforderungen an juristische Personen vorgesehen. Hier werden die Vor-
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aussetzungen zur Anerkennung erhöht. Der Grund besteht darin, dass der Staat 

keine einkommensverbessernden Direktzahlungen an Institutionen leisten will, die 

als Zusatzgeschäft einen Landwirtschaftsbetrieb führen.  

Neu werden eine Grundausbildung sowie eine laufende Weiterbildung zur Errei-

chung der Anerkennung als Betriebsleiter(in) und somit für den Erhalt von staatli-

chen Zahlungen vorausgesetzt. Mit dieser Massnahme wird ein entscheidender 

Schritt in Richtung Professionalisierung der Landwirtschaft gesetzt. Dieses Ziel 

wurde bereits im Landwirtschaftlichen Leitbild definiert (vgl. Leitbildbotschaft 

L6). Da bisher keine entsprechende Bestimmung existierte, wurden angepasste 

Übergangsbestimmungen definiert. 

Die folgenden Ausbildungen erfüllen die Anforderungen: 

 

Abgeschlossene landwirtschaftliche Berufslehre oder gleichwertige Aus-

bildung; 

 

Bauer (Bäuerin) mit Fachausweis oder gleichwertiger Ausbildung; 

 

Abgeschlossene Ausbildung in einem landwirtschaftlichen Spezialberuf 

(z.B. Winzer); 

 

Abgeschlossene berufliche Grundbildung ergänzt mit einer abgeschlosse-

nen anerkannten landwirtschaftlichen Weiterbildung (analog CH DZV 

Art. 2 Abs. 1bis Bst. a). 

Schaffung von Ausstiegsmöglichkeiten

 

Durch die Unterstützung von Massnahmen zur Erleichterung des Ausstieges aus 

der Landwirtschaft wird ein sozialverträglicher Strukturwandel gefördert. Das 

Landwirtschaftsgesetz sieht entsprechende Massnahmen bei sozialen und wirt-

schaftlichen Härtefällen vor. Das Landwirtschaftsgesetz sieht wirtschaftliche Er-

leichterungen bzw. einen Verzicht auf die Rückzahlung von Subventionen für 

Ökonomiegebäude und Einrichtungen – unter Berücksichtigung restriktiverer Be-
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dingungen in der Gewährung – sowie die Aufhebung des Zweckentfremdungs-

verbotes von landwirtschaftlichen Bauten in der Bauzone vor. 

Einführung einer Altersbegrenzung

 

Eine Alterslimite (AHV-Alter) ist bereits im heute geltenden Direktzahlungsge-

setz vorgesehen. Diese gilt jedoch nur für den Basisbetrag (max. CHF 12'000.-). 

Neu ist eine Ausdehnung der Altersbegrenzung auf alle Arten von einkommens-

verbessernden Direktzahlungen und Investitionshilfen vorgesehen. Für eine sozi-

alverträgliche Umsetzung sind flankierende Massnahmen und eine geeignete 

Übergangslösungen geplant, welche diesen Reformschritt für die Betroffenen er-

möglichen sollen. 

Einführung einer Beitragsdegression

 

Mit der Einführung des Landwirtschaftsgesetzes wird ein degressives Beitragssys-

tem eingeführt. Die Detailausgestaltung sieht eine Anhebung der Minimalgrösse 

bei einer gleichzeitigen Senkung mit wachsender Betriebsgrösse vor. Für Er-

schwernisbeiträge wird analog zur AP 2011 die Abschaffung der Obergrenze und 

die Einführung der Raufutterbindung (maximal anrechenbarer Tierbesatz je Fut-

terfläche) vorgesehen. Zudem soll die Ausrichtung der Beiträge nicht mehr an den 

Betriebsstandort gekoppelt, sondern dem Verhältnis der in den unterschiedlichen 

Zonen zu bewirtschaftenden Flächen angepasst werden.  

Definition von Vermögens- und Einkommenslimiten

 

Die Agrarpolitik fördert – unter Berücksichtigung der bestehenden Strukturen – 

insbesondere gesunde Betriebe, die am Markt bestehen und von der günstigen 

Ausgangslage Liechtensteins profitieren können. Die Subventionen bei landwirt-

schaftlichen Investitionen werden gemäss einer Vermögens- und Einkommensli-

mite festgelegt. Neu soll die Einkommenslimite auf CHF 600'000 erhöht werden. 
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4.4.2 Grundlagen und Strukturverbesserungen

 

Eine der grössten Herausforderungen der Zukunft wird ein effizienter und nach-

haltiger Einsatz der beschränkten Mittel sein. Ein zentraler Bestandteil der Vorla-

ge ist deshalb die Schaffung von geeigneten Grundlagen und die Verbesserung 

der Strukturen (vgl. dazu die Ausführungen zu der zukünftigen Rolle des Staates). 

Dies betrifft insbesondere die Bereiche Boden, Investitionen, Märkte und Bera-

tung. In diesen Bereichen erhält der Staat mit dem Landwirtschaftsgesetz die 

Möglichkeit, durch eine aktive Veränderung der Rahmenbedingungen die Wett-

bewerbsfähigkeit der Gesamtlandwirtschaft zu verbessern.  

4.4.3 Staatliche Zahlungen

 

Unter dem Begriff „staatliche Zahlungen“ wird die Gesamtheit der finanziellen 

Förderbeiträge des Staates an die Landwirtschaft verstanden. Dazu gehören insbe-

sondere Zahlungen der Kategorien einkommensverbessernde Direktzahlungen, 

bewirtschaftungsgebundene Direktzahlungen, leistungsgebundene Direktzahlun-

gen, Beiträge für Strukturverbesserungen, Markt- und Preisstützungsmassnahmen 

(Beteiligung an schweizerischen Massnahmen) sowie übrige Beiträge. 

Die staatlichen Zahlungen an die Landwirtschaft bezwecken zum einen die Siche-

rung eines angemessenen Einkommens in der Landwirtschaft. Während bis 1995 

die Einkommenspolitik noch durch subventionierte Produzentenpreise und garan-

tierte Abnahmemengen betrieben wurde, sieht das heutige, WTO-konforme Di-

rektzahlungssystem produktionsunabhängige Direktzahlungen an die Landwirt-

schaft vor. Die Ausrichtung der Direktzahlungen ist an die Erfüllung der gesetzli-

chen Mindestanforderungen durch die Gesuchsteller und allenfalls an weitere An-

forderungen der Landwirtschaft gebunden. Des weiteren richtet der Staat Struk-

turverbesserungsbeiträge zur langfristigen Sicherung von konkurrenzfähigen Inf-

rastrukturen aus. Weitere Zahlungen werden für die Vorwärtsintegration der Ag-
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rarmärkte (Erhöhung der Wertschöpfung im Inland) für die Absatzförderung, die 

Beratung und für verschiedene Produktionsmassnahmen gewährt.  

Mit Ausnahme der leistungsgebundenen Direktzahlungen, welche die Abgeltung 

von im öffentlichen Interesse erbrachten Leistungen bezwecken, richten sich die 

staatlichen Zahlungen ausschliesslich an die professionelle Landwirtschaft. Daher 

wird für die Beitragsberechtigung das Vorhandensein eines anerkannten Land-

wirtschaftsbetriebes vorausgesetzt, welcher unter der Leitung eines Bewirtschaf-

ters mit der entsprechenden fachlichen Befähigung steht. 

Das bestehende System der staatlichen Zahlungen funktioniert grundsätzlich gut 

und entspricht in weiten Teilen den Zielsetzungen des Landwirtschaftlichen Leit-

bildes. Daher wird in dieser Phase von einem umfassenden Umbau des Direktzah-

lungssystems abgesehen. In einer ersten Phase werden lediglich offensichtliche 

Anpassungen als Folge des Landwirtschaftlichen Leitbildes vorgenommen. Eine 

Prüfung und ein Umbau des Systems der staatlichen Zahlungen ist erst in der 

nächsten Phase, d.h. nach Inkraftsetzung des Landwirtschaftsgesetzes geplant. Die 

dann vorzunehmenden Anpassungen bezwecken einen effizienteren Mitteleinsatz. 

Sie werden dort ergriffen, wo ein entsprechender Handlungsbedarf gegeben ist. 

Dazu werden eine Beurteilung der Effizienz der einzelnen Zahlungsarten vorge-

nommen und allfällige Umschichtungen veranlasst. Die im Zuge des Leitbildpro-

zesses eingebrachten Verbesserungsvorschläge werden sorgfältig im Gesamtzu-

sammenhang geprüft und gegebenenfalls umgesetzt. Das Gesetz muss daher so 

offen formuliert werden, dass die möglichen Anpassungen und Ergänzungen im 

Konzept der staatlichen Zahlungen bei Bedarf durch die Regierung jederzeit vor-

genommen werden können.  

Bei der Festlegung der Höhe der staatlichen Beiträge wird einerseits der heutige 

Stand beachtet. Andererseits wird bei einer allfälligen Anpassung nach klaren 

Kriterien vorgegangen. Insbesondere werden folgende Prinzipien angewandt: 
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Gleichwertigkeits- bzw. Wettbewerbsfähigkeitsprinzip: Die markt- oder produkti-

onsbeeinflussenden Zahlungen müssen aufgrund des gemeinsamen Zollraums mit 

der Schweiz auf einem ähnlichen Niveau liegen. Signifikante Unterschiede müs-

sen mit speziellen Voraussetzungen oder Interessen Liechtensteins begründet 

werden können. Das Wettbewerbsfähigkeitsprinzip soll auch die Festlegung der 

Höhe der Zahlungen für verschiedene Betriebszweige oder -ausrichtungen gelten. 

Dadurch wird eine einseitige Förderungspolitik von bestimmten Produktionsrich-

tungen vermieden, was eine vielfältige Landwirtschaft sichergestellt. 

Aufwandprinzip: Der wichtigste Faktor für die Festlegung der Höhe von leis-

tungsgebundenen Zahlungen ist das Aufwandprinzip. Die von der Landwirtschaft 

erbrachten Leistungen werden aufwandgerecht abgegolten, sodass es für einen 

Betrieb wirtschaftlich attraktiv ist, die gewünschte Leistung zu erbringen (z.B. 

Mähen von Hanglagen). 

Ertragsausfallsprinzip: Der zweite Faktor für die Festlegung von leistungsgebun-

denen Zahlungen (insbesondere bei ökologischen Leistungen) ist das Ertragsaus-

fallsprinzip. Beispielsweise entstehen, im Vergleich zu einer intensiven oder übli-

chen Nutzung, Ertragsausfälle durch die extensive Bewirtschaftung einer Wiese. 

Diese Ertragsausfälle sind – korrigiert um die Mehr- oder Minderaufwendungen 

gemäss Aufwandprinzip – finanziell abzugelten. 

Anreizprinzip: Ist eine Entwicklung aus agrarpolitischer oder gesellschaftlicher 

Sicht besonders erwünscht, können (befristet) Anreize gesetzt werden, die über 

die eigentlichen Opportunitätskosten und Mehraufwendungen hinaus gehen.  

Konzept der staatlichen Zahlungen

 

Wie einleitend in diesem Kapitel bereits beschrieben, wird mit den staatlichen 

Zahlungen in erster Linie die Verbesserung der Einkommen und Wirtschaftlich-

keit der Landwirtschaft verfolgt. Sie dienen aber auch dazu, bestimmte, gesell-

schaftlich gewünschte Verhaltensmuster zu erreichen, indem gezielte Zahlungen 

ausgerichtet werden. Zur Erreichung der Ziele und der Unterziele sind in der Ag-
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rarpolitik verschiedene Instrumente erforderlich. Die staatlichen Zahlungen der 

liechtensteinischen Agrarpolitik unterteilen sich daher in folgende vier Beitrags-

gruppen: 

1. Direktzahlungen 

2. Grundlagen- und Strukturverbesserungen 

3. Markt- und Preisstützungsmassnahmen 

4. übrige Beiträge 

Die Beitragsgruppe der Direktzahlungen kann in die Untergruppen einkommens-

verbessernd, bewirtschaftungsgebunden und leistungsgebunden unterteilt werden. 

In werden die unterscherschiedlichen Zielsetzungen beschrieben und eine Charak-

terisierung der Beitragsgruppen vorgenommen. Die Gruppen verfolgen verschie-

dene Unterziele der Agrarpolitik und weisen dementsprechend unterschiedliche 

Instrumente auf. Das System ermöglicht einen gezielten Mitteleinsatz zur Beein-

flussung der Wirtschaftlichkeit und der Strukturen sowie zur Förderung von ge-

wünschten Entwicklungen in der Produktion und bei den multifunktionalen Leis-

tungen.  

Tabelle 2: Konzept der staatlichen Zahlungen: Zahlungsarten und Ziele 

Beitragsgruppen Ziel / Charakterisierung 

 

einkommens-
verbessernd 

Verbesserung der Einkommen der professionellen Landwirtschaftsbetriebe 
und Sicherstellung der wirtschaftlichen Attraktivität der Landwirtschaft im 
Vergleich zu anderen Branchen. 

Die Beiträge beeinflussen die Produktion nicht direkt und werden unabhängig 
von produktionstechnischen Auflagen ausgerichtet. Sie dienen dazu, dass 
Landwirte im Vergleich zu anderen Branchen im langjährigen Durchschnitt 
vergleichbare Einkommen erzielen können. 

D
ir

ek
tz

ah
lu

ng
en

 bewirtschaftungs-
gebunden 

Förderung der Diversifizierung der Produktion und einer abwechslungs-
reichen Kulturlandschaft durch Gewährleistung der Wettbewerbsfähigkeit 
zwischen unterschiedlichen Kulturen (Pflanzenbau) und Tierhaltungsfor-
men nach dem Wettbewerbsfähigkeits- und Anreizprinzip. 

Die Beiträge werden nur für bestimmte Arten von Ackerkulturen und Tierhal-
tungsarten ausgerichtet. Sie haben einen ausgleichenden Einkommenseffekt, 
indem die Rentabilität von unterschiedlichen Betriebszweigen auf ein ver-
gleichbares Niveau gebracht wird. 

 

leistungs-
gebunden 

Abgeltung von im öffentlichen Interesse erbrachten Leistungen der Land-
wirtschaft (Landschaftspflege, Ökologie, Ethologie) nach dem Ertragsaus-
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Beitragsgruppen Ziel / Charakterisierung 

fall- und Aufwandprinzip sowie Ausgleich von erschwerenden Produkti-
onsbedingungen (Förderung der Berglandwirtschaft). 

Die leistungsgebundenen Beiträge stellen - durch die finanzielle Abgeltung 
von nicht marktfähigen Leistungen - die Erbringung von gesellschaftlich 
erwünschten Leistungen der Landwirtschaft sicher. Sie beabsichtigen somit 
nicht in erster Linie eine Einkommensverbesserung. Durch die Unterstützung 
der Bewirtschaftung in Gebieten mit erschwerten Produktionsbedingungen 
(Alpen, Berggebiet, Hanglagen) wird eine flächendeckende Bewirtschaftung 
sichergestellt. Dadurch haben die Beiträge für die Berglandwirtschaft auch 
eine Einkommenskomponente.  

Grundlagen- und Struk-
turverbesserungen 

Förderung von wettbewerbsfähigen Strukturen der Landwirtschaftsbetrie-
be, Alpwirtschaftsbetriebe und der Verarbeitungsbetriebe zur Sicherstel-
lung moderner und kostengünstiger Produktionsstrukturen, Verbesserung 
der Produktionsgrundlagen und Erhöhung der Wertschöpfung im Inland 
durch Vorwärtsintegration (Verarbeitung im Inland) und Absatzförde-
rungsmassnahmen. 

Die Beiträge für Grundlagen- und Strukturverbesserungen werden im Gegen-
satz zu den Direktzahlungen nicht jährlich sondern projektbezogen (einmalig 
bzw. befristet) ausgerichtet. Empfänger sind häufig nicht die Landwirtschafts-
betriebe selbst, sondern landwirtschaftliche Organisationen, öffentliche Insti-
tutionen oder nachgelagerte Verarbeitungsbetriebe. Die Beiträge werden ge-
zielt für den Aufbau, die Erhaltung und Verbesserung der Infrastrukturen 
sowie für die Entwicklung des liechtensteinischen Agrarmarktes (Erhöhung 
der Wertschöpfung im Inland, Absatzförderung) eingesetzt. 

Markt- und Preis-
stützungsmassnahmen 

Beiträge gemäss Notenaustausch zwischen der Schweiz und Liechtenstein 
betreffend die Beteiligung Liechtensteins an den schweizerischen Markt- 
und Preisstützungsmassnahmen. 

Die Schweiz betreibt umfangreiche Markt- und Preisstützungsmassnahmen, 
die bedingt durch den gemeinsamen Binnenmarkt indirekt positive Effekte für 
die liechtensteinische Landwirtschaft haben. Die staatlichen Zahlungen für 
Markt- und Preisstützungsmassnahmen werden gemäss Notenaustausch an die 
Schweiz bezahlt.  

Die Beiträge sind im Notenaustausch in einem detaillierten Schlüssel festge-
legt, welcher laufend den aktuellen Rahmenbedingungen angepasst wird. 
Aufgrund der schweizerischen Umlagerungspolitik von Marktmassnahmen in 
Direktzahlungen ist künftig eine Reduktion der Beiträge für Markt- und Preis-
stützungsmassnahmen zu erwarten. 

übrige Beiträge Beiträge, die keiner der übrigen Beitragsgruppen zugeordnet werden kön-
nen und unterschiedliche, beitragsspezifische Zielsetzungen verfolgen. 

Die Beitragsgruppe „übrige Beiträge“ umfasst insbesondere die heutigen 
Beiträge gemäss Subventionsreglement (Zucht, Sortenerhaltung usw.) sowie 
Versicherungs- bzw. Entschädigungszahlungen für Elementarereignisse (Ha-
gel) und seuchenartige Pflanzenkrankheiten (z.B. Feuerbrand). 

Zudem werden in dieser Beitragsgruppe (ggf. neu einzuführende) Förderungs-
beiträge in den Bereichen Produktion, Märkte, Bildung und Soziales sowie 
Forschung und Beratung zusammengefasst gemäss Landwirtschaftsgesetz 
zusammengefasst. Neue Beiträge werden nur nach Überprüfung ihrer Effi-
zienz (hoher Beitrag zur Zielerreichung) eingeführt. 
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Die Direktzahlungen stellen die finanziell wichtigste Zahlungsart dar. Sie tragen 

den grössten Teil zur direkten Einkommensverbesserung der Landwirtschaftsbe-

triebe bei. Direktzahlungen sind die Folge der Agrarreform der Neunzigerjahre, 

wo die produktions- und marktbeeinflussenden Preisstützungsmassnahmen und 

Abnahmegarantien abgeschafft und durch WTO-konforme Instrumente ersetzt 

wurden (vgl. Kap. 1.4). Dennoch haben heute die übrigen Beitragsgruppen nach 

wie vor eine wichtige Bedeutung. Sie verfolgen – wie in  aufgezeigt – andere 

Zielsetzungen als die Direktzahlungen und ermöglichen eine direkte Beeinflus-

sung der Marktentwicklung (z.B. Erhöhung der Wertschöpfung durch Vorwärtsin-

tegration der Milchwirtschaft) und der Strukturentwicklung (Infrastrukturen auf 

Landwirtschafts- und Alpwirtschaftsbetrieben, Bodenverbesserungen usw.). Auch 

zwischen den Direktzahlungsarten (einkommensverbessernd, bewirtschaftungsge-

bunden, leistungsgebunden) gibt es Unterschiede in der Zielsetzung. So kann bei-

spielsweise die Pflege von extensiven Wiesen, die Anlage von Buntbrachen oder 

eine ökologische Bewirtschaftungsweise nicht mit einkommensverbessernden 

Direktzahlungen sichergestellt werden. Hierzu braucht es spezifische Instrumente, 

die eine gezielte, aufwandgerechte Abgeltung dieser Leistungen ermöglichen 

(leistungsgebundene Direktzahlungen). Gleiches gilt für die Sicherstellung der 

Bewirtschaftung des Alp- und Berggebietes sowie von Hanglagen und Grenzer-

tragsstandorten.  

Obige Beispiele zeigen, dass die Gesamtzielsetzung des Landwirtschaftlichen 

Leitbildes und der Agrarpolitik nicht mit einem einzigen Instrument effizient er-

reicht werden kann. Es braucht folglich eine Kombination von unterschiedlichen 

Massnahmen, welche mit dem vorgeschlagenen Konzept der staatlichen Zahlun-

gen erreicht werden können. 

Tabelle 3 gibt einen Überblick wie sich die vorgesehenen Zahlungen in das Kon-

zept eingliedern. Die Systematik baut auf dem heutigen System der staatlichen 

Zahlungen auf, wobei einige Anpassungen aufgrund des Landwirtschaftlichen 

Leitbildes vorgenommen wurden. Mit dem Landwirtschaftsgesetz wird die 

Grundlage gelegt für die Einführung von staatlichen Fördermassnahmen, welche 
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im Landwirtschaftlichen Leitbild vorgesehen sind. Dieses Konzept ermöglicht bei 

entsprechendem agrarpolitischen Bedarf die kurzfristige Einführung weiterer Bei-

tragstypen. Dies war in der Vergangenheit vor allem bei bewirtschaftungs- und 

leistungsgebundenen Direktzahlungen sowie im Nachvollzug von schweizeri-

schen Regelungen notwendig. Bisher musste für eine solche technische Änderun-

gen jeweils eine Gesetzesanpassung durchgeführt werden (z.B. bei der Einführung 

der Beiträge für Raufutter verzehrende Nutztiere). Dies soll künftig einfacher 

möglich sein, wobei in finanzieller Hinsicht immer der vom Landtag festgelegte 

Zahlungsrahmen zu berücksichtigen ist.  

Eine umfassende Prüfung des Direktzahlungssystems (Beitragstypen und Höhe 

der Beiträge) wird in einer nächsten Phase des Direktzahlungssystems vorge-

nommen. Der Landtag kann mit den periodisch vorzunehmenden Finanzbeschlüs-

sen auch zukünftig auf den Gesamtrahmen und die Grundzüge des Zahlungskon-

zeptes Einfluss nehmen und die gewünschte Zielrichtung festlegen. 
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Tabelle 3: Überblick über aktuelle staatliche Zahlungen im Agrarbereich 

Beitragsgruppen Beitragstypen 

einkommensverbessernd - Basisbeitrag 

- Beitrag Pflanzenbau 

- Beitrag Tierhaltung 

- Flächenbeitrag 

bewirtschaftungsgebunden - Beiträge für Raufutter verzehrende Nutztiere 

o Kuhhalterbeiträge 
o Raufutterbeiträge Kat. II & III 
o Zusatzbeiträge für Alpung 

- Anbaubeiträge 

o Faserpflanzen 
o Ölsaaten 
o Eiweisspflanzen 

D
ir

ek
tz

ah
lu

ng
en

 

leistungsgebunden - Einhaltung ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN / IP) 

- Biologischer Landbau 

- Ökologische Leistungen 

- Ethologische Leistungen (BTS/RAUS) 

- Erschwernisbeiträge Berggebiet 

- Erschwernisbeiträge Hanglagen 

- Beiträge Alpungskosten 

- Beiträge Magerwiesen  
(nicht im LWG enthalten) 

Grundlagen- und Strukturverbesserun-
gen 

- Förderung von Investitionen in Gebäude, Einrichtungen und 
Anlagen 

- Subventionen Alpwirtschaft 

- Förderungen Arrondierung und Pacht 

- Beiträge Bodenverbesserungen 

- Vorwärtsintegration Milchwirtschaft 

- Beiträge Absatzförderungsprojekt 

- Integralmelioration Alpgebiet  
(nicht im LWG enthalten) 

Markt- und Preisstützungsmassnahmen

 

- Beiträge gemäss Notenaustausch 

übrige Beiträge - Beiträge gemäss Subventionsreglement 

o Förderung der Zucht 
o Züchtung, Reinhaltung von Sorten; 
o Führung von Zucht- und Herdebüchern, Leistungsprü-

fungen und Zuchtwertschätzung bei Nutztieren; 
o Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten; 
o Beiträge an Versicherungen und Linderung der wirt-

schaftlichen Folgen von Elementarereignissen. 
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Anforderungen an die Ausrichtung von staatlichen Zahlungen

 
Mit Ausnahme der leistungsgebundenen Direktzahlungen und der Anbaubeiträge, 

welche die Abgeltung von im öffentlichen Interesse erbrachten Leistungen be-

zwecken, richten sich die staatlichen Zahlungen ausschliesslich an die professio-

nelle Landwirtschaft. Daher wird für die Beitragsberechtigung das Vorhandensein 

eines anerkannten Landwirtschaftsbetriebes vorausgesetzt, welcher unter der Lei-

tung eines Bewirtschafters mit der entsprechenden fachlichen Befähigung steht. 

Die detaillierten Anerkennungsbedingungen werden auf Verordnungsstufe festge-

legt. Dabei gilt der Grundsatz, dass umso höhere Anforderungen gestellt werden 

je höher der Struktur beeinflussende und Einkommens beeinflussende Charakter 

einer staatlichen Zahlung ist. Gegenüber dem heutigen, teilweise sehr unüber-

sichtlichen Anerkennungssystem, sollen die Anforderungen für die Zahlungen 

soweit als möglich und sinnvoll harmonisiert werden. Zur Förderung der Profes-

sionalität der Betriebe und eines angemessenen Strukturwandels ist zudem ge-

plant, die Mindestanforderungen zu erhöhen. Für den Bezug von einkommensre-

levanten Beiträgen wird bei Neueinsteigern eine abgeschlossene landwirtschaftli-

che Berufslehre oder eine gleichwertige Ausbildung vorausgesetzt. Die Anforde-

rungen an die Minimalgrösse der Betriebe für den Erhalt von Direktzahlungen 

werden erhöht und auf weitere Beitragsarten ausgedehnt (gilt derzeit nur für den 

Basisbeitrag gemäss Direktzahlungsgesetz). Der Grund für die Erhöhung der 

Mindestanforderungen besteht darin, dass die staatlichen Mittel begrenzt sind und 

der Staat keine Hobbybetriebe, sondern die professionelle Landwirtschaft unter-

stützen will. Als Konsequenz aus der Zielsetzung, dass die staatlichen Zahlungen 

der Einkommenssicherung dienen, sind diese an Bewirtschafter auszurichten, die 

ihr Einkommen zu einem massgeblichen Teil aus der landwirtschaftlichen Tätig-

keit erwirtschaften (Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe). Eine finanzielle Unter-

stützung von Hobbybetrieben entspricht nicht der Zielsetzung des Landwirtschaft-

lichen Leitbildes. Im Bereich der Betriebseinstufungen (Abgrenzung Hobbybe-

trieb 

 

Nebenerwerbsbetriebe) sind entsprechende Anpassungen vorgesehen (Er-

höhung der Mindestgrösse). Die finanziellen Mittel werden somit für professio-
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nelle Betriebe reserviert, sofern sie auch die weiteren Zielsetzungen und Anforde-

rungen des Landwirtschaftlichen Leitbildes erfüllen (z.B. ausgebildeter Bewirt-

schafter, Einhaltung des ökologischen Leistungsnachweises, Führung einer Be-

triebsbuchhaltung usw.).  gibt einen groben Überblick über das geplante Anforde-

rungsprofil, welches im Gesetz nur in den Grundzügen festgehalten wird. Die De-

tails werden auf Verordnungsstufe geregelt, damit die Anforderungen flexibler an 

den Strukturwandel und das jeweilige Umfeld angepasst werden können. Um Här-

tefälle zu vermeiden und bestehenden Betrieben die Möglichkeit zu geben, allfäl-

lig notwendige Massnahmen in die Wege zu leiten, werden grosszügige Über-

gangsfristen gewährt. 
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Tabelle 4: Anforderungen für einzelbetriebliche staatliche Zahlungen 
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A
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Alpwirtschaft C
Förderung der Landwirtschaft: Flächendecken-de 
Nutzung und Pflege des FL Alpgebietes

Bewirtschaftungsbeitrag 
Magerwiesen

C
Förderung und Erhaltung der Magerwiesen gem. 
Magerwieseninventar

Erschwernisbeiträge 
Hanglagen

C
Ausgleichung produktionsbedingter 
Erschwernisse in der Bodenbewirtschaftung 
(Hanglagen)

ökologische und 
tiergerechte Leistungen

C
Abgeltung ökologische Leistungen, welche nicht 
über den Markt vergütet werden (Extensive 
Wiesen, Extensiver Ackerbau ...)

BTS C
Abgeltung der tiergerechten Stallhaltung von 
Raufutter verzehrenden Nutztieren, Schweinen 
und Geflügel

RAUS C
Abgeltung des regelmässigen Auslaufes von 
Raufutter verzehrenden Nutztieren, Schweinen 
und Geflügel

Anbaubeiträge B
Anbauförderung von Faserpflanzen, Ölsaaten und 
Eiweisspflanzen

Biologischer Landbau C
Abgeltung des biologischen Landbaus unter 
Berücksichtigung der Richtinien

IP (entspricht Einhaltung 
ÖLN)

C
Abgeltung der Integrierten Produktion unter 
Berücksichtigung der Richtinien

Erschwernisbeiträge 
Berggebiet

C
Ausgleichung produktionsbedingter 
Erschwernisse der Viehhaltung im Berggebiet 
(Betriebsbeiträge)

Beiträge Raufutter 
verzehrende Nutztiere

B
Förderung und Erhaltung der Wettbewerbs-
fähigkeit der Milch- und Fleischproduktion und der 
flächendeckenden Nutzung

Kuhhalterbeiträge B
Ausgleich rückläufiger Milchpreis (Umverteilung 
Verkäsungszulage)

Zusatzbeitrag Alpung B Zusatzanreiz für die Alpung von Tieren im Inland

Flächenbeitrag A Unterstützung der Flächenbewirtschaftung

Beitrag für Tierhaltung A Unterstützung der Nutztierhaltung

Beitrag für Pflanzenbau A
flächenunabhängige Unterstützung des 
Pflanzenbaus

Basisbeitrag (allg. DZ) A
Verbesserung bäuerliches Einkommen der 
bodenbewirtschaftetenden Betriebe

Förderung von 
Investitionen

D Verbesserung der Betriebsstrukturen

Beitragsart Typ 1) Zweck

Bedingungen

 

Legende:

   

Voraussetzung für den Erhalt der staatlichen Zahlungen 

A: Einkommensverbessernde Direktzahlungen 

B:  Bewirtschaftungsabhängige Direktzahlungen 

C:  Leistungsgebundene Direktzahlungen 

D: Beiträge für Strukturverbesserungen  
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4.4.4 Rahmenbudget

 

Der Landtag hat sich in der Vergangenheit nur mit Einzelbestimmungen aus be-

stimmten Bereichen der Landwirtschaft befasst. Mit der Einführung des Landwirt-

schaftsgesetzes wird für den Landtag die Möglichkeit geschaffen, die Agrarpolitik 

erstmals im Gesamtzusammenhang zu beraten. Der Landtag soll sich zukünftig 

während der Legislaturperiode einmal grundsätzlich mit der Agrarpolitik befassen 

und gegebenenfalls Richtungsänderungen vornehmen. Die Zusicherung der finan-

ziellen Mittel an die Landwirtschaft soll durch den Landtag alle vier Jahre mittels 

Finanzbeschluss erfolgen. Mit dem Landwirtschaftsgesetz wird der Einflussbe-

reich des Landtages dank der Möglichkeit einer umfassenden Debatte über die 

Agrarpolitik in der Budgetierung erheblich ausgebaut. 

5. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BESTIMMUNGEN

 

Die entsprechende Rezeptionsvorlage wird jeweils in Klammern dem jeweiligen 

Artikel beigefügt. 

Art. 1, Zweck (Art. 1 ch-LwG) 

Entsprechend dem Verfassungsauftrag von Art. 20 Abs. 1 LV hat der Staat die 

Landwirtschaft so zu fördern, dass sie ihre multifunktionalen Aufgaben erfüllen 

kann. Die Landwirtschaft verfolgt dabei insbesondere folgende Ziele: 

 

nachhaltige Nahrungsmittelproduktion und Beitrag zur Krisenvorsorge 

 

Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, 

 

flächendeckende Bewirtschaftung und Pflege der Kulturlandschaft; 

 

unternehmerische Betriebsführung und Erbringung von wettbewerbsfähigen 

Marktleistungen. 
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Die strategische Ausrichtung des Landwirtschaftlichen Leitbildes und somit auch 

das Landwirtschaftsgesetz enthalten ein klares Bekenntnis zu einer produzieren-

den, bodenabhängigen Landwirtschaft. Die Landwirtschaft richtet sich nach dem 

Markt sowie nach den gesellschaftlichen Bedürfnissen unter Berücksichtigung 

betriebswirtschaftlicher Grundsätze. Der Staat soll sich künftig weiter aus seiner 

heutigen sehr aktiven Rolle zurückziehen und die wirtschaftlichen Abläufe mög-

lichst unbeeinflusst lassen. Dennoch ist die finanzielle Unterstützung des Staates 

unabdingbar. Aus heutiger Sicht soll sie in Zukunft auf ähnlichem Niveau gehal-

ten werden. Dabei steht die Bereitstellung effizienter und effektiver Rahmenbe-

dingungen im Zentrum. Die Landwirtschaft wird vermehrt nach ökonomischen 

Gesichtspunkten ausgerichtet. Die Marktorientierung steht im Vordergrund, ohne 

weitere Aspekte von übergeordnetem allgemeinem Interesse zu vernachlässigen. 

Neben der nachhaltigen Nutzung und Bewirtschaftung der Ressourcen erbringt 

die Landwirtschaft im Auftrag der Öffentlichkeit Dienstleistungen für die Bevöl-

kerung Liechtensteins. 

Nachhaltige Nahrungsmittelproduktion und Beitrag zur Krisenvorsorge: 

Eine nachhaltige landwirtschaftliche Produktion umfasst die drei Dimensionen der 

Nachhaltigkeit: Ökonomie, Ökologie und Soziales. Für eine zukunftsfähige 

Landwirtschaft müssen alle drei Dimensionen erfüllt sein. Der Beitrag zur Kri-

senvorsorge wird gewährleistet durch die Produktion von Nahrungsmitteln und 

Rohstoffen sowie insbesondere durch die Erhaltung der Produktionsbereitschaft, 

speziell im Ackerbau. Damit produziert werden kann, sind Absatzmöglichkeiten 

erforderlich und somit auch die Erhaltung von Marktanteilen. Der Versorgungssi-

cherheit dient ausserdem der besondere Schutz der landwirtschaftlichen Nutzflä-

chen durch das Gesetz über die Erhaltung und Sicherung des landwirtschaftlich 

nutzbaren Bodens (LGBl. 1992 Nr. 41). 

Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen: 

Durch die Bewirtschaftung wird der landwirtschaftliche Kulturboden als Produk-

tionspotential für die menschliche Ernährung erhalten. Die offene Kulturland-
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schaft bietet Lebensraum für wildlebende Pflanzen und Tiere. Bestimmte beson-

ders reiche Pflanzen- und Tiergesellschaften sind auf extensiv bewirtschaftete 

Flächen angewiesen. Brachliegende Flächen vermögen diese Lebensräume in der 

Regel nur vorübergehend zu bieten, da bei den hier herrschenden Verhältnissen 

normalerweise Wald entsteht. Die von der Landwirtschaft gestaltete Kulturland-

schaft prägt das traditionelle Bild Liechtensteins. 

Flächendeckende Bewirtschaftung und Pflege der Kulturlandschaft: 

Die Gesellschaft legt grossen Wert auf die Erhaltung der durch die landwirtschaft-

liche Nutzung geschaffene Kulturlandschaft. Diese Kulturlandschaft prägt die dort 

lebende Bevölkerung, gibt ihr Lebensraum und bietet Möglichkeiten zur Erho-

lung. Der Staat beauftragt die Landwirtschaft mit der Nutzung, Pflege und flä-

chendeckenden Bewirtschaftung dieser Kulturlandschaft. Gerade für den alpinen 

Raum ist aber die Erhaltung und Sicherung auch von Grenzertragsstandorten eine 

zentrale Frage, da sich viele Flächen in solchen Zonen befinden. 

Unternehmerische Betriebsführung und Erbringung von wettbewerbsfähigen 

Marktleistungen: 

Die Orientierung am Markt steht im Zentrum aller agrarpolitischen Überlegungen. 

Die staatlichen Mittel werden konzentriert auf die Förderung einer leistungsfähi-

gen, unternehmerischen und wettbewerbsfähigen Landwirtschaft. Der Staat 

schafft Rahmenbedingungen, damit sich die Landwirtschaft der Dynamik der 

Marktentwicklungen anpassen kann. Der Spielraum für landwirtschaftliche Un-

ternehmen wird soweit als möglich ausgebaut. Die kundenorientierte Produktion 

und der Absatz der landwirtschaftlichen Produkte stehen im Zentrum.  

Art. 2, Arten der Förderung und Massnahmen (Art. 2 ch-LwG) 

Der Staat richtet zur Erreichung der in Art. 1 gesetzten Ziele staatliche Zahlungen 

an die Landwirtschaft und ergreift Fördermassnahmen bei der Verbesserung der 

Rahmenbedingungen für eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft. Unter dem Beg-
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riff „staatliche Zahlungen“ wird die Gesamtheit der finanziellen Förderbeiträge 

des Staates an die Landwirtschaft verstanden (vgl. Kap. 4.4.3). Die staatlichen 

Zahlungen an die Landwirtschaft bezwecken in erster Linie die Verbesserung der 

Einkommen und Wirtschaftlichkeit der Landwirtschaft. Sie dienen aber auch da-

zu, bestimmte – gesellschaftlich gewünschte – Verhaltensmuster zu erreichen, 

indem entsprechende Zahlungen ausgerichtet werden. Die Ausrichtung der Di-

rektzahlungen ist an die Erfüllung der gesetzlichen Mindestanforderungen durch 

die Gesuchsteller und allenfalls an zusätzliche Anforderungen der Landwirtschaft 

gebunden. Des weiteren richtet der Staat Strukturverbesserungsbeiträge zur lang-

fristigen Sicherung von konkurrenzfähigen Infrastrukturen aus. Weitere Zahlun-

gen werden für die Vorwärtsintegration der Agrarmärkte (Erhöhung der Wert-

schöpfung im Inland) für die Absatzförderung, die Beratung und für verschiedene 

Produktionsmassnahmen gewährt. Die im Zuge des Leitbildprozesses eingebrach-

ten Anpassungsvorschläge zum Konzept der staatlichen Zahlungen werden im 

Gesamtzusammenhang geprüft und umgesetzt. Damit die notwendige Flexibilität 

gewährleistet ist, wird das Gesetz so offen formuliert, dass die möglichen Anpas-

sungen und Ergänzungen bei Bedarf jederzeit vorgenommen werden können.  

Bei der Festlegung der Höhe der staatlichen Beiträge wird der heutige Stand be-

achtet. Bei Anpassungen werden das Gleichwertigkeits- und Wettbewerbsfähig-

keitsprinzip, das Aufwandprinzip, das Ertragsausfallprinzip und das Anreizprinzip 

angewandt.  

Mit den Förderungen sollen nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Mass-

nahmen unterstützt werden, welche unter Berücksichtigung der Ziele von Art. 1 

auszurichten sind. Die ökologischen Auflagen, insbesondere der ökologische 

Leistungsnachweis, sorgen dafür, dass die Produktion nachhaltig ist. Damit sie auf 

den Markt ausgerichtet bleibt, hat sich der Staat soweit als möglich auf marktkon-

forme Instrumente zu beschränken, wenn er günstige Rahmenbedingungen für die 

Produktion und den Absatz schafft. 
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Der Staat hat dafür zu sorgen, dass die Landwirtschaft sowohl die Produktions-

leistung als auch die gemeinwirtschaftlichen Leistungen effizient erbringt, um den 

Bedarf an staatlichen Zahlungen niedrig zu halten. Daraus ergibt sich die Folge-

rung, dass ein öffentliches Interesse darin besteht, dass 

 

die Landwirtschaft für ihre Produkte einen hohen Markterlös sowie eine ho-

he Wertschöpfung erzielt; 

 

die Landwirtschaft die Marktleistungen und die gemeinwirtschaftlichen 

Leistungen möglichst kostengünstig erbringt; 

 

die staatlichen Mittel dort eingesetzt werden, wo eine möglichst hohe Wir-

kungseffizienz erzielt werden kann; 

 

Rahmenbedingungen geschaffen und Strukturen gefördert werden, dass sich 

die Landwirtschaft im sich laufend ändernden Marktumfeld möglichst gut 

entwickeln kann. 

Art. 3, Definitionen (Art. 3 DZG, Art. 2 Abgeltungsgesetz, Art. 3 Berggebiet- 

und Hanglagengesetz, Art. 2 FILG) 

Die in dieser Bestimmung enthaltenen Begriffsumschreibungen stammen teils aus 

der schweizerischen Begriffsverordnung, teils aus bereits bestehendem liechten-

steinischen Recht. Bei der Übernahme gewisser Begriffe aus der Schweiz wurde 

darauf geachtet, dass die liechtensteinischen Besonderheiten gewahrt bleiben.  

Das geltende Recht enthält keine Legaldefinition der Landwirtschaft. Neu wurde 

deshalb in Art. 3 Abs. 1 Bst. a eine Legaldefinition aufgenommen, die sich auf das 

Verständnis des landwirtschaftlichen Leitbildes 2004 abstützt. Grundsätzlich wird 

die Landwirtschaft als Tätigkeit definiert und durch die hergestellten Produkte 

von andern Tätigkeiten abgegrenzt. Landwirtschaftliche Produkte sind pflanzliche 

und tierische Nahrungsmittel und Rohstoffe. Grundlegender Prozess in der Land-

wirtschaft ist die Gewinnung organischer Substanz durch die Photosynthese mit 

Tageslicht. Auch die Tierhaltung beruht auf diesem Vorgang, ist doch auch das 
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Tierfutter direkt oder indirekt pflanzlichen Ursprungs. Der Verkauf betriebseige-

ner Produkte gehört grundsätzlich zu den Freiheitsrechten des Landwirts und die 

Verarbeitung der Produkte auf dem Betrieb zur Landwirtschaft. Dies gilt auch für 

aufwendige Verarbeitungen bis zur Konsumreife wie die Kelterung von Wein, die 

Herstellung von Milchprodukten und die Schlachtung von Tieren (Landwirtschaft 

im engeren Sinn).  

Im Rahmen des landwirtschaftlichen Leitbildes wird die Landwirtschaft jedoch 

umfassender verstanden. Zusätzlich erbringt die Landwirtschaft gesellschaftlich 

geforderte Dienstleistungen wie die Erhaltung des Kulturlandes, die Landschafts-

pflege, die flächendeckende Bewirtschaftung von Berg- und Alpgebiet, Hangla-

gen und Grenzstandorten usw. Überdies umfasst die Landwirtschaft gemäss Le-

galdefinition auch landwirtschaftsnahe, sogenannte paralandwirtschaftliche Tätig-

keiten und landwirtschaftsnahes Gewerbe. Die Summe dieser Aktivitäten führt 

zum Begriff der multifunktionalen Landwirtschaft. 

Der Begriff Paralandwirtschaft wurde in den letzen ca. 15 Jahren vor allem in der 

Schweiz geprägt. Er umfasst die zunehmend wichtig werdenden Nebenaktivitäten 

eines Landwirtschaftsbetriebes, die nicht unmittelbar die Urproduktion betreffen. 

Die Unterscheidung zum nichtlandwirtschaftlichen Gewerbe liegt darin, dass pa-

ralandwirtschaftliche Tätigkeiten, vom Vorhandensein eines landwirtschaftlichen 

Betriebes und von landwirtschaftlichen Infrastrukturen oder Betriebsmitteln ab-

hängig sind (Maschinen, Gebäude oder Landwirtschaftsboden). Beispiele für pa-

ralandwirtschaftliche Angebote sind: Agrotourismus wie Ferien auf dem Bauern-

hof, Bauernfrühstück und dergleichen, Handel und Verarbeitung vorwiegend hof-

eigener Produkte (Direktvermarktung), Pflege und Betreuung von Dritten durch 

Einbezug in landwirtschaftliche Tätigkeiten, Arbeiten für Dritte mit landwirt-

schaftlichen Maschinen, Haltung und Pflege von Pensionstieren usw. Durch die 

ausdrückliche Zulassung solcher Tätigkeiten wird der unternehmerische Spiel-

raum der Landwirtschaft erhöht und dadurch auch die Wettbewerbsfähigkeit ge-

steigert. 
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Bei den nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten handelt es sich um gewerbliche 

Tätigkeiten, die in direkter Konkurrenz zum nichtlandwirtschaftlichen Gewerbe 

stehen und für die ein Gewerbeschein benötigt wird. Ebenfalls als nichtlandwirt-

schaftlich werden die Hobby- und Freizeitlandwirtschaft eingestuft (z.B. Schre-

bergarten, Hobbytierhaltung usw.). Im Gegensatz zur professionellen Landwirt-

schaft spielt das Einkommen, welches aus „landwirtschaftlichen Tätigkeiten“ der 

Hobby- und Freizeitlandwirtschaft erwirtschaftet wird eine untergeordnete Rolle, 

weshalb diese auch nicht Gegenstand dieses Gesetzes ist.   

Die Unterscheidung der Landwirtschaft zum nichtlandwirtschaftlichen Gewerbe 

und zur Hobbylandwirtschaft liegt darin, dass landwirtschaftliche Tätigkeiten vom 

Vorhandensein eines landwirtschaftlichen Betriebes und von landwirtschaftlichen 

Infrastrukturen oder Betriebsmitteln abhängig sind (Maschinen, Gebäude oder 

Landwirtschaftsboden). Die Tätigkeiten im Landwirtschaftsgebiet sollen auf pro-

fessionelle Landwirtschaftsbetriebe beschränkt werden. Dies bedeutet, dass die 

Zulassung von landwirtschaftsnahen Aktivitäten einen gesetzlich anerkannten 

Betrieb voraussetzt, sofern die Tätigkeiten in der Landwirtschaftszone ausgeführt 

werden. 

Bei der Beurteilung von landwirtschaftsnahen Tätigkeiten sollen folgende Krite-

rien angewandt werden: 

 

Vorhandensein eines gemäss Landwirtschaftsgesetzgebung anerkannten und 

professionell geführten Landwirtschaftsbetriebes; 

 

Die landwirtschaftliche Urproduktion bildet die Haupttätigkeit des Betrie-

bes; 

 

Aktivitäten in der Landwirtschaftszone müssen einen direkten Bezug zur 

Urproduktion haben; 

 

Landwirtschaftsnahe Aktivitäten müssen einen Beitrag zur Verbesserung 

des Betriebseinkommens des Landwirtschaftsbetriebes leisten; 

 

Einhaltung der Umweltschutzgesetzgebung.  
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Art. 4, Selbsthilfe (Art. 8 ch-LwG) 

In dieser Bestimmung sind drei Bereiche aufgeführt (Qualitätssicherung, Absatz-

förderung und Mengenregulierung bzw. Produktionslenkung) in denen der Staat 

keine detaillierten Vorschriften erlässt und lediglich punktuelle Hilfe zur Selbst-

hilfe leistet. Erachten die Produzenten Regeln als notwendig, so müssen sie solche 

selbst oder gegebenenfalls im Rahmen von Produzenten- oder Branchenorganisa-

tionen treffen und durchsetzen. Der Staat kann jedoch Selbsthilfemassnahmen mit 

staatlichen Mitteln fördern, sofern diese öffentlichen Charakter haben und einen 

kollektiven Nutzen bringen. Die eigentlich Umsetzung der Massnahmen bleibt 

jedoch Aufgabe der Branche selbst. Dies gewährleistet einerseits eine marktkon-

forme Umsetzung und verhindert andererseits einen unnötigen Aufbau von staat-

lichen Administrations- und Verwaltungsaufgaben. 

Die Qualitätssicherung ist ein wichtiger Bereich, der im Rahmen der Selbsthilfe 

durch die Betroffenen selbst geregelt werden soll. Der Staat gibt mit der Lebens-

mittelgesetzgebung bezüglich Produktequalität (sanitäre Vorschriften und Hygie-

nevorschriften) den Mindeststandard vor. Wollen die Betroffenen einen höheren 

Standard im Bereich Sanitärnormen durchsetzen oder zum Beispiel ein Qualitäts-

sicherungssystem oder Handelsnormen einführen, so müssen sie die entsprechen-

den Anstrengungen selbst unternehmen. Damit ist sichergestellt, dass nur solche 

über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehende Massnahmen getroffen wer-

den, die am Markt verwertbar sind und somit zur Verbesserung der Wertschöp-

fung beitragen. Der Staat soll über die Lebensmittelgesetzgebung hinausgehende 

Qualitätsvorschriften nur in klar definierten Ausnahmefällen erlassen (Art. 11). 

Die Absatzförderung ist ein weiterer Bereich, in dem den Betroffenen mehr Ei-

genverantwortung übertragen werden soll (vgl. dazu den Finanzbeschluss über die 

Genehmigung eines Verpflichtungskredites für die Beteiligung an Agrarmarke-

tingmassnahmen Nr. 90/2007). Der Staat beschränkt sich auf das Setzen von att-

raktiven Rahmenbedingungen. Im Bereich der Absatzförderung gehören dazu 

Kommunikationsmassnahmen wie Werbung, Verkaufsförderung und Produkt-PR 
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zu verstehen. Es wird jedoch erwartet, dass die Betroffenen selbst die Initiative 

ergreifen. Der dritte Bereich betrifft die Anpassung der Produktion und des Ange-

botes an die Erfordernisse des Marktes. Nach der Agrarreform wird sich der Staat 

in der Marktsteuerung weniger engagieren. Den Produzenten wird damit eine ak-

tivere Rolle zugewiesen. Sie müssen in Zukunft ihre Beziehungen zu den Verar-

beitern und zum Handel in den Bereichen Mengen, Preise und Qualität selbst re-

geln. Übergeordnetes gemeinsames Ziel der drei Stufen muss das optimale Funk-

tionieren der Märkte und letztendlich die optimale Erfüllung der Konsumenten-

wünsche sein. 

Art. 5, Einkommen (Art. 5 ch-LwG) 

Artikel 5 hält als Zielsetzung fest, dass nachhaltig wirtschaftende und ökonomisch 

leistungsfähige Betriebe ein vergleichbares Einkommen erzielen. Als Kontrollin-

strument ist ein Einkommensvergleich vorgesehen, der gewährleisten soll, dass 

die Landwirte nicht von der allgemeinen Einkommensentwicklung abgekoppelt 

werden. Damit die von der Gesellschaft geforderten Leistungen dauernd erbracht 

werden können, müssen jedoch leistungsfähige Betriebe ein Einkommen erzielen 

können, das die notwendigen Investitionen zur Substanzerhaltung und Weiterent-

wicklung zulässt. Nur unter dieser Voraussetzung ist die Agrarpolitik auch wirt-

schaftlich nachhaltig. Der Einkommensvergleich gibt auf indirektem Weg Hin-

weise darüber, ob und wie weit die Aufgabenerfüllung gefährdet ist. In diesem 

Sinn stellt er sicher, dass nicht erst eine Reaktion erfolgt, wenn die gemeinwirt-

schaftlichen Leistungen sicht- und spürbar nicht mehr erbracht werden und allen-

falls Strukturen für die Leistungserbringung unwiderruflich verloren sind.  

Beim Einkommensvergleich zwischen der Landwirtschaft und der übrigen Wirt-

schaft handelt es sich nicht um einen absoluten Wohlstandsvergleich, weil die 

Vor- und Nachteile der Erwerbstätigkeit und des Lebens in der Landwirtschaft 

einerseits und ausserhalb der Landwirtschaft anderseits nicht objektiv erfasst und 

quantifiziert werden können. Es ist deshalb auch aus diesem Grund nicht zwin-
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gend, dass die beiden Einkommen zu jedem Zeitpunkt auf demselben Niveau lie-

gen müssen. Vielmehr ist anzustreben, dass die mittelfristige Entwicklung nicht 

auseinander läuft. 

Für die Einkommensmessung kommen nur nachhaltig wirtschaftende Betriebe in 

Frage, welche die buchhaltungstechnischen Anforderungen erfüllen. Konkret 

heisst dies, dass für die Statistik jene Betriebe berücksichtigt werden, die Direkt-

zahlungen erhalten und demzufolge den ökologischen Leistungsnachweis erbrin-

gen. 

Die effiziente Erbringung der Leistungen ist die zweite Voraussetzung für ein 

vergleichbares Einkommen. Eine gute Arbeits- und Kapitalbelastung ist auch in 

kleineren Betrieben möglich. Geht der Bewirtschafter zusätzlich einem ausser-

landwirtschaftlichen Nebenerwerb nach, so kann der Betrieb trotzdem in den Ein-

kommensvergleich einbezogen werden. Berücksichtigt wird dann jedoch nur das 

landwirtschaftliche Einkommen bezogen auf die in der Landwirtschaft eingesetz-

ten Faktoren Arbeit und Kapital. 

Art. 6, Zahlungsrahmen (Art. 6 ch-LwG) 

Mit der Verlagerung der finanziellen Mittel von der produktgebundenen Stützung 

zu Direktzahlungen und Strukturverbesserungen haben die Ausgaben des Staates 

zugunsten der Landwirtschaft für die einzelnen Betriebe eine grosse Bedeutung 

erhalten. Mit der Festlegung von Zahlungsrahmen können der Landwirtschaft 

stabilere staatliche Rahmenbedingungen geboten werden. Die Zahlungsrahmen 

von Artikel 6 dienen in erster Linie der mittelfristigen Planung der agrarpoliti-

schen Massnahmen. Die finanzielle Ausstattung soll nicht mehr von Jahr zu Jahr, 

sondern über mehrere Jahre (für höchstens vier Jahre) festgelegt werden. Damit 

erhöht sich einerseits die Vorhersehbarkeit und Sicherheit für die Landwirtschaft. 

Anderseits sind die finanziellen Rahmenbedingungen für die Landwirte für eine 

gewisse Zeit gegeben. Damit ist auch eine vernünftige Finanzplanung für Regie-

rung und Landtag möglich. Der Landtag kann zielgerichteter Vorgehen und die 
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finanzielle Tragweite seiner Entscheidungen besser abschätzen. Der Einkom-

mensvergleich ist ein wichtiges Instrument zur Planung des mittelfristigen Be-

darfs an finanziellen Mitteln im Bereich der Direktzahlungen. Der jährlich erstell-

te Agrarbericht, welcher die Resultate der landwirtschaftlichen Buchhaltungen 

analysiert und die Auswirkungen der agrarpolitischen Massnahmen abbildet, stellt 

hierfür ein wichtiges Hilfsmittel dar. 

Angesichts der finanziellen Tragweite der Agrarausgaben soll für deren Steuerung 

das Instrument der Zahlungsrahmen zur Anwendung gelangen. Der Zahlungsrah-

men ist ein vom Landtag für mehrere Jahre festgesetzter Höchstbetrag der Zah-

lungskredite für bestimmte Ausgaben. Die Bewilligung der Zahlungskredite er-

folgt jährlich über das Budget. 

Art. 7, Anerkennung als Landwirtschaftsbetrieb (Art. 9-12, 15 DZG, Art. 6 

Abs. 2 FILG, Art. 35c Abs. 3 AbgV) 

Die Anerkennung als Landwirtschaftsbetrieb wird bei der Ausrichtung von staat-

lichen Zahlungen einen höheren Stellenwert haben als heute (vgl. Kap. 0). In der 

bisherigen Gesetzgebung variieren die Anforderungen von Gesetz zu Gesetz und 

sind somit uneinheitlich, was teilweise zu Schwierigkeiten im Vollzug führt.  

Die Voraussetzungen, um als Landwirtschaftsbetrieb anerkannt zu werden, wur-

den aus verschiedenen Gesetzen (vgl. Art. 9-12 und 15 DZG und Art. 6 FILG) 

übernommen und nunmehr verallgemeinert. In den Bereichen Altersbegrenzung 

(AHV-Alter), Ausbildungsanforderungen des Bewirtschafters, minimale Be-

triebsgrösse und bei der Anerkennung von juristischen Personen sind gegenüber 

dem heutigen Status höhere Anforderungen vorgesehen. Bei den juristischen Per-

sonen ist geplant, nur noch Betriebe anzuerkennen, sofern sie primär landwirt-

schaftlichen Zwecken dienen und der Geschäftsführer über eine Beteilung von 

mindestens 50 Prozent verfügt. Der Pächter eines Betriebes einer juristischen Per-

son oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft kann weiterhin anerkannt wer-

den, sofern er die Geschäfte auf eigene Rechnung und Gefahr führt. Der Grund für 
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die Abgrenzung besteht darin, dass der Staat keine einkommensverbessernden 

Direktzahlungen oder Beiträge für Strukturverbesserungen an Institutionen leisten 

will, die als Zusatzgeschäft einen Landwirtschaftsbetrieb führen, jedoch aus wirt-

schaftlichen Gründen nicht auf staatliche Zahlungen angewiesen sind.  

Mindestanforderungen an die Ausbildung waren bisher schon im Direktzahlungs-

gesetz (910.1) sowie in der Direktzahlungsverordnung (910.11) formuliert. Neu 

ist ein Ausbau der Mindestanforderungen an die Aus- und Weiterbildung vorge-

sehen. Landwirtschaftsbetriebe gemäss Art. 7 Abs. 1 Bst. g dürfen nur von Perso-

nen geführt werden, die über eine landwirtschaftliche Ausbildung verfügen und 

sich regelmässig weiterbilden. In Anlehnung an das Gewerbegesetz kann im Sin-

ne einer Gleichbehandlung kann auch eine gewisse Anzahl an Praxisjahren für die 

Anerkennung genügen.  

Um die mit diesem Gesetz angestrebten Ziele zu erreichen, insbesondere die 

Landwirtschaft zu professionalisieren, werden künftig nur mehr Landwirtschafts-

betriebe anerkannt, welche die in diesem Artikel aufgestellten Anforderungen 

erfüllen. Zudem werden grundsätzlich nur noch an anerkannte Landwirtschaftsbe-

triebe staatliche Zahlungen ausgerichtet, davon ausgenommen sind einige spezifi-

sche leistungsgebundene Zahlungen (Hanglagenbeiträge) und bewirtschaftungs-

abhängige Zahlungen mit dem Ziel einer Diversifizierung des Ackerbaus (Anbau-

beiträge). Mit dieser Änderung der Anerkennungsbedingungen wird eine Effi-

zienzsteigerung der staatlichen Mittel angestrebt. Insbesondere in den Bereichen 

Direktzahlungen und Investitionen sollen jene Betriebe unterstützt werden, die ihr 

Einkommen aus der Landwirtschaft erwirtschaften.  

Die Regierung wird mit Verordnung detaillierte Bedingungen festlegen, welche 

erfüllt sein müssen um als Landwirtschaftsbetrieb anerkannt zu werden. Ebenfalls 

mit Verordnung wird sie die Voraussetzungen der einzuhaltenden guten landwirt-

schaftlichen Praxis und des ökologischen Leistungsnachweises regeln, welche 

ebenso eine Grundlage für die Ausrichtung von staatlichen Zahlungen darstellen.  
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Art. 8, Gute Landwirtschaftliche Praxis (keine Rezeptionsgrundlage) 

Der Begriff „Gute Landwirtschaftliche Praxis, GLP“ (auch „Good Agricultural 

Practices, GAP) wird international verwendet und bezeichnet den jeweiligen Pro-

duktionsstandard eines Landes oder einer Region. Es gibt keine allgemein gültige 

Definition. In der EU und in den USA beschreibt die GLP insbesondere die Min-

destanforderungen an den Umweltschutz, welche in der landwirtschaftlichen Pro-

duktion einzuhalten sind. Hinsichtlich der Umweltwirkungen sind dabei haupt-

sächlich die mit der Düngung und dem Pflanzenschutz verbundenen Stoffeinträge 

in Agrarökosysteme massgebend.  

In Liechtenstein umschreibt die GLP im Allgemeinen den angestrebten Produkti-

onsstandard bzw. die landwirtschaftlichen Praktiken, welche die Anforderungen 

an die Qualitätssicherung, die Einhaltung der Umwelt- und Tierschutzgesetzge-

bung sowie die nachhaltige Nutzung der Produktionsgrundlagen umfassen. In 

Liechtenstein sind die im Rahmen der GLP bei der Düngung und im Pflanzen-

schutz einzuhaltenden Grundsätze in der Umweltschutzgesetzgebung und mit dem 

ökologischen Leistungsnachweis (vgl. Art. 46) definiert. Es werden nur jene 

Landwirtschaftsbetriebe gemäss Art. 7 anerkannt, der die Anforderungen der GLP 

einhalten. Die generelle Einhaltung der GLP durch alle Landwirtschaftsbetriebe 

sichert ein hohes Niveau zum Schutz der Umweltgüter Boden, Wasser und Luft 

im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie und trägt zur Sicherung und Erhöhung der 

Artenvielfalt bei. Nebst der Einhaltung von Düngungs- und Pflanzenschutzrichtli-

nien umfasst die GLP in Liechtenstein und in der Schweiz auch den Bodenschutz, 

eine ausgewogene Fruchtfolge und den sorgfältigen Umgang mit den natürlichen 

Ressourcen sowie die Anforderungen des Tierschutzes und die Standards für die 

Qualitätssicherung beim Umgang mit Nahrungsmitteln (Primärproduktion). Der 

Staat gibt Mindeststandards vor, welche dazu beitragen, die von ihm angestrebten 

Ziele zu erreichen. Die Einhaltung der Mindeststandards der Umweltschutz-, 

Tierschutz- und Lebensmittelgesetzgebung ist verpflichtend, ohne dass dafür ein 

direkter Entschädigungsanspruch entsteht. Hingegen können Leistungen, die über 

diese minimalen gesetzlichen Standards hinausgehen (z.B. Einhaltung des ökolo-



71 

gischen Leistungsnachweises, Bewirtschaftung von ökologischen Ausgleichsflä-

chen) mit leistungsgebundenen Direktzahlungen abgegolten werden.  

Art. 9, Grundsatz (Art. 7 ch-LwG) 

Die Bestimmungen des zweiten Titels sollen die Grundlage dafür schaffen, dass 

die liechtensteinische Landwirtschaft für ihre Produkte auf den in- und ausländi-

schen Märkten insgesamt einen möglichst hohen Erlös erzielen kann. Auch bei 

offeneren Grenzen und unter härteren Konkurrenzbedingungen soll die Produkti-

on einen möglichst grossen Anteil an der Einkommensbildung erreichen. Dies 

liegt im öffentlichen Interesse, kann doch dadurch die Höhe der staatlichen Zah-

lungen in Grenzen gehalten werden. Artikel 9 gilt als Leitlinie für alle staatlichen 

Massnahmen des zweiten Titels. Im zweiten Titel geht es darum, dem Ziel einer 

hohen Wertschöpfung mit hohen Erlösen näher zu kommen, während Massnah-

men in anderen Titeln zur Kostensenkung beitragen. 

Art. 10, Produktionsstandards und Mengenregelung (Landwirtschaftliches 

Leitbild 2004) 

Liechtenstein ist in die Agrarmärkte der Schweiz und der Europäischen Union 

eingebunden. Folgerichtig ist notwendig, dass gleichwertige Produktions- und 

Qualitätsstandards vorhanden sind. Die Regierung hat deshalb die Aufgabe die 

entsprechenden Standards für die Produktion zu definieren. Sie hat sich dabei an 

der heute geltenden guten landwirtschaftlichen Praxis zu orientieren, die sowohl 

die Europäische Union (Verordnung [EG] Nr. 1257/99) als auch die Schweiz vor-

schreiben. 

Die gute fachliche Praxis beschreibt die von den Landwirten zu beachtenden 

Grundsätze der landwirtschaftlichen Flächenbewirtschaftung. Hinsichtlich der 

Umweltwirkungen sind dabei hauptsächlich die mit der Düngung und dem Pflan-

zenschutz verbundenen Stoffeinträge in Agrarökosysteme massgebend. Die Ein-
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haltung der im Rahmen der guten fachlichen Praxis der Düngung und des Pflan-

zenschutzes beschriebenen Grundsätze sichert den Schutz der Umweltgüter Bo-

den, Wasser und Luft im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie und trägt zur Siche-

rung und Erhöhung der Artenvielfalt bei. 

Art. 11, Qualitätsanforderungen (Art. 8 Abs. 1, Art. 10 und Art. 11 Abs. 2 und 

3 ch-LwG) 

In Absatz 1 sind die zwei Bereiche aufgeführt, in denen der Staat im Normalfall 

keine Vorschriften erlässt. Erachten die Marktteilnehmer Regeln als notwendig, 

müssen sie solche selbst oder gegebenenfalls im Rahmen von Branchenorganisa-

tionen treffen und durchsetzen. 

Die Qualität ist der erste Bereich, der im Rahmen der Selbsthilfe durch die Betrof-

fenen selbst geregelt werden soll. Der Staat gibt mit der Lebensmittelgesetzge-

bung bezüglich Produktequalität (sanitärische Vorschriften und Hygienevorschrif-

ten) den Mindeststandard vor. Wollen die Betroffenen einen höheren Standard im 

Bereich Sanitärnormen durchsetzen oder zum Beispiel ein Qualitätssicherungssys-

tem oder Handelsnormen einführen, müssen sie die entsprechenden Anstrengun-

gen selbst unternehmen. Damit ist sichergestellt, dass nur solche über die gesetzli-

chen Anforderungen hinausgehende Massnahmen getroffen werden, die am Markt 

verwertbar sind und damit zur Verbesserung der Wertschöpfung beitragen. Der 

Staat soll über die in Liechtenstein anwendbare schweizerische Lebensmittelge-

setzgebung hinausgehende Qualitätsvorschriften nur in klar definierten Ausnah-

mefällen erlassen. 

Der zweite Bereich betrifft die Anpassung der Produktion und des Angebotes an 

die Erfordernisse des Marktes. Nach der Agrarreform wird sich der Staat in der 

Marktsteuerung weniger engagieren. Den Produzenten wird damit eine aktivere 

Rolle zugewiesen. Abgesehen von Ausnahmen müssen sie in Zukunft ihre Bezie-

hungen zu den Verarbeitern und zum Handel in den Bereichen Mengen, Preise 

und Qualität selbst regeln. Übergeordnetes gemeinsames Ziel der zwei Bereiche 
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muss das optimale Funktionieren der Märkte und letztendlich die optimale Erfül-

lung der Konsumentenwünsche sein. 

Die Landwirtschaft wird sich mit ihren Produkten in Zukunft mehr als heute im 

internationalen Wettbewerb behaupten müssen. Dazu ist eine hohe Produktequali-

tät unabdingbar. Insbesondere für den Export werden dabei auch Vorschriften 

erfüllt werden müssen, die über diejenigen des Lebensmittelgesetzes hinausgehen. 

Absatz 2 gibt der Regierung die Kompetenz, nötigenfalls entsprechende Quali-

tätsvorschriften, vor allem im Sinn von Produktionsvorschriften (Qualitätssiche-

rung), zu erlassen. Dies unabhängig davon, ob die Marktteilnehmer entsprechende 

Anstrengungen in diesem Bereich unternommen haben. Um die Einhaltung der 

Qualitätsvorschriften zu überprüfen, kann die Regierung einen Qualitätssiche-

rungsdienst zu betreiben oder sich an einem solchen beteiligen. Es ist jedoch nicht 

vorgesehen, einen Qualitätsicherungsdienst zu schaffen.  

Vorbemerkungen zu Art. 12 und 13 

Die Konsumenten verlangen heute zusätzliche Informationen über landwirtschaft-

liche Produkte. Die erwünschten Informationen beziehen sich vor allem auf fol-

gende Punkte: 

 

Herstellungsverfahren: Die Konsumenten nehmen die Art und Weise, wie 

ein Produkt hergestellt und verarbeitet wird, zunehmend als eigentliche 

Qualitätsdimension war. 

 

Spezifische Produkteigenschaften: Sie beziehen sich auf sensorische, opti-

sche oder inhaltliche Eigenschaften, die entweder tatsächlich besonders oder 

aber besser sind als diejenigen ähnlicher Produkte. Der Produktionsprozess 

ist darauf ausgerichtet, diese Qualitäten zu optimieren. 

 

Herkunft: Das Produkt verdankt seinen Ruf einer Qualität, die durch das 

geographische Umfeld zustande kommt, also durch die Gesamtheit der Fak-

toren einer bestimmten Region. 
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Die Übermittlung dieser Informationen erfolgt über Kennzeichen. Um diesen Be-

dürfnissen der Konsumenten nach Information nach zu kommen, enthält das 

Landwirtschaftsgesetz Vorschriften über Herstellungsverfahren, Produkteigen-

schaften und Herkunft. 

Die neuen Regelungen beschränken sich auf jene Aspekte, die über die Anforde-

rungen der Lebensmittelgesetzgebung hinausgehen. Darunter fallen bestimmte 

Herstellungsverfahren, wie Biologischer Landbau und Integrierte Produktion, 

spezifische Eigenschaften von Produkten sowie Angaben über die Herkunft 

(Berggebiet). Die Einhaltung der mit der entsprechenden Produktkennzeichnung 

verbundenen Anforderungen ist für diejenigen, welche die Produkte mit einer be-

stimmten Bezeichnung vermarkten, verbindlich und untersteht einer privaten 

Kontrolle mit staatlicher Oberaufsicht. 

Im wesentlichen ist zwischen zwei Bereichen zu unterscheiden: 

 

"Herstellungsverfahren": Bei Produkten, bei denen die Einhaltung der tech-

nischen Norm nicht oder kaum am Produkt selbst festgestellt werden kann 

oder bei denen nicht die Produktequalität, sondern die Erzeugungsmethode 

die wesentliche Besonderheit ausmacht, bezieht sich die technische Norm 

auf die Art der Erzeugung. Ein Beispiel, das auch für Liechtenstein Bedeu-

tung hat, ist der Biologische Landbau, der beispielsweise in der EU im 

Rahmen der "Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 über den Ökologischen 

Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen 

Erzeugnisse und Lebensmittel" geregelt ist. 

 

"spezifische Produkteigenschaften": Die technische Norm bezieht sich di-

rekt auf den Aspekt des Produktes. Ihre Einhaltung ist im allgemeinen am 

Produkt selbst sichtbar, messbar und damit kontrollierbar. Beispiele hierfür 

sind Qualitätsnormen für Früchte oder Gemüse, wie z.B. die "Verordnung 

(EWG) Nr. 920/89 vom 10. April 1989 zur Festsetzung der Qualitätsnormen 

für Mohren, Zitrusfrüchte sowie Tafeläpfel und -birnen". 
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Art. 12, Grundsatz (Art. 14 ch-LwG) 

Absatz 1 umschreibt die Bereiche, in welchen die Regierung Vorschriften über die 

Kennzeichnung erlassen kann. Unter landwirtschaftlichen Erzeugnissen und deren 

Verarbeitungsprodukten werden alle Erzeugnisse aus landwirtschaftlicher Produk-

tion sowie die Produkte aller nachfolgenden Verarbeitungsstufen verstanden. We-

sentlich an dieser Bestimmung ist, das der Vorbehalt der Lebensmittelgesetzge-

bung so wie vorgesehen in das Gesetz Eingang findet. Damit ist sichergestellt, 

dass insbesondere das Täuschungsverbot gemäss Art. 10 LGV gebührende Beach-

tung findet. 

Absatz 2 hält ausdrücklich fest, dass die Vorschriften nicht allgemeinverbindlich 

sind, sondern nur für die Benutzer der Kennzeichnung. 

Absatz 3 regelt das Verhältnis zum Lebensmittel- und Gentechnikrecht. Dadurch 

wird insbesondere auch sichergestellt, dass die Mindestanforderungen und der 

Täuschungsschutz gemäss Lebensmittel- und Gentechnikrecht Geltung haben. 

Art. 13, Herstellungsverfahren, spezifische Produkteigenschaften (Art. 15 und 

Art. 16a ch-LwG) 

Die Regierung erhält die Möglichkeit, Anforderungen an Herstellungsverfahren 

oder an spezifische Eigenschaften festzulegen, denen landwirtschaftliche Erzeug-

nisse und Verarbeitungsprodukte genügen müssen, um bestimmte Kennzeichen 

(siehe Absatz 2 und 3) tragen zu dürfen. Die Anforderungen an die Herstellungs-

verfahren oder die Produkteigenschaften werden technische Normen beinhalten. 

Soweit möglich sollen diese von privaten Organisationen übernommen werden. 

Zudem besteht die Möglichkeit, bereits existierende Normen privater Organisati-

onen aufgrund der von der Regierung festgelegten Anforderungen zu prüfen und 

anzuerkennen. 

Absatz 2 hält fest, dass einheimische Nahrungsmittel, welche aufgrund von ge-

setzlichen Vorschriften (z.B. umweltgerechte Produktion, artgerechte Tierhaltung 
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oder Lebensmittelsicherheit) höhere Anforderungen erfüllen als vergleichbare 

importierte Nahrungsmittel, entsprechend gekennzeichnet und ausgelobt werden 

können. Diese Bestimmung dient der Information der Konsumenten. Die Informa-

tion der Konsumenten über besondere Eigenschaften und Produktionsvorschriften 

ist bei der Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte auf den zunehmend libera-

lisierten Märkten von zentraler Bedeutung.  

Unter Kennzeichnung im Sinne des dritten Absatzes versteht man die Ausstattung 

von Waren mit einem Zeichen, welches eine Information an die Konsumenten 

enthält, die nur verwendet werden darf, wenn der gesamte Betrieb die Anforde-

rungen an die Produktion erfüllt. Nur für spezielle Produkte kann eine Ausnahme 

von der Gesamtbetrieblichkeit gemacht werden. Beispiele von Kennzeichnungen 

sind: "Aus Biologischem Anbau"; "Qualitätsklasse I" für Äpfel. Die Schaffung 

von Markenzeichen und Labels ist Sache der Wirtschaft.  

Die Zulässigkeit der Kennzeichnung wird von jedem, der die Kennzeichnung 

verwendet, selber überprüft. Es gilt diesbezüglich das Prinzip der Eigenverant-

wortung. Die Kontrolle soll von wirtschaftlich unabhängigen Kontrollstellen 

durchgeführt werden. Die Kontrollstellen haben die Pflicht, jeden Wirtschaftsbe-

teiligten zu kontrollieren, der eine Kennzeichnung im Sinne dieses Artikels an-

bringen will. Die Kosten tragen die kontrollierten Betriebe. Die Gestaltung der 

Kontrollkosten ist Sache der privaten Wirtschaft und unterliegt dem Wettbewerb. 

Art. 14, Pflanzen- und Weinbau (Weinbaugesetz, Landwirtschaftliches Leitbild) 

Diese Bestimmung definiert den Pflanzen- und Weinbau. Sie legt einerseits fest, 

dass der Staat proaktiv tätig wird, um zu gewährleisten, dass in Liechtenstein ein 

vielfältiger Pflanzenbau aufrecht erhalten werden kann. Andererseits soll auch 

gewährleistet werden, dass sich der Weinbau durch Qualitätssteigerungsmass-

nahmen positiv entwickelt. Die Förderung des Weinbaus ist auch deshalb wichtig, 

weil er wesentlicher Bestandteil wertvoller Kulturlandschaften ist. Um diese Ziele 
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zu erreichen kann die Regierung mit Verordnung produktionsstützende und 

marktregulatorische Massnahmen ergreifen.  

Die folgenden agrarpolitischen Ziele werden im Pflanzenbau angestrebt: 

 

Beitrag zur Versorgung des Landes mit Pflanzenbauprodukten, die markt-

orientiert und ökologisch produziert werden sowie von hoch stehender Qua-

lität sind; 

 

Beitrag des Pflanzenbaus zu einer vielfältigen und ansprechenden Land-

schaft durch die flächendeckende Nutzung; 

 

Aufrechterhaltung einer ausreichenden Produktionsbereitschaft und Verar-

beitungskapazität; 

 

Angemessener Beitrag des Pflanzenbaus zum bäuerlichen Einkommen. 

Art. 15, Tierhaltung (Art. 1 Tierzuchtgesetz, Landwirtschaftliches Leitbild) 

Artikel 15 baut auf Artikel 1 des Tierzuchtgesetzes auf und definiert zunächst den 

Begriff der Tierhaltung. Wie bis anhin soll die Regierung Vorschriften zur Unter-

stützung der Produktion und der Marktregulierung treffen können. Sie kann insbe-

sondere Tierhaltungsbeiträge gewähren oder Kontingente festsetzen.  

Ausserdem kann die Regierung gemäss Absatz 3 mit Verordnung detaillierte Be-

dingungen zur Zucht, Haltung, Transport, Handel und Fütterung festlegen. 

Art. 16, Milchwirtschaft (Art. 1 MMG, Art. 3 Abs. 1 MKG, Art. 2 des Gesetzes 

zur Förderung der Qualität und Hygiene von Milch und Milchprodukten) 

In dieser Bestimmung werden das Ziel und der Zweck festgelegt. Es wird – wie 

bereits beim Milchmarktordnungsgesetz – bezweckt, durch die Vorwärtsintegrati-

on der liechtensteinischen Milchwirtschaft eine Stärkung des inländischen 

Milchmarktes zu erreichen. Dadurch soll die Eigenständigkeit des Milchmarktes 

erhöht werden. Es sollen gut ausgebaute und wettbewerbsfähige Milchverarbei-
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tungsstrukturen geschaffen werden. Von der Stärkung der Verarbeitungsstruktu-

ren können die Milchproduzenten - also die Landwirtschaftbetriebe - direkt profi-

tieren. Eine gut ausgebaute Verarbeitungsstruktur ist Voraussetzung für einen 

gesicherten Milchabsatz der liechtensteinischen Milchbauern zu einem den regio-

nalen Verhältnissen entsprechenden Preis. Ziel dieser Norm ist keinesfalls die 

aktive staatliche Steuerung der Milchverarbeitung. Die Milchverarbeiter – wie die 

übrigen in der Landwirtschaft tätigen Personen auch - sollen eigenverantwortlich 

handeln und nach marktwirtschaftlichen Prinzipien arbeiten. Verarbeitung und 

Handel sollen sich wo immer möglich an den Bedürfnissen des Marktes orientie-

ren. Es wird eine grösstmögliche Wertschöpfung und eine Steigerung der interna-

tionalen Wettbewerbsfähigkeit angestrebt. Die liechtensteinischen Milchverarbei-

ter sollen in eine bessere Ausgangslage gebracht werden.  

Die Milchmengenregelung gemäss Absatz 2 steuert die Milchproduktion. Da die 

Milchmengenregelung eine stabilisierende Wirkung auf die Milchproduktion hat, 

sind die Auswirkungen der Milchmengenregelung auf die Milchmarktordnung in 

dem Sinne von Bedeutung, als dass die Produktionsmenge, die dem Inland-

verbrauch entsprechen soll, vorgegeben wird. Die Regierung kann neu mit Ver-

ordnung Bestimmungen zur Milchmengenregelung erlassen. 

Es ist nicht beabsichtigt, dass die Milchmengenpolitik eine Änderung erfahren 

soll. Die liechtensteinischen Landwirte sollen auch künftig maximal diejenige 

Milchmenge produzieren, die in Liechtenstein verbraucht wird. Damit fusst diese 

Bestimmung auf der bisherigen Regelung im Milchkontingentierungsgesetz.  

Art. 17, Alpwirtschaft (Art. 1, 12 und 13 Abs. 2 Alpwirtschaftsgesetz) 

Diese Norm bringt zum Ausdruck, dass die Alpwirtschaft einen wichtigen Zweig 

der Landwirtschaft darstellt und welche Aufgaben die Alpwirtschaft zu erfüllen 

hat. Die Regierung legt mit Verordnung die Bedingungen für die Bewirtschaftung, 

die Bestossung der Alpweiden, die Pflege, den Schutz und die Erhaltung der Al-
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pen fest. Zur Förderung der Alpwirtschaft richtet der Staat leistungsbezogene Di-

rektzahlungen und weitere staatliche Zahlungen aus.  

Vorbemerkungen zu den Art. 18-21 über die phytosanitären Massnahmen  

In Artikel 18 wird die Rechtsgrundlage für allgemeine Massnahmen zum Schutze 

der Kulturen, der Pflanzen und der pflanzlichen Erzeugnisse vor Schadorganis-

men geschaffen. Dieser Artikel umschreibt auch die diesbezüglichen Kompeten-

zen der Regierung. 

In den Artikeln 19 und 20 werden die besonderen Massnahmen, welche die Re-

gierung zum Schutze der Pflanzen gegen besonders gefährliche Schadorganismen 

verordnen kann, umschrieben. 

Verhältnis zu anderen Gesetzen: Das Waldgesetz und der Entwurf des Umwelt-

schutzgesetzes enthalten ebenfalls Bestimmungen zum Schutz vor Schadorganis-

men. Ihrem Verhalten entsprechend sind Schädlinge fähig, sowohl landwirtschaft-

liche als auch Forst- oder andere Pflanzen zu schädigen. Desgleichen werden ein-

zelne Pflanzenarten sowohl land- wie forstwirtschaftlich genutzt. Deshalb sollen 

im Pflanzenschutzbereich, insbesondere beim Vollzug von Massnahmen zur Ver-

hütung des Einschleppens und der Verbreitung von Schadorganismen, die invol-

vierten Ämter der Land- und Forstwirtschaft und des Umweltschutzes zusammen-

arbeiten. 

Art. 18, Grundlagen (Art. 148, 149, 152 ch-LwG) 

Artikel 18 umschreibt verschiedene Aspekte des Pflanzenschutzes. Unter Schad-

organismen sind gemäss Definition in der EU-Richtlinie 77/93 Pflanzenschädlin-

ge und -krankheiten, bzw. phytophage und phytopathogene Organismen aus dem 

Tier- und Pflanzenreich sowie Viren, Phytoplasmen und andere Krankheitserreger 

zu verstehen. 
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Bei der Konkretisierung einer geeigneten Pflanzenschutzpraxis wird, sich die Re-

gierung insbesondere am Prinzip einer nachhaltigen Landwirtschaft orientieren. 

Die FAO definiert diesen Begriff als eine optimale, d.h. überlegte und dauerhafte 

Nutzung der natürlichen Ressourcen sowie eine Ausrichtung der technologischen 

und institutionellen Errungenschaften auf die Befriedigung der Bedürfnisse der 

gegenwärtigen und zukünftigen Generationen. Es geht darum, den Boden, das 

Wasser und das vorhandene natürliche Erbgut wohl zu nutzen, aber auch zu erhal-

ten und nur solche Produktionsmittel einzusetzen, die umweltverträglich, tech-

nisch angepasst und sowohl in wirtschaftlicher als auch sozialer Hinsicht tragbar 

sind. Die Definition ist nicht auf die ökologischen Aspekte beschränkt, sondern 

misst den agronomischen, den wirtschaftlichen und den sozialen Faktoren das 

gleiche Gewicht bei. Der Begriff der nachhaltigen Landwirtschaft ist auch für den 

Pflanzenschutz relevant; d.h., dass die zu unterstützenden Massnahmen den ent-

sprechenden Anforderungen genügen müssen, oder anders gesagt zur Erhaltung 

der natürlichen Ressourcen beitragen sollen. Beispiele solcher Massnahmen sind 

die Verhütung des Auftretens von Schadorganismen, die gegenüber Pflanzen-

schutzmitteln resistent sind, der Schutz der natürlichen Gegenspieler der Schäd-

linge, die Verbesserung der Applikationstechnik von Pflanzenschutzmitteln, der 

Einsatz von schädlings- und krankheitsresistenten Kultursorten oder die Anwen-

dung von Beobachtungs- und Warnmethoden als Grundlage für die Schädlingsbe-

kämpfung. Bestehende Konzepte, wie der integrierte und der biologische Pflan-

zenschutz, oder sich in der Entwicklung befindende Konzepte, wie die gute Pflan-

zenschutzpraxis, sind durch diesen Begriff ebenfalls abgedeckt. Der Einsatz dieser 

Massnahmen ist aber nur sinnvoll, wenn sie sich wirtschaftlich und in Bezug auf 

die strukturelle Entwicklung für die Landwirtschaft neutral verhalten oder positiv 

auswirken. Als Unterstützung ist hier insbesondere die Förderung der Forschung, 

die Weiterentwicklung und Einführung der entsprechenden Verfahren oder Me-

thoden in die Praxis zu verstehen. Nötigenfalls kann die Regierung Vorschriften 

bezüglich Anwendung dieser Prinzipien erlassen, wie z.B. die Aufstellung von 

Normen für Geräte zur Behandlung von Kulturen oder die Anordnung von koor-
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dinierten Bekämpfungsmassnahmen gegen Schadorganismen, die eine ganze Ge-

gend umfassen.  

Diese Bestimmung gibt der Regierung auch die Befugnis, Schutzmassnahmen 

gegen bestimmte als besonders gefährlich eingestufte Schadorganismen zu ver-

ordnen. Damit werden Pflanzenschädlinge und -krankheiten bezeichnet, die in 

Liechtenstein nicht vorhanden sind, welchen im Zusammenhang bestimmter Wa-

renflüsse ein Weg für ihre Einschleppung, falls keine Auflagen bestehen, offen 

steht und aufgrund ihrer biologischen Eigenarten befähigt sind, Kulturen zu be-

siedeln und zu schädigen. Die zu treffenden Massnahmen beschränken sich nicht 

auf den Schutz der Kulturen, sondern können auch zur Schadensverhütung an 

Pflanzen und pflanzlichen Erzeugnissen beitragen. 

Art. 19, Einfuhr, Ausfuhr, Produktion und Inverkehrbringen (Art. 151, 152, 

154 Abs. 2 ch-LwG)  

Mit dieser Bestimmung verfügt die Regierung über neue Mittel für die wirksame 

Kontrolle des in Verkehr gebrachten Pflanzenmaterials. Die eigentlichen Bekämp-

fungsmassnahmen werden in Artikel 20 definiert. 

Absatz 1 gibt der Regierung die Kompetenz in allen Stufen des Handels mit 

pflanzlichem Material spezifische Massnahmen zur Sicherung der phytosanitären 

Qualität der gehandelten Güter anzuordnen. Dies gilt sowohl für Waren, die im 

Inland produziert als auch für solche, die eingeführt werden. Es können auch für 

andere Gegenstände (Container, Verpackungen, landwirtschaftliche Werkzeuge 

oder Maschinen), die potentielle Träger von Schadorganismen sind, Anforderun-

gen gestellt werden. Unabhängig von solchen Gegenständen und Wirtspflanzen 

müssen insbesondere auch die Schadorganismen selbst, bzw. der Umgang und das 

allfällige Einführen sowie das Inverkehrbringen ähnlichen Auflagen unterliegen 

(z.B. kommerzielle Insektenzuchten für Sammler). Ein Regelungsbedarf für diese 

Schadorganismen besteht ebenso, wenn sie zu wissenschaftlichen Zwecken einge-

führt werden. 
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Absatz 1 Bst. a bis g umschreibt die Kategorien von Massnahmen, die zur An-

wendung kommen können. Es wird betont, dass nicht jegliches Pflanzenmaterial, 

das in Verkehr gebracht wird, ein erhöhtes phytosanitäres Risiko darstellt. Der 

Bewilligungspflicht unterliegen sollte vor allem jenes Pflanzenmaterial, das ein-

deutig Träger von besonders gefährlichen Schadorganismen sein kann und zur 

Pflanzenvermehrung bzw. zum Anpflanzen bestimmt ist. Buchstabe b beschreibt 

die Mittel, die einen angemessenen Vollzug ermöglichen. Dies setzt voraus, dass 

die an der Vertriebskette bestimmter Pflanzenmaterialien beteiligten Produzenten- 

und Handelsunternehmen amtlich registriert werden. Dabei verpflichten sich diese 

Betriebe, keine dem Überwachungs- und Kontrollauftrag widersprechende Hand-

lungen zu tätigen. Dieser Auftrag ist für die Erteilung der Bewilligungen für das 

Inverkehrbringen des Pflanzenmaterials unerlässlich und erfolgt in den Produkti-

onsbetrieben durch Besichtigung der Kulturen. Unternehmen, die sich mit dem 

Aufbereiten, Umwandeln und Vertrieb dieser Materialien befassen, werden 

stichprobenmässig durch Einsichtnahme von Belegen und amtlichen Dokumenten, 

sowie je nach Bedarf durch Besichtigung der Lagerräume und weiteren Infrastruk-

turen kontrolliert. Unter Buchstabe c wird eine Aufzeichnungspflicht aufgeführt. 

Falls in irgendeiner Stufe der Produktions- und Handelskette Pflanzenmaterial 

entdeckt wird, das mit besonders gefährlichen Schadorganismen befallen ist, muss 

die Möglichkeit bestehen, dass man entlang dieser Kette suchen und herausfinden 

kann, welche Glieder von diesem Befall betroffen sind und welches Glied die Ur-

sache des Befalls ist. Buchstabe d verbietet den Anbau von Pflanzenarten oder 

Sorten, die als sehr empfänglich für den Befall durch besonders gefährliche 

Schadorganismen gelten, sowie die Nutzung von jeglichem Pflanzenmaterial, das 

Träger solcher Organismen sein kann. Zur Ergänzung der übrigen Massnahmen 

muss verhindert werden, dass ihre Wirksamkeit durch die Einfuhr von Waren, die 

ein hohes phytosanitäres Risiko beinhalten, gefährdet sein kann. Buchstabe e sta-

tuiert das Recht der Regierung, eine Meldepflicht für besonders gefährliche 

Schaderreger einzuführen. Mit Buchstabe f erhält die Regierung die Möglichkeit, 

eine Kostenersatzpflicht einzuführen, wenn gegen die Grundsätze des Pflanzen-
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schutzes verstossen wird, und mit Buchstabe g, den Anbau stark anfälliger Wirts-

pflanzen zu untersagen. 

Absatz 2 dient der Erfüllung der internationalen Verpflichtungen. 

Art. 20, Bekämpfungsmassnahmen (Art. 153 ch-LwG) 

Aufgrund dieses Artikels kann die Regierung Bekämpfungsmassnahmen verord-

nen. Buchstabe a ordnet die Überwachung an. Mit Buchstabe b ist die Quarantäne 

gemeint. Unter den heutigen Verhältnissen entspricht dieser Begriff verschiede-

nen Isolierungsmassnahmen einzelner Pflanzenposten oder anderer Materialen, 

die grundsätzlich von vornherein als befallsverdächtig gelten. Diese Isolierung 

bezweckt, die Verseuchung anderer Materialien zu verhindern und für den Nach-

weis der Befallsfreiheit des Wirtsmaterials genügend Zeit einzuräumen. Die 

Massnahmen gemäss Buchstabe c werden in einer Notsituation ergriffen. Werden 

Massnahmen nur aufgrund eines Verdachts getroffen, muss dieser sachlich fun-

diert sein. 

Art. 21, Abfindung für Schäden (Art. 8 des Gesetzes über die Bekämpfung von 

Tierseuchen) 

Als Grundlage für diese Bestimmung wurde Art. 8 des Gesetzes über die Be-

kämpfung von Tierseuchen herangezogen, dabei allerdings an die Verhältnisse im 

Pflanzenschutz angepasst. Um die Pflanzenschäden abzugelten, wird eine Spezial-

finanzierung im Sinne des Haushaltsgesetzes errichtet. Das Landwirtschaftsamt 

als von der Regierung bestimmte zuständige Vollzugsbehörde legt die Höhe der 

Entschädigungszahlungen aufgrund der Vorgaben der Regierung endgültig fest. 

Art. 22, Begriff und Geltungsbereich (Art. 158 ch-LwG) 

Artikel 22 Absatz 1 erwähnt die vier Hilfsstoffkategorien. Die nützlichen Orga-

nismen für die Schädlingsbekämpfung bei Pflanzen sind in diesem Artikel einge-
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schlossen. Der Begriff pflanzliches Vermehrungsmaterial deckt alle Materialien, 

welche für die Erstellung von Kulturen der landwirtschaftlichen Produktion die-

nen, seien sie vegetativ, generativ oder in-vitro hergestellt. Soweit bei diesen gen-

technisch veränderte Organismen zum Einsatz kommen, ist zu beachten, dass die-

se im Gesetz vom 17. Dezember 1998 über den Umgang mit gentechnisch verän-

derten und pathogenen Organismen eingehend geregelt werden. 

Damit vergleichbare nichtlandwirtschaftliche Hilfsstoffe nötigenfalls den Be-

stimmungen dieses Gesetzes unterstellt werden können, braucht es eine gesetzli-

che Grundlage. Diese wurde mit Absatz 2 geschaffen. 

Art. 23, Grundsätze (Art. 159, 162 ch-LwG) 

Nach Absatz 1 müssen die Hilfsstoffe geeignet sein und ihre vorschriftgemässe 

Verwendung darf nicht zu unannehmbaren Nebenwirkungen führen. Ausserdem 

müssen Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände, die aus landwirtschaftlichen 

Erzeugnissen bestehen, welche mit Hilfsstoffen behandelt wurden, den Anforde-

rungen der Lebensmittelgesetzgebung entsprechen. 

Die Evaluation der Nebenwirkungen gewinnt beim Zulassungsverfahren für das 

Inverkehrbringen an Wichtigkeit. Im Falle der Pflanzenschutzmittel betrifft dies 

zum Beispiel: die Abbaubarkeit und die Mobilität der Produkte im Boden, ihre 

Wirkung auf die Nützlinge (Bienen, Regenwürmer, räuberische Insekten usw.) 

oder ihre Selektivität bezüglich der behandelten Pflanzen. Betreffend der Pflan-

zensorten wird auf die Resistenz gegen Schadorganismen besonderes Gewicht 

gelegt. 

Absatz 2 gewährt der Regierung die Kompetenz, auf Verordnungsstufe das ganze 

Saatgutwesen zu ordnen. Die Regierung kann Sortenkataloge erlassen. Die Sor-

tenkataloge sollen nur für bestimmte Gruppen von Pflanzenarten gelten, z.B. Ge-

treide, Kartoffeln, Gemüse, Öl- und Faserpflanzen, Futterpflanzen und Rüben. Es 

können auch ausländische Prüfungen anerkannt werden, wenn sie unter vergleich-

baren Bedingungen durchgeführt worden sind. Die Aufnahmeregelung soll z.B. 
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auch die Krankheitsresistenz berücksichtigen. Die Regierung wird sich bei der 

Aufnahme an den Vorschriften und Normen internationaler Organisationen orien-

tieren.  

Art. 24, Vorschriften über die Verwendung, Zulassungspflicht (Art. 159a, Art. 

160 ch-LwG) 

Nach Absatz 1 kann die Regierung generell Vorschriften über die Einfuhr und das 

Inverkehrbringen der Produktionsmittel erlassen. Gestützt auf Absatz 2 kann die 

Regierung Zulassungspflichten einführen. Die Regierung kann somit die Einfuhr 

oder das Inverkehrbringen eines bestimmten Produktes von einer Zulassung ab-

hängig machen. Zulassungspflichten bestehen in allen Hilfsstoffbereichen. Nach 

Bst. b von Absatz 2 können Anforderungen an die Erteilung einer Zulassung für 

die Produktion von Futtermitteln oder von Vermehrungsmaterial gestellt werden. 

So werden an die Hersteller von Zusatzstoffen, Vormischungen und Mischfutter-

mitteln Anforderungen gestellt werden bezüglich baulicher und betrieblicher Ein-

richtungen sowie der Qualifikation des Personals. 

Unterliegt ein Hilfsstoff zusätzlich einer Zulassungspflicht gestützt auf eine ande-

re Gesetzgebung, beispielsweise auf die Umweltschutzgesetzgebung, koordiniert 

die Regierung das Verfahren. Sie bestimmt die für die Entgegennahme der Anträ-

ge zuständige Stelle und regelt den Einbezug weiterer Stellen. Im Vordergrund 

steht der Bereich Pflanzenschutzmittel. 

Es ist vorgesehen, eine Anmeldestelle beim Landwirtschaftsamt einzurichten. Vor 

dem Zulassungsentscheid sollen die notwendigen Unterlagen vom Landwirt-

schaftsamt den betroffenen Ämtern zugestellt werden. Der Entscheid des Land-

wirtschaftsamtes erfolgt nach Vorliegen der Zustimmung der mitbeteiligten Äm-

ter. Die Regierung regelt das Mitwirkungsverfahren beim erstinstanzlichen Ent-

scheid. 
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Absatz 4 ermächtigt die Regierung, Bestimmungen über die Anerkennung von 

ausländischen Zulassungen, sowie Prüfberichten und Konformitätsbescheinigun-

gen zu erlassen. 

Art. 25, Isolierungsvorschriften (Art. 163 ch-LwG) 

Mit dieser Bestimmung wird die zuständige Vollzugsbehörde ermächtigt, Sicher-

heitsabstände vorzuschreiben, wenn dies aus Gründen der Züchtung, der Vermeh-

rung oder des Pflanzenschutzes notwendig ist. Obwohl dieser Artikel in der Praxis 

kaum angewandt werden wird, kann nicht auf ihn verzichtet werden, da es eine 

gesetzliche Grundlage braucht. 

Art. 26, Grundsatz (Art. 27a Abs. 1 ch-LwG) 

Diese Bestimmung legt als Grundsatz fest, dass gentechnisch veränderte landwirt-

schaftliche Erzeugnisse oder Hilfsstoffe nur dann verwendet werden dürfen, wenn 

die Anforderungen dieses Gesetzes sowie anderer Gesetze erfüllt werden. Insbe-

sondere müssen sie auch den Anforderungen des Gesetzes vom 

17. Dezember 1998 über den Umgang mit gentechnisch veränderten und pathoge-

nen Organismen (LGBl. 1999 Nr. 42) genügen. 

Art. 27, Bewilligungspflicht (Art. Art. 27a Abs. 2 ch-LwG) 

Mit dieser Vorschrift erhält die Regierung die Ermächtigung eine Bewilligungs-

pflicht oder andere Massnahmen für die Produktion und den Absatz von gentech-

nisch veränderten Erzeugnissen und Hilfsstoffen vorzusehen. 

Vorbemerkungen zu den Art. 28-43 

Strukturverbesserungen und Aufbau von wettbewerbsfähigen Rahmenbedingun-

gen stellen ein zentrales Element der zukünftigen Agrarreform dar (vgl. Kap. 
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4.4.2). Dazu gehören auch die Investitionen in der Landwirtschaft, zu denen ins-

besondere alle Massnahmen im Bereich des landwirtschaftlichen Hoch- und Tief-

baus gehören. Diese haben in Liechtenstein eine lange Tradition. Zweckmässige 

Strukturen verbessern die Wettbewerbsfähigkeit und vergrössern den unternehme-

rischen Spielraum des Bewirtschafters. Sie ermöglichen eine schnellere Reaktion 

auf Marktveränderungen (Betriebsausrichtung, Direktvermarktung, Zu- und Ne-

benerwerbsmöglichkeiten usw.). Gemeinschaftliche Strukturverbesserungen wer-

den mit hoher Wirksamkeit eingesetzt, um - abgestimmt auf andere Bereiche 

(Raumplanung, Umweltschutz) - landwirtschaftliche und gesamtwirtschaftliche 

Ziele zu erreichen. 

Die Verbesserung der Produktionsbedingungen und die Anpassung der Strukturen 

an die jeweiligen Bedürfnisse sind Daueraufgaben der Landwirtschaft. Ein Enga-

gement des Staates in diesem Bereich stärkt langfristig die bäuerlichen Betriebe. 

Die Bedeutung der entsprechenden Massnahmen, die projektbezogen und damit 

gezielt unterstützt werden, wird in Zukunft noch zunehmen. 

Die Förderung der Strukturverbesserungen ist auf die Bedürfnisse einer multi-

funktionalen bäuerlichen Landwirtschaft in einem schwierigen wirtschaftlichen 

Umfeld auszurichten. Als Strukturverbesserungsbeiträge stehen zwei Instrumente 

zur Verfügung: 

- A-fonds-perdu-Beiträge mit Beteiligungen der Gemeinden, die vor allem 

an gemeinschaftliche Werke gewährt werden (Drainagen); 

- Subventionen, die mehrheitlich Einzelbetrieben zugute kommen; 

- Investitionskredite bzw. zinslose Darlehen, mehrheitlich Einzelbetrieben 

zugute kommen.  

Strukturelemente wie Arrondierung und Erschliessung, Zweckmässigkeit und 

Zustand der Gebäude, aber auch die Betriebsgrösse bestimmen die Ausgangslage 

für den wirtschaftlichen Erfolg eines Landwirtschaftsbetriebes. Sie üben einen 
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grossen Einfluss auf die Produktionskosten und damit auf die Wettbewerbsfähig-

keit aus. Mit diesen Instrumenten kann der Staat zu guten Startbedingungen ver-

helfen, ohne dass sich die Landwirtschaft dafür untragbar verschulden muss. Auch 

in anderen Ländern wie in der Schweiz oder in den EU-Ländern zählen Struktur-

verbesserungen zu den wichtigsten Massnahmen zur Unterstützung der Landwirt-

schaft.  

Beiträge an Bodenverbesserungen stellen die übergeordnete landwirtschaftliche 

Infrastruktur im ländlichen Raum sicher. Bei Landumlegungen, Wegnetzen, Was-

serversorgungen etc. geht es nicht um den Einzelbetrieb, sondern um die effizien-

te Verbesserung der Strukturen innerhalb eines klar abgegrenzten Gebietes. Bei 

solchen umfassenden Werken können neben landwirtschaftlichen auch raumpla-

nerische Ziele und Schutzanliegen umgesetzt werden. Es handelt sich um Werke 

im öffentlichen Interesse, bei denen eine besondere Förderung notwendig ist. Die 

Beiträge werden grundsätzlich für die Erstellung der Infrastrukturen gewährt. De-

ren Unterhalt ist ausschliesslich Sache der Landwirte. 

Art. 28, Zweck (Art. 1 FILG) 

Strukturverbesserungsmassnahmen stellen ein wichtiges agrarpolitisches Förde-

rungsinstrument dar. Der Staat hat ein Interesse daran, dass die Landwirtschafts-

betriebe über moderne Infrastrukturen und möglichst gute Produktionsgrundlagen 

(z.B. arrondierte Flächen) verfügen, da dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der 

Landwirtschaft nachhaltig sichergestellt werden kann. Dies führt langfristig zu 

einer Reduktion der staatlichen Einkommensstützung bzw. ermöglicht ein tieferes 

Niveau der staatlichen Zahlungen, dank einer höheren Arbeitsproduktivität der 

Betriebe. Die Beiträge für Strukturverbesserungen werden gezielt für die Erhal-

tung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Infrastrukturen sowie für die 

Entwicklung des liechtensteinischen Agrarmarktes eingesetzt  

Der Staat fördert Investitionen in der Landwirtschaft zur Gewährleistung einer 

nachhaltigen Wirtschaftsweise, zur Sicherung einer grösstmöglichen Selbstver-
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sorgung sowie zur Verbesserung der Betriebsstrukturen. Der Begriff "nachhaltige 

Wirtschaftsweise" umfasst auch die raumplanerischen und ökologischen Anlie-

gen. Entsprechend ist die Einhaltung der Tierschutz-, Bau- und Umweltschutzge-

setzgebung eine Voraussetzung für den Erhalt von Förderungsleistungen im Be-

reich des landwirtschaftlichen Bauwesens. Die Investitionen in der Landwirtschaft 

bezwecken allerdings auch, dass die landwirtschaftliche Produktion vereinfacht 

und die Produktionskosten durch die Verbesserung der Betriebsstrukturen gesenkt 

werden können. 

Neben der Förderung von Investitionen in der Landwirtschaft soll allerdings auch 

der Boden als wichtigste Grundlage der landwirtschaftlichen Produktion geschützt 

werden. Zu diesem Zweck erlässt der Staat Schutzvorschriften zur Erhaltung des 

landwirtschaftlich nutzbaren Bodens. 

Art. 29, Förderungsbereiche (Landwirtschaftliches Leitbild 2004) 

Diese Bestimmung legt fest, in welchen Bereich der Staat Förderungen vornimmt. 

Die Förderungen entsprechen in weiten Teilen Massnahmen, die bereits bisher 

gefördert wurden, wobei die unterschiedlichen Förderbereiche in verschiedenen 

Gesetzen und Verordnungen geregelt waren (FILG, Alpwirtschaftsgesetz, Boden-

verbesserungsgesetz). Der Staat fördert wie bisher Investitionen in Gebäude, Ein-

richtungen und Anlagen (2. Kapitel), die Alpwirtschaft (3. Kapitel) sowie Mass-

nahmen zur Verbesserung von landwirtschaftlichen Nutzflächen mit ungünstigen 

Standort- und Bodeneigenschaften (5. Kapitel). Als neue Massnahmen wird die 

Förderung von Projekten zur Arrondierung der Nutzungseinheiten durch Pacht-

gemeinschaften bzw. virtuelle Landumlegungen und zur Verbesserung der Pacht-

bedingungen geschaffen (4. Kapitel). Von diesen Massnahmen wird eine langfris-

tige Verbesserung der aufgrund der fehlenden Pachtgesetzgebung unsicherer 

Pachtsituation erwartet. Zudem wird durch koordinierte Bewirtschaftungsabtau-

sche (z.B. Pachtgemeinschaften) eine Senkung der Produktionskosten durch grös-
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sere Bewirtschaftungseinheiten (Schläge) angestrebt. Die Regierung kann geeig-

nete Projekte genehmigen und Förderbeiträge gewähren.  

Art. 30, Verbot der Zweckentfremdung und der Zerstückelung (Art. 102 ch-

LwG), Art. 54, 60 und 61 des Gesetzes über Bodenverbesserungen), Art. 32, Un-

terhalt und Bewirtschaftung (Art. 103 ch-LwG, Art. 58 des Gesetzes über Boden-

verbesserungen), Art. 33, Grundbuchanmerkung (Art. 104 ch-LwG) 

Die Vorschriften der Artikel 30 bis 32 dienen der langfristigen Sicherung der mit 

Investitionshilfen unterstützten Struktur- und Bodenverbesserungen durch das 

Verbot der Zweckentfremdung der unterstützten Werke, der erneuten Zerstücke-

lung zusammengelegter Grundstücke, durch die Pflicht zum Unterhalt der erstell-

ten Werke und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der verbesserten landwirtschaft-

lich genutzten Flächen.  

Bei Verletzung dieser Auflagen und Pflichten sind die geleisteten Beiträge zu-

rückzuerstatten. Aus Gründen der Praktikabilität wird die Dauer des Zwe-

ckentfremdungs- und des Zerstückelungsverbots auf 20 Jahre nach der Schluss-

zahlung des Beitrages beschränkt. Bei Investitionskrediten ist nebst dem ausste-

henden Darlehen rückwirkend auch der eingesparte Zins zurückzufordern.  

Art. 33, Grundsatz (Art. 4 FILG) 

Diese Bestimmung entspricht im wesentlichen Art. 4 FILG. Wie bisher sollen die 

Sanierung, Erweiterung oder Erstellung von landwirtschaftlichen Bauten, Einrich-

tungen und Anlagen an bestehenden und an neuen Betriebsstandorten gefördert 

werden. Neu sollen auch die Erstellung, Sanierung oder Erweiterung von überbe-

trieblichen Bauten, Einrichtungen und Anlagen sowie die Erstellung von Werken 

und Anlagen im Bereich des landwirtschaftlichen Tiefbaus unterstützt werden. 

Die Ausweitung der Förderungsbereiche ist erforderlich, um den Strukturwandel 

in der Landwirtschaft schneller voranzutreiben und um die einheimischen Betrie-
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be optimal auf den intensiveren Wettbewerb vorzubereiten. Die Ausdehnung auf 

überbetriebliche Bauten liegt ganz im Sinn eines nachhaltigen und sparsamen Mit-

teleinsatzes. Ein wesentlicher Aspekt der Strukturverbesserungen ist die Senkung 

der Betriebskosten und damit die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. 

Art. 34, Leistungen des Staates (Art. 5 Abs. 1 und 9 FILG) 

Dieser Artikel entspricht im wesentlichen den bisherigen Förderungsmassnahmen, 

weshalb auf die Ausführungen im Bericht und Antrag der Regierung zur Neufas-

sung des Gesetzes über die Förderung von Investitionen in der Landwirtschaft 

(FILG) vom 16. Mai 2000 (Nr. 50/2000) verwiesen werden kann. Das detaillierte 

Verfahren zur Festlegung der subventionsberechtigten Baukosten und einer ma-

ximalen Förderhöhe je Betrieb wird auf Verordnungsstufe festgelegt. Dabei gilt 

der Grundsatz, dass Anreize für „überteuerte“ Investitionen vermieden werden 

sollen. Die Ansätze für die Berechnung der förderungsberechtigten Baukosten 

orientieren sich daher insbesondere bei Bauten nach standardisierten Richtwerten. 

Die Höhe der Ansätze richtet sich nach den von der Forschungsanstalt Agroscope 

Reckenholz-Tänikon (ART) ermittelten Kosten für landwirtschaftliche Bauten. 

Art. 35, Förderungsvoraussetzungen (Art. 6 und 7 FILG, Art. 80 Abs. 1 lit. a 

ch-LwG) 

In Art. 35 wurden die persönlichen und sachlichen Voraussetzungen geregelt, 

unter denen Förderungen gewährt werden können. Diese Bestimmung entspricht 

im wesentlichen Art. 6 und Art. 7 FILG. Es kann daher auf den Bericht und An-

trag der Regierung zur Neufassung des Gesetzes über die Förderung von Investi-

tionen in der Landwirtschaft (FILG) vom 16. Mai 2000 (Nr. 50/2000) verwiesen 

werden. 

Als zusätzliche kumulative Voraussetzung wurde aufgenommen, dass nur dann 

Investitionshilfen gewährt werden, wenn der landwirtschaftliche Betrieb dem Be-
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wirtschafter längerfristig eine Existenz sichert und die Bewirtschaftung des Be-

triebes ein angemessenes Arbeitsaufkommen erforderlich macht.  

Art. 36, Grundsatz (Landwirtschaftliches Leitbild 2004) 

Die Erhaltung der Alpen hat eine hohe politische Priorität, da diese wichtige Ele-

mente der liechtensteinischen Kulturlandschaft im Alpenraum darstellen. Diese 

typische Kulturlandschaft kann nur durch Nutzung und Pflege der Alpen erhalten 

werden. Die Förderung und Unterstützung der Alpwirtschaft ist bereits in Art. 20 

der Landesverfassung verankert. Mit dem Artikel im Landwirtschaftsgesetz wird 

noch einmal hervorgehoben, dass der Staat die Alpwirtschaft als wichtigen Zweig 

der Landwirtschaft betrachtet und folglich deren Erhaltung mit staatlichen Beiträ-

gen fördert.  

Art. 37, Förderbereiche (Art. 12 des Gesetzes über die Förderung der Alpwirt-

schaft) 

Diese Bestimmung entspricht im wesentlichen Art. 12 des Gesetzes über die För-

derung der Alpwirtschaft. Es werden in denselben Bereichen Förderungen ge-

währt. 

Art. 38, Förderungsvoraussetzungen (keine gesetzliche Vorlage) 

Die Regierung regelt die persönlichen und sachlichen Voraussetzung in Bezug auf 

die Ausrichtung von Subventionen mit Verordnung. Insbesondere wird sie festle-

gen, was eine ordnungsgemässe Alpbewirtschaftung ist und die Ausrichtung von 

Subventionen an diese knüpfen. Förderbeiträge sollen nur an anerkannte Alpwirt-

schaftsbetriebe ausgerichtet werden, die nach den Grundsätzen der guten land-

wirtschaftlichen Praxis geführt werden. Die Regierung kann in der Verordnung 

die Alpen und deren Grösse bzw. Nutzungsintensität (Anzahl Stösse) festlegen. 
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Art. 39, Grundsatz (Landwirtschaftliches Leitbild 2004) 

Eines der wichtigsten Probleme der liechtensteinischen Landwirtschaft stellt wohl 

der sehr hohe Pachtlandanteil (über 96 %) und die ausgeprägte Parzellierung dar. 

Dies führt zu einer ineffizienten Bewirtschaftung, einem erhöhten Arbeitsauf-

wand, höheren Maschinenkosten und weiteren strukturellen Nachteilen. Die Kon-

sequenzen daraus sind direkte Einkommensverluste. Gemäss diesem Gesetz ver-

folgt der Staat eine wirtschaftlich gesunde und leistungsfähige Landwirtschaft.  

Die Ermöglichung einer effizienten und nachhaltigen Nutzung des wichtigsten 

Produktionsfaktors Bodens ist ein prioritäres Ziel im Landwirtschaftlichen Leit-

bild. Die Verbesserung der Produktionsgrundlage Boden durch Arrondierung 

stellte eine nachhaltige Massnahme mit einer hohen Wirkungseffizienz dar. Mit 

der Vergrösserung der Bewirtschaftungseinheiten können die Produktionskosten 

gesenkt und in der Folge die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaftsbetriebe 

erhöht werden.  

Art. 40, Förderungsbereiche (Landwirtschaftliches Leitbild 2004, Art. 31, 32, 

34, 37 und 39 des Gesetzes über Bodenverbesserungen) 

Zur Umsetzung des in Art. 39 beschriebenen Ziels gewährt der Staat Förderungen 

an Projekte, welche zu einer Verbesserung der Nutzungsbedingungen und zur 

langfristigen Kostensenkung beitragen. Dazu gehören insbesondere Pachtgemein-

schaften, Arrondierungen, Bodenpachtpools und dergleichen. Der Staat beteiligt 

sich an den Kosten für Aufbau-, Grundlagen- und Koordinationsarbeiten, in der 

Bereitstellung von erfasstem Datenmaterial und Geodaten sowie in der Bereitstel-

lung von Verpachtungsrichtlinien und Musterpachtverträgen. Er kann sich zudem 

an den Aufbauarbeiten von Pachtgemeinschaften oder an den Projektkosten für 

virtuelle Landumlegungen beteiligen. Die Projekte müssen breit abgestützt sein, 

eine langfristige Projektplanung aufweisen und den Effizienznachweis erbringen. 

Absatz 2 hält den maximal möglichen Beteiligungssatz von 40 Prozent fest. Die-

ser Satz wurde in Anlehnung an Artikel 34 festgelegt. Im Bereich der Investiti-
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onshilfen verfügt Liechtenstein über langjährige Erfahrungen. Dieser Beteili-

gungssatz hat sich dort als zielführender Höchstsatz bewährt und soll deshalb 

auch in diesem neuen Förderungsbereich zur Anwendung gelangen. Die Regie-

rung legt per Verordnung die detaillierten Bedingungen sowie die Abstufung der 

Förderhöhe fest (Absatz 3).  

Art. 41, Grundsatz (Landwirtschaftliches Leitbild 2004) 

Boden ist die wichtigste Produktionsgrundlage einer bodenabhängigen, produzie-

renden Landwirtschaft. Dem Schutz des Bodens vor Schädigungen oder Zerstö-

rung, der Wiederherstellung der Bodenfruchtbarkeit und -ertragsfähigkeit sowie 

der qualitativen Verbesserung der Ertragsfähigkeit der Böden kommt deshalb eine 

besondere Bedeutung zu. Durch ihren starken Raumbezug beeinflusst die Land-

wirtschaft den Schlüsselfaktor Umwelt und den Zustand der Böden in überdurch-

schnittlichem Ausmass. Ziel ist die langfristige Erhaltung der landwirtschaftlichen 

Nutzfläche durch eine nachhaltige Bewirtschaftung. Dazu gehört die Erhaltung 

der Ertragsfähigkeit des Bodens, aber auch das Vermeiden von negativen Einflüs-

sen auf den Boden damit die Belastungen die natürliche Regenerationsrate nicht 

übersteigen.  

Weil Liechtenstein auf eine bodenabhängige und nachhaltige Landwirtschaft setzt, 

sind jegliche Bodenverbesserungsmassnahmen auch im Interesse des Staates. 

Deshalb ergreift er Massnahmen zur Verbesserung der Ertragsfähigkeit und Bo-

denfruchtbarkeit. Dabei sollen insbesondere landwirtschaftliche Nutzflächen mit 

ungünstigen Standort- und Bodeneigenschaften verbessert werden. Diese Mass-

nahmen bezwecken die Ertragsfähigkeit, sofern sie bereits eingeschränkt ist, wie-

der herzustellen oder sogar zu verbessern, die Bewirtschaftung zu erleichtern und 

die landwirtschaftlichen Nutzflächen vor Schädigung oder Zerstörung zu bewah-

ren. 
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Art. 42, Begriff und Massnahmen (Landwirtschaftliches Leitbild 2004) 

In diesem Artikel wird definiert, was unter Bodenverbesserungen zu verstehen ist. 

Unter den Begriff „Bodenverbesserungen“ fallen die Errichtung von kulturtechni-

schen Werken und Anlagen. Zu diesen gehören insbesondere Be- und Entwässe-

rungsanlagen. Rekultivierungsmassnahmen zur Erhöhung der Ertragsfähigkeit 

von Landwirtschaftlichen Nutzflächen gehören ebenfalls zu den Bodenverbesse-

rungsmassnahmen. 

Unter Rekultivierungen werden jegliche Massnahmen verstanden, die zur Verbes-

serung der Bodenqualität, der Ertragsfähigkeit und der Bewirtschaftbarkeit beitra-

gen. Durch Einbau von qualitativ gutem und geeignetem Erdmaterial, durch Auf-

schüttung von Unebenheiten oder Entfernung von übermässigem Skelettanteil 

(hoher Steinbesatz) und dergleichen soll in erster Linie die landwirtschaftliche 

Bewirtschaftung und die Ertragsfähigkeit verbessert oder wiederhergestellt wer-

den.  

Bodenbildung ist ein langjähriger Prozess. Schäden sind kaum zu korrigieren. 

Unsachgemässes Vorgehen bei Rekultivierungen wie beispielsweise nicht geeig-

netes Erdmaterial, vernässte oder zu hohe Zwischendeponien oder zu schneller 

Nutzung der rekultivierten Fläche verhindern die Bildung eines fruchtbaren Bo-

dens. Deshalb muss die Herkunft des bei einer Rekultivierung verwendeten Erd-

aushubs bekannt und bodenkundlich beurteilt werden. Rekultivierungen sind nach 

bodenkundlichen Gesichtspunkten fachmännisch durch zu führen. Sie dürfen 

nicht zum Schutz des Deponievolumens missbraucht werden. 

Art. 43, Leistungen des Staates (Landwirtschaftliches Leitbild 2004) 

Dieser Artikel bildet die Grundlage für die Gewährung von Beiträgen an Boden-

verbesserungsmassnahmen. Der maximale Beteiligungssatz wurde in Anlehnung 

an das Bodenverbesserungsgesetz festgelegt, das heute insgesamt eine höhere 

Unterstützung vorsieht. 
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Alle Einzelheiten, wie beitragsberechtigte Bodenverbesserungsarten und Beitrags-

sätze, werden von der Regierung auf dem Verordnungsweg geregelt. 

Vorbemerkungen zu den Artikeln 44 bis 58 

In den Bestimmungen von Artikeln 44 bis 58 werden diejenigen Regelungen zu-

sammengefasst, die bisher in folgenden Gesetzen je gesondert geregelt waren: 

Gesetz über einkommensverbessernde Direktzahlungen in der Landwirtschaft 

(Direktzahlungsgesetz), Gesetz über die Abgeltung ökologischer und tiergerechter 

Leistungen in der Landwirtschaft (Abgeltungsgesetz) und Gesetz über Erschwer-

nisbeiträge für die Bewirtschaftung des Berggebietes und der Hanglagen (Bergge-

biet- und Hanglagengesetz).  

Bei den Bestimmungen von Artikel 46 bis 52 geht es um die Voraussetzungen für 

die Ausrichtung von Beiträgen für ökologische, ethologische und landschaftspfle-

gerische Leistungen. Die Erhaltung einer Landwirtschaft, welche alle gewünsch-

ten Leistungen erbringt, ist über die Produktpreise allein unter den heutigen Rah-

menbedingungen nicht möglich. Im freien Wettbewerb und ohne Abgeltungen für 

besondere Leistungen konzentriert sich eine Landwirtschaft tendenziell auf eine 

Produktion an guten Stanorten (gute Bodenqualität, einfache Mechanisierbarkeit). 

Durch die Ausrichtung von leistungsabhängigen Beiträgen kann ihre Entwicklung 

in Richtung einer flächendeckenden, nachhaltigen Bewirtschaftung gelenkt wer-

den. 

Neben diesen leistungsabhängigen Beiträgen richtet der Staat gemäss den Be-

stimmungen der Artikel 53 bis 58 Direktzahlungen und sonstige Beiträge aus. 

Diese Beiträge verfolgen allerdings eine andere Zielrichtungen als die leistungs-

gebundenen Beiträge (Abgeltungen). 

Im Zusammenhang mit obigen Ausführungen ist auch noch auf den Zollvertrag 

hinzuweisen. Der Vertrag vom 29. März 1923 zwischen der Schweiz und Liech-

tenstein über den Anschluss des Fürstentums Liechtenstein an das schweizerische 

Zollgebiet (Zollvertrag) sieht vor, dass die Agrargesetzgebung der Schweiz 
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grundsätzlich auch in Liechtenstein zur Anwendung kommt. Zur Vereinheitli-

chung der Massnahmen zugunsten der Landwirtschaft wurde mit Liechtenstein 

eine Vereinbarung in Form eines Notenaustausches am 31. Januar 2003 unter-

zeichnet. Liechtenstein verpflichtet sich darin, sich an der Finanzierung der 

Marktstützungsmassnahmen der schweizerischen Landwirtschaftspolitik zu betei-

ligen. Im Gegenzug profitiert Liechtenstein von den Marktstützungsbeiträgen des 

Bundesamtes für Landwirtschaft. Durch diese Regelung wird sichergestellt, dass 

im gemeinsamen Wirtschaftsgebiet der beiden Länder keine Wettbewerbsverzer-

rungen entstehen. Im Zuge der Umlagerung der Marktstützung reduzieren sich die 

jährlichen Ausgleichszahlungen von Liechtenstein an die Schweiz von rund 1,3 

Millionen Franken im Jahr 2005 auf unter eine halbe Million Franken ab 2009 

(vgl. Botschaft des Bundesrates vom 17.5.2006, Seite 6538).  

Die Bestimmungen der Artikel 44 bis 58 nehmen Rücksicht auf das schweizeri-

sche System, damit es im gemeinsamen Wirtschaftsraum zu keinen Wettbewerbs-

verzerrungen kommt. Allerdings steht es Liechtenstein frei, gewisse gewünschte 

Entwicklungen besonders zu fördern und das Konzept der staatlichen Zahlungen 

auf die liechtensteinischen Besonderheiten abzustimmen.  

Art. 44, Grundsatz und Voraussetzungen (Landwirtschaftliches Leitbild 2004) 

Landwirtschaftliche Tätigkeiten stehen in starker Wechselwirkung mit den natür-

lichen Ressourcen (Boden, Wasser, Luft etc.) und der Ökologie. Die von der 

Landwirtschaft geschaffene Kulturlandschaft prägt daher weite Teile unseres 

Ökosystems. Die Art der Bewirtschaftung beeinflusst die ökologische Qualität 

wie beispielsweise die Artenvielfalt der Kulturlandschaft entscheidend. Heute 

gehört es zu den Grundvoraussetzungen einer modernen Landwirtschaft, dass die 

bestehenden Produktionsgrundlagen und Ressourcen – insbesondere der Boden – 

nachhaltig genutzt werden. Dies bedeutet, dass die Qualität der Produktionsgrund-

lagen und Ressourcen sich über die Zeit nicht verschlechtern darf, damit diese 

auch für die nachfolgenden Generationen in mindestens gleicher Qualität zur Ver-
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fügung stehen. Dies wird durch die flächendeckende Einhaltung einer „Guten 

Landwirtschaftlichen Praxis“ (GLP) sichergestellt (vgl. Art. 8). 

Das Landwirtschaftliche Leitbild 2004 sieht vor, dass für eine nachhaltige Bewirt-

schaftung sämtliche Landwirtschaftsbetriebe den ökologischen Leistungsnachweis 

(ÖLN) erfüllen sollen. Dies bedeutet, dass die Richtlinien der heutigen „Integrier-

ten Produktion“ zum Produktionsstandard werden. Dadurch ist unter anderem eine 

geeignete Fruchtfolge, ein angepasster Tierbesatz, der korrekte Umgang mit Pro-

duktionshilfsstoffen und ein minimaler Anteil an ökologischen Ausgleichsflächen 

sichergestellt.  

In den Bereichen Ökologie und Ethologie geht es in erster Linie um die Beibehal-

tung des bereits erreichten hohen Niveaus. Weil die liechtensteinische Landwirt-

schaft bereits über im internationalen Vergleich hohe Produktionsstandards ver-

fügt, ist ein weiterer Ausbau der die landwirtschaftliche Produktion beeinflussen-

den Umweltschutz- und Tierschutzstandards ist nicht vorgesehen. Ein solcher 

würde auch die Produktionskosten weiter erhöhen, was der Landwirtschaft unter 

dem derzeitigen Preisdruck nicht zugemutet werden kann. Leistungen der Land-

wirtschaft, welche von der Bevölkerung erwünscht sind und über die gesetzlichen 

Standards hinausgehen, sind vom Staat angemessen abzugelten. Gleiches gilt für 

die übrigen multifunktionalen Aufgaben der Landwirtschaft, insbesondere die 

flächendeckende Nutzung der heutigen Kulturlandschaft sowie deren Erhaltung 

und Pflege. Dies gilt in einem besonderen Mass für die Grenzertragsstandorte, die 

Hanglagen und das Berggebiet. Im Titel Ökologie, Landschaftspflege und Etholo-

gie werden somit insbesondere folgende Zielsetzungen verfolgt: 

 

Die Landwirtschaftsbetriebe produzieren umwelt- und tiergerecht.  

 

Die landwirtschaftliche Nutzung ist auf die langfristige Erhaltung der Bo-

denqualität und weiterer natürlichen Ressourcen ausgerichtet. 

 

Die „flächendeckende“ Nutzung und Pflege von landwirtschaftlichen 

Grenzertragsstandorten, Hanglagen und des Berggebiet wird sichergestellt.  
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Multifunktionale Leistungen der Landwirtschaft, die über die gesetzlichen 

Anforderungen hinaus gehen, werden angemessen abgegolten (vgl. 5. Di-

rektzahlungen und übrige Beiträge). 

Art. 45, Förderbereiche (Abgeltungsgesetz, Berggebiet- und Hanglagengesetz) 

Die in diesem Artikel aufgezählten Förderbereiche gehören zu den leistungsge-

bundenen Direktzahlungen. Sie fassen die bisherigen Förderbereiche des Abgel-

tungsgesetzes, sowie des Berggebiet- und Hanglagengesetzes zusammen. In die-

sen Bereichen wird der Staat weiterhin staatliche Zahlungen für leistungsgebun-

dene Zahlungen ausrichten. 

Art. 46, Ökologischer Leistungsnachweis (Art. 35c AbgV und Art. 70 Abs. 2 

ch-LwG) 

Diese Bestimmung basiert auf Art. 35c Abs. 3 AbgV. Als ökologischer Leis-

tungsnachweis (ÖLN) gilt die Einhaltung folgender sechs Elemente: 

 

eine tiergerechte Haltung der Nutztiere:  

In der Tierhaltung wird, wie bisher in der Integrierten Produktion gemäss 

Abgeltungsgesetz, die Einhaltung der Tierschutzbestimmungen als Grund-

anforderung vorausgesetzt. Sie gewährleisten eine artgerechte Tierhaltung 

in allen Betrieben. 

 

eine ausgeglichene Düngerbilanz:  

Darunter versteht man ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Zufuhr 

der Nährstoffe Stickstoff und Phosphor über Hof- und Handelsdünger und 

dem Bedarf der Kulturen. Dies bedingt einen dem Standort und der Bewirt-

schaftung angepassten Nutztierbestand. Bestandteil der Anforderungen der 

Düngung sollen auch heute in der Integrierten Produktion enthaltene ergän-

zende Elemente wie die Randstreifen entlang von Gewässern und Waldrän-

dern in Form von extensiven Wiesen sein. 
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ein angemessener Anteil ökologischer Ausgleichsflächen: 

Als angemessen wird ein Anteil von mindestens sieben Prozent der land-

wirtschaftlichen Nutzfläche erachtet. Für Spezialkulturen, zum Beispiel den 

Rebbau, sollen jedoch Abweichungen von diesem Mindestansatz möglich 

sein. 

 

eine geregelte Fruchtfolge:  

Unter einer geregelten Fruchtfolge versteht man eine Kulturabfolge im 

Acker- und Gemüsebau, welche sich optimal auf die Bodenfruchtbarkeit 

und die Pflanzengesundheit auswirkt und dabei die unterschiedlichen 

Standortkriterien berücksichtigt. 

 

ein geeigneter Bodenschutz: 

Mit einem guten Bodenschutz wird die Bodenfruchtbarkeit im Ackerbau 

verbessert und die Gefahr von Bodenerosion oder Verlusten von Nährstof-

fen vermindert. Ein optimaler Bodenschutz wird insbesondere durch eine 

gute Bodenbedeckung im Ackerbau erreicht. 

 

eine Auswahl und gezielte Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln: 

Unter einer gezielten Anwendung versteht man das vorrangige Ausnutzen 

von natürlichen Regulationsmechanismen im Pflanzenbau. Direkte Pflan-

zenschutzmassnahmen werden erst ergriffen, wenn die Schadschwelle er-

reicht ist. Eine Auswahl ist zu treffen, wenn umweltschonendere Verfahren 

zu tragbaren Kosten verfügbar sind. Einzelne Mittelgruppen sollen für be-

stimmte Anwendungen ausgeschlossen werden können, sofern sie den 

Grundsätzen einer umweltgerechten Produktion widersprechen (z.B. Vor-

auflaufherbizide im Getreidebau). Die Einhaltung des ökologischen Leis-

tungsnachweises gilt für alle Bewirtschaftungsarten gemäss Art. 47 bis 

Art. 52. 

Im Zuge der Einführung des Landwirtschaftsgesetzes wird der Begriff „Integrierte 

Produktion“ gemäss bisherigem Abgeltungsgesetz aufgegeben. Grund sind die 

Verwechslungen mit dem Label „IP-Suisse“, welches nicht die gleichen Anforde-
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rungen aufwies. Die bisherigen IP-Anforderungen entsprechen jedoch exakt den 

Produktionsvorschriften gemäss ökologischem Leistungsnachweis (ÖLN). Somit 

sind auch die Begrifflichkeiten im gemeinsamen schweizerisch-

liechtensteinischen Wirtschaftsraum wiederum vereinheitlicht. 

Art. 47, Biologischer Landbau (Art. 24 Abs. 2 und 25 Abgeltungsgesetz) 

Diese Bestimmung basiert auf den Artikeln 24 Abs. 2 und 25 des Abgeltungsge-

setzes. Als Grundsatz gilt, dass der gesamte Betrieb nach den Richtlinien des Bio-

logischen Landbaus zu bewirtschaften ist. Nur in besonderen Ausnahmen kann 

vom Grundsatz der Gesamtbetrieblichkeit abgerückt werden (z.B. analog zur 

Schweiz bei Dauerkulturen). Diese Bestimmung steht auch im Zusammenhang 

mit den Kennzeichnungsvorschriften gemäss Art. 13 Abs. 3 dieses Gesetzes. Die 

Details werden von der Regierung mit Verordnung geregelt. 

Art. 48, Bewirtschaftung von naturnahen Lebensräumen (Art. 7 Abs. 2 und 16 

Abs. 2 Abgeltungsgesetz) 

Diese Bestimmung basiert auf den Artikeln 7 Abs. 2 und 16 Abs. 2 des Abgel-

tungsgesetzes. Die Details werden von der Regierung mit Verordnung geregelt. 

Art. 49, Bodenschonende Bewirtschaftung (Art. 19 und 20 Abgeltungsgesetz) 

Diese Bestimmung basiert auf den Artikeln 19 und 20 des Abgeltungsgesetzes. 

Die Details werden von der Regierung mit Verordnung geregelt. 

Art. 50, Extensiver Ackerbau (Art. 20a Abgeltungsgesetz) 

Diese Bestimmung basiert auf Artikel 20a des Abgeltungsgesetzes. Die Details 

werden von der Regierung mit Verordnung geregelt. 
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Art. 51, Tiergerechte Betriebsführung (Art. 28 und 31 Abgeltungsgesetz) 

Diese Bestimmung basiert auf den Artikeln 28 und 31 des Abgeltungsgesetzes. 

Die Details werden von der Regierung mit Verordnung geregelt. 

Art. 52, Bewirtschaftung und Pflege des Berggebietes sowie von Hanglagen 

und Grenzertragsstandorten (Berggebiet- und Hanglagengesetz) 

Diese Bestimmung basiert mittelbar auf den Zielsetzungen des Berggebiet- und 

Hanglagengesetzes. Um die Zielsetzungen zu erreichen, namentlich die Pflege 

und flächendeckende Bewirtschaftung der Kulturlandschaft, richtet der Staat För-

derbeiträge aus. Die Details werden von der Regierung mit Verordnung geregelt. 

Art. 53, Grundsatz und Voraussetzungen (Art. 1 DZG, Art. 1 Abgeltungsgesetz 

und Art. 1 Berggebiet- und Hanglagengesetz) 

Das Konzept der staatlichen Zahlungen, die Zahlungsarten und deren Ziele sowie 

die Anforderungen an die Ausrichtung von staatlichen Zahlungen sind in Kap. 0 

beschrieben. Im Kapitel Direktzahlungen und übrige Beiträge geht es um die Fest-

legung der Beiträge für einkommensverbessernde, bewirtschaftungsgebundene 

und leistungsgebundene Direktzahlungen sowie um übrige Beiträge. Die übrigen 

Beiträge entsprechen im wesentlichen den heutigen Zahlungen gemäss Subventi-

onsreglement. 

Art. 53 fasst in Abs. 1 die Ziele von Art. 1 des Direktzahlungsgesetzes, von Art. 1 

des Abgeltungsgesetzes und von Art. 1 des Berggebiet- und Hanglagengesetzes 

zusammen. Es wird festgehalten, dass Direktzahlungen nur an anerkannte Land-

wirtschaftsbetriebe ausgerichtet werden. Von dieser Voraussetzung können ein-

zelne leistungsgebundene Direktzahlungen im Interesse einer flächendeckenden, 

ökologischen und tiergerechten Bewirtschaftung ausgenommen werden (vgl. 

Art. 57). 
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Absatz 2 hält fest, dass der Staat übrige Beiträge leisten kann, wenn die damit 

geförderten Massnahmen den gemeinsamen Interessen der Landwirtschaft ent-

sprechen und eine staatliche Zahlung zur Verbesserung der landwirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen beiträgt. 

Art. 54, Bemessungsgrundlagen (Landwirtschaftliches Leitbild 2004) 

Diese Norm gibt vor, welche Kriterien die Regierung bei der Festsetzung und Ab-

stufung der Höhe der einzelnen Direktzahlungen zu berücksichtigen hat. Die Re-

gierung regelt unter Berücksichtigung der Kriterien von Abs.1 die persönlichen 

und sachlichen Voraussetzungen für den Bezug von Direktzahlungen. Sie legt mit 

Verordnung auch die Bedingungen und die Bewirtschaftungsanforderungen fest.  

Der Berechnungsmodus der Direktzahlungen wird sich – sofern der Zahlungs-

rahmen dies zulässt – am heutigen System orientieren. Anpassungen im Berech-

nungsmodus sind insbesondere bei den einkommensverbessernden Direktzahlun-

gen geplant. Dort wird es zu einem Wechsel der Berechnung des Arbeitsaufkom-

mens auf den Betrieben von Arbeitsstunden gemäss Arbeitsvoranschlag zu stan-

dardisierten Arbeitskräften (SAK) kommen. Dies wird einzelbetrieblich zu unter-

schiedlichen Ergebnissen führen. Der Systemwechsel ist jedoch notwendig, da die 

Berechnung der effektiven Arbeitsstunden je Betrieb administrativ sehr aufwändig 

und auch umstritten ist. Zudem wird das EDV-Berechnungsprogramm, welches 

von der Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART) entwickelt 

wurde, seit mehr als 10 Jahren nicht mehr angepasst, weshalb die Berechnungsan-

sätze veraltet bzw. neue Techniken gar nicht verfügbar sind. Ebenfalls ein wichti-

ger Grund, der für einen Wechsel zu SAK ist die Vermeidung der Förderung von 

ineffizienten Betriebsabläufen. Im bisherigen Arbeitsstundensystem wurde be-

lohnt, war Arbeiten möglichst aufwändig ausführte, was teilweise eine Erhöhung 

der Arbeitsproduktivität behinderte. 

Eine weitere geplante Anpassung bei den einkommensverbessernden Direktzah-

lungen ist die Einführung von degressiven Beitragssystemen. Anstelle von strikten 
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Obergrenzen je Betrieb, wird der Beitragssatz mit steigender Betriebsgrösse redu-

ziert. Damit können die wirtschaftlichen Skaleneffekte, welche grössere Betriebe 

erreichen können, angemessen berücksichtigt werden. Beitragsdegressionen kom-

men jedoch nur bei einkommensverbessernden Direktzahlungen in Frage. Für 

leistungs- oder bewirtschaftungsgebundene Beiträge machen sie ökonomisch kei-

nen Sinn, da diese eine Abgeltung für eine erbrachte Leistung bzw. der finanzielle 

Ausgleich zwischen unterschiedlichen Betriebszweigen sicherstellen und keinem 

Skaleneffekt unterliegen. 

Die in Bst. f genannte „Summe der insgesamt ausgerichteten Zahlungen“ bezieht 

sich auf die Gesamtsumme aller Direktzahlungen eines Betriebes. Um zu vermei-

den, dass Betriebe eine reine Direktzahlungsoptimierungsstrategie fahren, werden 

entsprechende Obergrenzen eingeführt. Dabei wird die Betriebsgrösse bzw. der 

Arbeitsanfall der Betriebe berücksichtigt. Denkbar ist beispielsweise die Einfüh-

rung einer Maximalsumme von Direktzahlungen je Standardarbeitskraft. 

Art. 55, Einkommensverbessernde Direktzahlungen (Art. 4 bis 7 DZG) 

Artikel 55 basiert auf den Bestimmungen von Artikel 4 bis 7 des Direktzahlungs-

gesetzes. Einkommensverbessernde Direktzahlungen dienen der Gewährleistung 

von angemessenen Einkommen der professionellen Landwirtschaftsbetriebe und 

zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Attraktivität der Landwirtschaft im Ver-

gleich zu anderen Branchen. Die Beiträge sind beeinflussen die Produktion nicht 

direkt und werden unabhängig von produktionstechnischen Auflagen ausgerichtet. 

Sie dienen dazu, dass Landwirte im Vergleich zu anderen Branchen im langjähri-

gen Durchschnitt vergleichbare Einkommen erzielen können. 

Die Voraussetzungen für die Gewährung der einzelnen Beiträge werden von der 

Regierung mit Verordnung geregelt. Ebenso werden auf Verordnungsstufe die 

Beitragshöhe und die Abstufungen geregelt. Dabei wird auf dem bisherigen Sys-

tem des Direktzahlungsgesetzes aufgebaut. 
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Art. 56, Bewirtschaftungsgebundene Direktzahlungen (Art. 7a und 7b DZG) 

Diese Bestimmung basiert auf Art. 7a und 7b des Direktzahlungsgesetzes. Die 

bewirtschaftungsgebundenen Beiträge leisten einen Beitrag die Diversifizierung 

der landwirtschaftlichen Produktion und zu einer abwechslungsreichen Kultur-

landschaft durch Gewährleistung der Wettbewerbsfähigkeit zwischen unterschied-

lichen Kulturen (Pflanzenbau) und Tierhaltungsformen. Die Beiträge werden nur 

für bestimmte Arten von Ackerkulturen und Tierhaltungsarten ausgerichtet. Sie 

haben einen ausgleichenden Einkommenseffekt, indem die Rentabilität von unter-

schiedlichen Betriebszweigen auf ein vergleichbares Niveau gebracht wird. 

Die Voraussetzungen für die Gewährung der einzelnen Beiträge werden von der 

Regierung mit Verordnung geregelt. Ebenso werden auf Verordnungsstufe die 

Beitragshöhe und die Abstufungen geregelt. Dabei wird auf dem bisherigen Sys-

tem des Direktzahlungsgesetzes aufgebaut. 

Art. 57, Leistungsgebundene Direktzahlungen (Art. 6 und 7 Berggebiet- und 

Hanglagengesetz, Art. 12 und 13 des Gesetzes über die Förderung der Alpwirt-

schaft, Art. 7 bis 33 Abgeltungsgesetz) 

Leistungsgebundene Direktzahlungen dienen der Abgeltung von im öffentlichen 

Interesse erbrachten Leistungen der Landwirtschaft (Landschaftspflege, Ökologie, 

Ethologie) sowie dem Ausgleich von erschwerenden Produktionsbedingungen 

(Förderung der Berglandwirtschaft). Durch die finanzielle Abgeltung von nicht 

marktfähigen Aufgaben stellen die leistungsgebundenen Beiträge die Erbringung 

von gesellschaftlich erwünschten Dienstleistungen der Landwirtschaft sicher. Sie 

beabsichtigen somit nicht in erster Linie eine Einkommensverbesserung. Durch 

die Unterstützung der Bewirtschaftung in Gebieten mit erschwerten Produktions-

bedingungen (Alpen, Berggebiet, Hanglagen) wird eine flächendeckende Bewirt-

schaftung sichergestellt. Dadurch haben die Beiträge für die Berglandwirtschaft 

auch eine Einkommenskomponente. 
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Artikel 57 basiert auf den Bestimmungen von Art. 6 und Art. 7 des Berggebiet- 

und Hanglagengesetzes, Art. 12 und Art. 13 des Gesetzes über die Förderung der 

Alpwirtschaft und Art. 7 bis Art. 33 des Abgeltungsgesetzes. Bei den leistungsge-

bundenen Direktzahlungen (Abgeltungen) gibt es unterschiedliche Bewirtschaf-

tungsanforderungen und viele technische Details. Diese Bewirtschaftungsanforde-

rungen und technischen Details sowie die Beitragshöhe und die Abstufungen wer-

den auf Verordnungsstufe geregelt. Auf Verordnungsstufe wird ebenfalls geregelt, 

unter welchen Bedingungen Direktzahlungen auch nicht gemäss Art. 7 anerkannte 

Landwirtschaftsbetriebe ausgerichtet werden. 

Auch bei der Ausrichtung von leistungsgebundenen Direktzahlungen soll auf den 

bisherigen Beitragssystemen des Berggebiet- und Hanglagengesetzes, des Geset-

zes über die Förderung der Alpwirtschaft und des Abgeltungsgesetzes aufgebaut 

werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass bei der Schaffung 

des Landwirtschaftsgesetzes der Begriff „Integrierte Produktion“ bzw. „IP“ auf-

gegeben wurde. Grund sind die Verwechslungen mit dem Label „IP-Suisse“, wel-

ches nicht die gleichen Anforderungen aufwies. Das bisherige IP entspricht je-

doch von den Produktionsvorschriften her exakt dem ökologischen Leistungs-

nachweis (ÖLN), welcher mit dem neuen Landwirtschaftsgesetz als minimaler 

Produktionsstandard für alle Betriebe, welche Direktzahlungen erhalten, definiert 

wird. Die Höhe der Zahlungen bleibt trotz der begrifflichen Änderung vorläuft 

unverändert. 

Art. 58, Förderbereiche (Landwirtschaftliches Leitbild 2004) 

Neben den Direktzahlungen kann der Staat in unterschiedlichsten Bereichen auch 

sonstige Beiträge ausrichten. Absatz 1 Bst. a bis f beschreibt die möglichen Kate-

gorien an Beiträgen. Unter Bst. f sind Beiträge an Versicherungen vorgesehen, 

wobei hier keine Beiträge an Hagelversicherungen vorgesehen sind. Es geht hier 

vielmehr um Spezialfinanzierungen in Ausnahmefällen zur Verhinderungen von 

zu erwartenden grossen Schädigungen, deren wirtschaftliche Folgen überdurch-
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schnittlich hoch sein können. Die Regierung regelt mit Verordnung die Voraus-

setzungen und die Höhe für die zur Verteilung gelangenden Mittel. 

Art. 59, Grundsatz (Art. 7 Abs. 1 ch-LwG, Leitbild) 

Im Bereich Ökonomie wird gemäss Landwirtschaftlichem Leitbild 2004 eine 

wirtschaftlich gesunde und zukunftsfähig Landwirtschaft angestrebt. Als Ziel 

werden die Professionalisierung der Betriebe und die Verbesserung der Wirt-

schaftlichkeit hervorgehoben. Einerseits wird eine Senkung der Produktionskosten 

angestrebt und andererseits eine Erhöhung der Wertschöpfung im Inland oder in 

der Region. Aufgabe des Staates hierbei ist die aktive Unterstützung durch attrak-

tive Rahmenbedingungen. Im Zielbereich Märkte des Landwirtschaftlichen Leit-

bildes wird festgehalten, dass Liechtenstein auch in Zukunft über eine produzie-

rende Landwirtschaft verfügen soll. Die Hauptaufgabe der Landwirte besteht so-

mit in der Produktion von Nahrungsmitteln und der Bereitstellung anderer Dienst-

leistungen. Die landwirtschaftliche Produktion soll sich nach den natürlichen Ge-

gebenheiten (Klima, Böden, Topographie), dem Ziel eines angemessenen Selbst-

versorgungsgrades und nach den Bedürfnissen des Marktes richten.  

Ziel der liechtensteinischen Landwirtschaftspolitik ist es, die Wettbewerbsfähig-

keit zu steigern. Die agrarpolitischen Rahmenbedingungen sollen im Landwirt-

schaftsgesetz daher so weiterentwickelt werden, dass in der Landwirtschaft und 

den vor- und nachgelagerten Stufen die vorhandenen Potenziale zur Kostensen-

kung sowie zur Verbesserung der Marktleistung (Wertschöpfung) genutzt werden. 

Die agrarpolitischen Ziele in den Bereichen Ökonomie und Märkte können somit 

wie folgt zusammengefasst werden: 

 

Landwirtschaftsbetriebe haben eine ausgewiesen marktorientierte Ausrich-

tung für Produkte und Dienstleistungen; 

 

Landwirtschaftsbetriebe werden nach modernen betriebswirtschaftlichen 

Prinzipien geführt; 
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Landwirtschaftsbetriebe sind dank effizientem Arbeits- und Kapitaleinsatz 

in der Lage, die Produktionskosten mit den Erlösen aus den landwirtschaft-

lichen Leistungen zu decken; 

 

Dank gezieltem Einsatz von neuen Technologien wird der Arbeitseinsatz je 

Produktionseinheit im Tal- und im Berggebiet deutlich reduziert; 

 

Die überbetriebliche Zusammenarbeit wird intensiviert und die Arbeitstei-

lung verbessert (z.B. Betriebsgemeinschaften, Lohnarbeiten usw.); 

 

Die Marktanteile bei Milch, Fleisch und pflanzlichen Produkten werden 

mindestens gehalten und neue Absatzmärkte gezielt erschlossen; 

 

Mit regionalen Qualitätsprodukten und Dienstleistungen wird die Wert-

schöpfung aus landwirtschaftlicher Tätigkeit kontinuierlich erhöht; 

 

Landwirtschaftsnahe Dienstleistungsangebote und paralandwirtschaftliche 

Aktivitäten werden gefördert. 

Die Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine unternehmerische Landwirt-

schaft ist ein zentrales Anliegen des Landwirtschaftlichen Leitbildes. Zur Errei-

chung der agrarpolitischen Ziele fördert der Staat den Absatz, die Öffentlichkeits-

arbeit, innovative Projekte und den Einsatz neuer Technologien. 

Art. 60, Förderbeiträge für Marktmassnahmen (Landwirtschaftliches Leitbild 

2004) 

In Artikel 60 wird die gesetzliche Grundlage für die Ausrichtung von staatlichen 

Zahlungen im Bereich des Agrarmarketings geschaffen. Weiter wird klargestellt, 

dass die Regierung mit Verordnung die Voraussetzungen für die Ausrichtung, die 

Höhe und Abstufung der Beiträge regelt. 
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Art. 61, Unterstützung von Selbsthilfemassnahmen (Art. 12 ch-LwG) 

Der Produktabsatz macht den Hauptbestandteil des Rohertrages von Landwirt-

schaftsbetrieben aus. Für die Erhaltung der Wirtschaftlichkeit einer produktions-

orientierten Landwirtschaft ist die langfristige Sicherheit des Produktabsatzes von 

zentraler Bedeutung. Basierend auf dem Landwirtschaftlichen Leitbild sind Ab-

satzförderungsmassnahmen, welche im allgemeinen Interesse der Landwirtschaft 

und der Agrarpolitik stehen, mit staatlichen Mitteln zu unterstützen.  

Für die Erreichung einer hohen Wirkungseffizienz der Absatzförderungsmass-

nahmen ist die Anwendung von unterschiedlichen Instrumenten des Agrarmarke-

tings und eine aktive Beteiligung der Branche notwendig. Die Absatzförderungs-

politik muss gewährleisten, dass keine marktverzerrenden Massnahmen ergriffen 

werden. Insbesondere dürfen bestehende Privatinitiativen nicht durch staatlich 

geförderte Massnahmen benachteiligt bzw. konkurrenziert werden. 

Gemäss dieser Bestimmung unterstützt der Staat nur koordinierte Absatzförde-

rungsanstrengungen. Die Koordination wird sichergestellt, indem die potentiellen 

Nutzniesser von staatlichen Mitteln sich auf gemeinsame Leitlinien für die Ab-

satzförderung von inländischen landwirtschaftlichen Produkten einigen müssen. 

In den Genuss von staatlichen Mitteln kommt nur, wer sich nach den erwähnten 

Leitlinien ausrichtet.  

Wenn die Träger der Absatzförderungsmassnahmen beschliessen, aus Effizienz-

überlegungen bestimmte Aufgaben im Bereich der Absatzförderung gemeinsam 

durchzuführen, dann soll der Staat neben der Unterstützung der produktbezogenen 

Kampagnen der verschiedenen Organisationen auch die Erfüllung dieser Aufga-

ben unterstützen können. Aufgaben, die sinnvollerweise gemeinsam an die Hand 

genommen werden, sind zum Beispiel: 

 

Marktkoordination und Angebotsbündelung: Die Bündelung des Angebots 

an Rohware und verkauffertigen Produkten leistet einerseits einen Beitrag 

zur Erhöhung der Verfügbarkeit der Produkte und bietet andererseits Mög-
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lichkeiten zur Verbesserung der Verhandlungsposition gegenüber Grossab-

nehmern. 

 

Massnahmen im Bereich der Verkaufsförderung wie das Schaffen von ge-

meinsamen Plattformen für die Präsentation von Produkten im In- und Aus-

land (Messen); 

 

Basismarketing und Öffentlichkeitsarbeit: Basismarketing und Öffentlich-

keitsarbeit sind für die Liechtensteiner Landwirtschaft wichtige Vorausset-

zungen zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades und zur Stärkung der Identität 

von Liechtensteiner Produkten. Mit einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit sol-

len die Konsumenten für Liechtensteiner Produkte sensibilisiert werden; 

 

Marktforschung (zur Vermeidung von Doppelspurigkeiten); 

Diese Aufgaben sollen durch den Staat nach Massgabe des gesamtwirtschaftli-

chen Interesses respektive nach der Zurechenbarkeit des Nutzens dieser Aktivitä-

ten unterstützt werden.  

Art. 62, Öffentlichkeitsarbeit (Landwirtschaftliches Leitbild 2004) 

Bisher gab es keinen Gesamtauftritt von Liechtensteiner Agrarprodukten und kein 

gemeinsames Absatzförderungskonzept. Gleiches gilt für die Öffentlichkeitsar-

beit. Die Entwicklung der Privatinitiativen und Projektansätze blieb mangels Ko-

ordination und Klärung der Verantwortlichkeiten häufig in der wichtigen Etablie-

rungsphase stehen. Aufgrund der starken Wahrnehmung der landwirtschaftlichen 

Aktivitäten in der Öffentlichkeit und wegen des bedeutenden staatlichen Engage-

ments leistet eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit einen wertvollen Beitrag für ein 

positives Image der Landwirtschaft. Zudem können politische Veränderungen und 

landwirtschaftliche Anliegen durch Öffentlichkeitsarbeit den interessierten Krei-

sen kommuniziert werden. Das Landwirtschaftliche Leitbild sieht einen Ausbau 

der Öffentlichkeitsarbeit vor, wobei die Verantwortung für die Umsetzung an die 

Landwirtschaft selbst delegiert wird. Diesen Ansatz verfolgt auch das Landwirt-
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schaftsgesetz. Artikel 62 gibt der Regierung die Möglichkeit private Organisatio-

nen mittel Leistungsvereinbarung mit Aufgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 

zu betrauen. Die Regierung legt mit Verordnung die Kriterien für den Mittelein-

satz und die Anforderungen an die beauftragten Organisationen fest. 

Art. 63, Ziel (Landwirtschaftliches Leitbild 2004) 

Die Landwirtschaft umfasst nach heutigem Verständnis nicht nur die Urprodukti-

on, sondern auch übrige landwirtschaftliche Aktivitäten wie die Landschaftspflege 

(Bewirtschaftung Berggebiet, Alpgebiet, Hanglagen), die Nahrungsmittelverarbei-

tung und Vermarktung (Hofverarbeitung / Direktvermarktung), Dienstleistungen 

(Agrotourismus, Events, Schule auf dem Bauernhof, Lohnunternehmen, soziale 

Dienstleistungen, Tierpension usw.) und die Energieproduktion (Biogasanlagen, 

Solaranlagen auf Stalldächern usw.).  

Die Liberalisierung der Märkte und der technische Fortschritt führen zu einem 

veränderten Einsatz der Produktionsfaktoren (Ersatz von Arbeit durch Kapital) 

und damit zu einem Wandel der landwirtschaftlichen Strukturen. Unterschiedliche 

unternehmerische Strategien sind zu beobachten: Es gibt Betriebe, die sich ver-

grössern und spezialisieren, andere die neue Formen der Zusammenarbeit suchen 

und solche die ihre Tätigkeiten diversifizieren. Die Landwirtschaft wird ihren Bei-

trag zur Attraktivität der ländlichen Räume durch die Offenhaltung und Pflege der 

Kulturlandschaft auch weiterhin mit einem abnehmenden Arbeitseinsatz leisten 

können.  

Die grösste Herausforderung für die Landwirtschaft besteht heute darin, neue Tä-

tigkeitsfelder zu erschliessen (Innovationen). Dabei wird das Potential neuer Pro-

dukte und Dienstleistungen genutzt und ein entsprechendes Angebot geschaffen. 

Potenziale für Innovationen bestehen einerseits in der Landwirtschaft selbst (neue 

Produkte), im landwirtschaftsnahen Bereich (z.B. Lohnarbeiten für andere Land-

wirtschaftsbetriebe, Verarbeitung, Angebotsbündelung) wie auch ausserhalb der 

Landwirtschaft (z.B. Betrieb von Biogasanlagen). Die Einführung der Möglich-
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keit zur Unterstützung der Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftlichen 

und landwirtschaftsnahen Bereich führt zu einer erhöhten Flexibilität sowie zu 

mehr unternehmerischem Freiraum. 

Zur Förderung der Diversifizierung trägt auch die laufende Förderung des biolo-

gisch-technischen Fortschritts bei. Der Einsatz von neuer Technologie soll gezielt 

mit Fokus auf die Steigerung der Arbeitsproduktivität, der Einführung von neuen 

Produkten und Dienstleistungen (Innovation) und der Ökologisierung erfolgen. 

Ziel ist die Sicherung und der Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit. Zu diesem 

Zweck fördert der Staat die Einführung innovativer Technologien, deren Einsatz 

im öffentlichen Interesse ist. Technische Vorschriften und Regelungen sowie För-

derungsmassnahmen werden laufend dem aktuellen technischen Stand angepasst. 

Kritische Technologien werden vor deren Einsatz sorgfältig geprüft. Sie werden 

nur zugelassen bzw. gefördert, sofern sie im Einklang mit den übrigen Zielberei-

chen des Landwirtschaftlichen Leitbildes und den Wertvorstellungen der Gesell-

schaft stehen. 

Art. 64, Aufgaben des Staates (Landwirtschaftliches Leitbild 2004) 

Mit dieser Bestimmung wird klargestellt, dass die Regierung mit Verordnung die 

Kriterien in Bezug auf die Zulassung der landwirtschaftlichen und landwirt-

schaftsnahen Aktivitäten festlegt. Sie grenzt dabei die landwirtschaftlichen und 

landwirtschaftsnahen Tätigkeiten (Paralandwirtschaft) von den gewerblichen und 

freizeitmässig betriebenen Tätigkeiten ab. Nur die landwirtschaftlichen und land-

wirtschaftsnahen Tätigkeiten verleihen einen Anspruch auf die Ausrichtung von 

staatlichen Leistungen. 

Art. 65, Ziel (Art. 1 Abs. 1 bis 3 MMG) 

Die Idee des Ausbaus der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen basiert auf 

Art. 1 Abs. 1 bis 3 des Milchmarktordnungsgesetzes. Allerdings wurde der auf die 
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Milchwirtschaft eingeschränkte Bereich aufgegeben und auf die gesamte Land-

wirtschaft ausgedehnt, wobei zum heutigen Zeitpunkt keine Förderung von weite-

ren Betriebszweigen bzw. Produkten beabsichtigt ist.  

Von der Stärkung der Verarbeitungsstrukturen können die Produzenten - also die 

Landwirtschaftbetriebe - direkt profitieren. Eine gut ausgebaute Verarbeitungs-

struktur ist Voraussetzung für einen gesicherten Produktabsatz zu einem den regi-

onalen Verhältnissen entsprechenden Preis. Ein ebenfalls wichtiger Aspekt ist der 

staatspolitische Nutzen. Durch die Vorwärtsintegration wird eine Erhöhung des 

Selbstversorgungsgrades mit inländischen Nahrungsmitteln erreicht. Aus volks-

wirtschaftlichen Überlegungen ist sicherlich auch die Schaffung von Wertschöp-

fung und Arbeitsplätzen in der Lebensmittelverarbeitung von Bedeutung. Die 

Konsumenten können durch ein breiteres und marktgerechtes Angebot an inländi-

schen oder regionalen Produkten zumindest indirekt profitieren.  

Art. 66, Förderungsbereiche (Art. 4 MMG) 

Dieser Artikel beruht auf Art. 4 des Milchmarktordnungsgesetzes. Allerdings 

wurde der auf die Milchwirtschaft eingeschränkte Bereich aufgegeben und auf die 

gesamte Landwirtschaft ausgedehnt.  

Art. 67, Voraussetzungen (Art. 6 Abs. 1 Bst. c und d MMG) 

Dieser Artikel beruht auf Art. 6 Abs. 1 Bst. c und d des Milchmarktordnungsge-

setzes. Allerdings wurde der auf die Milchwirtschaft eingeschränkte Bereich auf-

gegeben und auf die gesamte Landwirtschaft ausgedehnt.  

Art. 68, Durchführungsverordnungen (keine gesetzliche Vorlage) 

Mit dieser Bestimmung wird klargestellt, dass die Regierung die Details für die 

Ausrichtung von Förderbeiträgen mit Verordnung festlegen kann. Sie kann För-

dermassnahmen zeitlich befristen. 
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Art. 69, Ziel (Notenaustausch zwischen der Schweiz und Liechtenstein zur Rege-

lung der Beteiligung Liechtensteins an Markt- und Preisstützungsmassnahmen der 

schweizerischen Landwirtschaftspolitik) 

Der Vertrag vom 29. März 1923 zwischen der Schweiz und Liechtenstein über 

den Anschluss des Fürstentums Liechtenstein an das schweizerische Zollgebiet 

(Zollvertrag) sieht vor, dass die Agrargesetzgebung der Schweiz grundsätzlich 

auch in Liechtenstein zur Anwendung kommt. Zur Vereinheitlichung der Mass-

nahmen zugunsten der Landwirtschaft wurde mit Liechtenstein eine Vereinbarung 

in Form eines Notenaustausches am 31. Januar 2003 unterzeichnet. Liechtenstein 

verpflichtet sich darin, sich an der Finanzierung der Marktstützungsmassnahmen 

der schweizerischen Landwirtschaftspolitik zu beteiligen. Im Gegenzug profitiert 

Liechtenstein von den Marktstützungsbeiträgen des Bundesamtes für Landwirt-

schaft. Durch diese Regelung wird sichergestellt, dass im gemeinsamen Wirt-

schaftsgebiet der beiden Länder keine Wettbewerbsverzerrungen entstehen. 

Art. 70, Grundsatz (Landwirtschaftliches Leitbild 2004) 

Artikel 70 enthält den Grundsatz, dass der Staat die Schaffung attraktiver Arbeits-

bedingungen für die in der Landwirtschaft tätigen Personen fördert. Zudem er-

greift er Massnahmen zur Förderung der Aus- und Weiterbildung. Er unterstützt 

allerdings auch den Ausstieg aus der Landwirtschaft. 

Art. 71, Ziel (Landwirtschaftliches Leitbild 2004) 

Eines der wirksamsten Instrumente, um Ziele effizient zu erreichen, ist die Erar-

beitung und Weitergabe von Wissen. Daher fördert jeder Staat in den wichtigsten 

Wirtschaftszweigen die Forschung und die Bildung. Hier wird das Interesse des 

Staates an Massnahmen dargelegt, welche die Erarbeitung und Weitergabe von 

Wissen fördern. Dieses Wissen soll der Landwirtschaft dienen, sowohl wirtschaft-
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lich wie auch umweltgerecht zu produzieren und sie damit in ihrer Funktion als 

Lebensmittelproduzentin und als Landschaftspflegerin unterstützen. 

Der Staat fördert die Berufsbildung, insbesondere durch die Gewährung von Fi-

nanzhilfen und legt Mindestanforderungen fest. Die Berufsbildung vermittelt im 

Beruf Landwirt und in den landwirtschaftlichen Spezialberufen eine solide beruf-

liche Grundlage. Sie trägt über die Weiterbildung und Beratung dazu bei, dass 

sich die Landwirtschaft rasch auf neue Entwicklungen und neue Bedingungen 

einstellen kann. Bildung und Beratung sind zudem eine wichtige Brücke im land-

wirtschaftlichen Wissenssystem, indem sie die durch die Forschung erarbeiteten 

Erkenntnisse in zweckmässiger Form der Praxis zuführen. Artikel 71 versteht sich 

als besonderer und im Verhältnis zu Art. 33 des Berufsbildungsgesetzes weiterge-

hender Förderauftrag an den Staat. Es ist somit die Aufgabe des Staates im Be-

reich der landwirtschaftlichen Bildung besondere Berufsbildungsmassnahmen zu 

ergreifen. 

Weiter stellt diese Bestimmung klar, dass in den Genuss von einzelnen Direktzah-

lungen und von Strukturverbesserungsmassnahmen nur noch Landwirte gelangen 

sollen, die die vom Staat vorgeschriebene landwirtschaftliche Ausbildung erfolg-

reich absolviert haben und sich auch ständig weiterbilden.  

Art. 72, Aus- und Weiterbildungsmassnahmen (Landwirtschaftliches Leitbild 

2004) 

Diese Bestimmung stellt klar, welche Massnahmen der Staat ergreifen kann, um 

die Aus- und Weiterbildung zu fördern. Hervorzuheben ist, dass die Landwirte 

angehalten werden, weiterbildende Schulen zu besuchen, damit sie eine höhere 

berufliche Qualifikation erlangen. Mit der Umsetzung der Aus- und Weiterbil-

dungsmassnahmen werden die landwirtschaftlichen Organisationen beauftragt. 

Dabei können auch bestehende Bildungsangebote und Infrastrukturen im benach-

barten Ausland berücksichtigt werden. 
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Art. 73, Ziel (Landwirtschaftliches Leitbild 2004) 

Mit der Agrarreform werden neue Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft 

gesetzt. Damit verschärft sich der Druck zu Strukturanpassungen und zum Aus-

stieg aus der Landwirtschaft, was sich u.a. an einer höheren Rate beim Struktur-

wandel zeigen wird. Die Mehrzahl der Betriebsaufgaben erfolgt im Rahmen des 

Generationenwechsels, oft mit dem Erreichen des AHV-Rentenalters. 

Punktuell können die geänderten Bedingungen bei einzelnen Landwirten zu gros-

sen Problemen führen (Umstrukturierung und Reorganisation des Betriebs, Mehr-

fach- und teilweise Überbelastung). Betriebsformen, die von diesen Problemen 

besonders tangiert sind, lassen sich nicht genau abgrenzen. Die betroffenen Be-

triebe können aber mit folgenden Situationen und Strukturen charakterisiert wer-

den: 

 

Betriebe mit ungenügendem Einkommen und ohne Möglichkeit einer Auf-

stockung: Der Betrieb ist auf ein Zusatzeinkommen ausserhalb der Land-

wirtschaft angewiesen. Eine fehlende berufliche Qualifikation erschwert je-

doch das Aufnehmen einer Erwerbstätigkeit ausserhalb der Landwirtschaft. 

Gleichzeitig verhindern die getätigten Investitionen einen endgültigen Aus-

stieg aus der Landwirtschaft. 

 

Betriebe mit hoher Verschuldung: Der Betrieb lebt von der Substanz; nötige 

Neuinvestitionen können nicht getätigt werden. 

 

Betriebe mit älteren Bewirtschaftern ohne Nachfolge und ohne genügende 

Altersvorsorge.  

 

Betriebe mit anderen Schwierigkeiten: gesundheitliche, familiäre, rechtli-

che, finanzielle oder andere Probleme. 

Vor diesem Hintergrund ergibt sich zur Erleichterung von strukturellen Anpas-

sungen und zur sozialen Abfederung des Strukturwandels sowie im Hinblick auf 

einen optimalen Einsatz der finanziellen Ressourcen folgender Handlungsbedarf 

für Anpassungen: 
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Ausstiegshilfen; 

 
Umschulungshilfen; 

 

Einräumung wirtschaftlicher Erleichterungen/ Verzicht auf die Rückzahlung 

von Investitionshilfen/ Aufhebung des Zweckentfremdungsverbots. 

Diese Bestimmung stellt jedoch nicht die Grundlage dafür dar, dass der 

Staat ein soziales Auffangnetz für jeden ausstiegswilligen Landwirt schafft. 

Ausstiegshilfen werden nur in ganz klar definierten Bereichen gewährt. Die 

Gewährung von finanzieller Hilfe zum Ausstieg stellt somit die klare Aus-

nahme dar. Entsprechend dem diesem Gesetz zugrunde liegenden Gedanken 

der Erhöhung der Eigenverantwortlichkeit, stellt die Ausstiegshilfe im Sin-

ne des Subsidiaritätsprinzips stets die letzte Massnahme dar. 

Art. 74, Massnahmen (Art. 86a Abs. 1 und 2 ch-LwG) 

Mit Artikel 74 werden die Massnahmen aufgeführt, die der Staat ergreifen wird, 

um ausstiegswilligen Landwirten eine Betriebsaufgabe zu erleichtern. Der Staat 

kann wirtschaftliche Erleichterungen gewähren, auf die Rückzahlung von Investi-

tionshilfen verzichten oder das Zweckentfremdungsverbot aufheben. 

Umschulungsbeihilfen erleichtern eine berufliche Neuorientierung ausserhalb der 

Landwirtschaft. Die Aufgabe von Betrieben eröffnet den im Sektor verbleibenden 

Landwirten neue Entwicklungsmöglichkeiten und damit eine längerfristige Exis-

tenz. 

Die Umschulungsbeihilfe soll dazu beitragen, dass Bewirtschafter oder ihre Ehe-

partner erleichtert eine ausserlandwirtschaftliche Tätigkeit aufnehmen und da-

durch ein neues Einkommen erwirtschaften können. Es geht darum, dass sich bei 

einer Betriebsaufgabe derjenige Ehepartner umschulen kann, welcher nachher auf 

dem Arbeitsmarkt die bessere Chance hat bzw. eine höhere Wertschöpfung er-

zielt. Pro Betrieb wird jedoch nur einer Person eine Umschulung mitfinanziert. 

Mit der Umschulung wird die Position der Betroffenen auf dem Arbeitsmarkt ge-
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stärkt. In Bezug auf die Ausgestaltung sollen folgende Eckpunkte zur Anwendung 

kommen: 

 

Umschulungswillige, die definitiv aus der landwirtschaftlichen Produktion 

aussteigen, erhalten während der Dauer der Umschulung eine Art Lebens-

kostenbeiträge. Diese ermöglichen der Familie während dieser Phase ein 

minimales Einkommen. 

 

Die Finanzhilfen des Staates werden als Beiträge à fonds perdu gewährt. 

 

Wer Umschulungshilfen bezogen hat und entgegen der ursprünglichen Ab-

sicht nicht innert maximal zwei Jahren seit der Schlusszahlung aus der 

landwirtschaftlichen Produktion aussteigt und das Land bäuerlichen Betrie-

ben überlässt, hat die gewährten Beiträge zurückzuerstatten. Sofern an den 

Betrieb des Umschulungsbeihilfebezügers Direktzahlungen ausgerichtet 

werden, ist eine Verrechnung zulässig. Dabei kann die Rückzahlung allen-

falls gestaffelt erfolgen. 

Die Ausstiegs- und Umschulungsbeihilfen sind keinesfalls als generelle Abfin-

dung bei der Aufgabe von Landwirtschaftsbetrieben oder als sogenannter „golde-

ner Fallschirm“ gedacht, sondern setzen in jedem Fall ein gewisses Mass an Härte 

der Situation sowie ein weitgehendes Unverschulden der Beteiligten voraus. Dies 

gilt insbesondere dann, wenn der Staat Zahlungen ausrichtet bzw. auf die Rücker-

stattung von Zahlungen verzichtet. Die Ausstiegsbeihilfen werden an jene Betrie-

be ausbezahlt die ohne eigenes Verschulden Opfer des Strukturwandels bzw. ei-

nes unvorhersehbaren Ereignisses werden. Im Vordergrund stehen die Grundsätze 

der Verhältnismässigkeit und der Zumutbarkeit. 

Art. 75, Ziel (Landwirtschaftliches Leitbild 2004) 

Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Landwirte keine genügende Altersvorsorge 

getroffen haben. Es ist ein Anliegen, dieses Defizit zu beseitigen. Der Staat wird 

daher zunächst beratend tätig werden und, sofern die Beratung nicht den ge-
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wünschten Erfolg erzielt, geeignete Instrumente für eine ausreichende Altersvor-

sorge für die Landwirte schaffen. Der Staat setzt die Rahmenbedingungen so, dass 

auch in der Landwirtschaft eine mit übrigen Branchen vergleichbare Altersvorsor-

ge vorhanden ist. 

Die Regierung kann mit Verordnung Vorgaben erlassen, damit die Landwirte 

selbst eine angemessene Altersvorsorge schaffen und die Ausrichtung von staatli-

chen Zahlungen an die Einhaltung ihrer Vorgaben knüpfen. Mit dieser Verknüp-

fung wird sichergestellt, dass die Vorgaben eingehalten und das gewünschte Ziel 

auch erreicht werden. 

Der Staat wird jedoch keine staatlichen Zahlungen an die Landwirte gewähren, 

um das oben beschriebene Defizit zu beseitigen. Im Sinne der Eigenverantwor-

tung ist jeder Landwirt selbst verpflichtet, die entsprechenden Massnahmen zu 

ergreifen.  

Art. 76, Grundsatz (Art. 113 ch-LwG) 

Es wurde bereits zu Artikel 71 ausgeführt, dass eines der wirksamsten Instrumen-

te, um Ziele effizient zu erreichen, die Erarbeitung und Weitergabe von Wissen 

ist. Daher fördert jeder Staat in den wichtigsten Wirtschaftszweigen die For-

schung und die Beratung, wobei die Förderungen im Bereich Forschung eher von 

untergeordneter Bedeutung sind und sich auf allfällige Liechtenstein-spezifische 

Fragen konzentrieren (angewandte Forschung). 

Das Landwirtschaftliche Leitbild sieht vor, dass die Beratungsangebote auf die 

Liechtensteiner Landwirtschaft und deren Bedürfnisse angepasst werden. Durch 

ein attraktives Angebot an betriebswirtschaftlicher und produktionstechnischer 

Beratung sowie durch die Nutzung bestehender Grundlagen (z.B. Buchhaltungen) 

sollen Landwirte vermehrt auf unternehmerische Fragen sensibilisiert werden. Die 

Beratung bietet für die Betriebsleiter Unterstützung bei Fragen der Betriebspla-

nung und Produktionstechnik sowie bei der Optimierung der Betriebsabläufe und 

kann damit einen wertvollen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Landwirtschaft 
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leisten. Um den Verwaltungsaufwand möglichst gering zu halten und damit die 

Beratungsleistungen laufend den aktuellen Bedürfnissen angepasst werden kön-

nen, sollen diese in erster Linie von privaten Unternehmen wahrgenommen wer-

den, wobei für die Beauftragung das Qualifikationsprinzip entscheidend ist. 

Art. 77, Aufgaben (Art. 136 und Art. 137 ch-LwG) 

In diesem Artikel ist die Bildung von Beratungsdiensten und deren Aufgaben ge-

nannt. Der Begriff Beratung beinhaltet heute nicht mehr in erster Linie Beraten im 

engeren Sinn, sondern vielmehr die gemeinsame Erarbeitung von Entscheidungs-

hilfen, die Weiterbildung als Fortbildung sowie die Animation zur Stärkung der 

Solidarität in der Landwirtschaft. 

Weiter werden in dieser Bestimmung auch die Anforderungen an die Ausbildung 

der Berater geregelt. Diese sind höher denn je. Dieser Artikel bietet die gesetzli-

che Grundlage für die Regierung, um für alle Berater Mindestanforderungen fest-

zulegen und sie zur Weiterbildung zu verpflichten. 

Wenn immer möglich sind Beratungsleistungen von privaten Organisationen zu 

erbringen. Dabei gilt das Qualifikationsprinzip. 

Art. 78, Staatliche Förderungen (Art. 138 ch-LwG) 

Mit dieser Vorschrift wird klargestellt, dass der Staat im Rahmen der bewilligten 

Kredite Finanzhilfen ausrichtet. Die Regierung wird mit Verordnung festlegen, 

welche Leistungen Anrecht auf Finanzhilfe ergeben. Sie wird dabei auch die Höhe 

derselben festsetzen. 

Art. 79, Forschungsaufträge und Finanzhilfen (Art. 116 ch-LwG) 

Artikel 79 ermächtigt die Regierung mit Regierungsbeschluss, Forschungsaufträ-

ge zu erteilen und Finanzhilfen zu vergeben.  
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Art. 80, Aufgaben (Art. 115 ch-LwG) 

Die Aufgaben der Forschungsanstalten sind in folgende Hauptbereiche einzutei-

len: 

 

Unterstützung der Landwirtschaft:  

Die Forschungsanstalten erarbeiten die erforderlichen wissenschaftlichen 

und technischen Grundlagen für die flächendeckend wirtschaftende, bäuer-

lich geprägte Landwirtschaft. Das Schwergewicht liegt dabei in der Bereit-

stellung von Hilfen zur Förderung einer umwelt-, tier- und marktgerechten 

Produktion. Diese sind in geeigneter Form den direkt Interessierten zugäng-

lich zu machen. 

 

Unterstützung der Agrarpolitik:  

Die Unterstützung der Agrarpolitik durch die Forschungsanstalten umfasst 

folgende Schwerpunkte: 

 

die Bereitstellung wissenschaftlicher Entscheidungsgrundlagen für die 

Agrarpolitik; 

 

die wissenschaftliche Entwicklung, Begleitung und Evaluation von ag-

rarpolitischen Massnahmen, wie zum Beispiel die Öko-Programme; 

 

die Erkennung von Problemen, die mittel- und langfristig nach agrarpo-

litischem Handeln verlangen (Früherkennung). 

Art. 81, Selbsthilfeorganisationen (Landwirtschaftliches Leitbild 2004) 

Mit der Liberalisierung der Agrarmärkte erlangen die Organisationsformen und 

der Kooperationsgrad eine zunehmende Bedeutung. Im Gleichschritt mit der De-

regulierung der Agrarmärkte gewinnen Selbsthilfemassnahmen der Branchen an 

Bedeutung (Subsidiarität des Staates). Landwirtschaftliche Selbsthilfemassnah-

men der Produzenten- oder Branchenorganisationen sind deshalb erwünscht (z.B. 

Maschinenring, Maschinengenossenschaften, Qualitätssicherungsdienst u.d.g.). 

Die Eigeninitiative und die Selbsthilfe sollen nämlich an die Stelle von staatlichen 
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Garantien treten. Aus diesem Grund unterstützt der Staat alle in diesem Zusam-

menhang durchgeführten Privatinitiativen wie auch landwirtschaftliche Selbsthil-

feorganisationen unter der Voraussetzung, dass sie Aufgaben im Interesse der 

Landwirtschaft oder im öffentlichen Interesse wahrnehmen. 

Art. 82, Regierung (Art. 15 MMG) 

Artikel 82 stellt klar, dass die Regierung dieses Gesetz grundsätzlich vollzieht. Sie 

hat jedoch die Möglichkeit, einzelne oder gar sämtliche Vollzugskompetenzen an 

Ämter oder an private Organisationen zu übertragen. Wenn sie Vollzugskompe-

tenzen übertragen will, muss sie mit Verordnung klar regeln, wer welche Aufgabe 

zu erfüllen hat. Eine Übertragung von solchen Kompetenzen bietet sich insbeson-

dere im Bereich der Ausrichtung von staatlichen Zahlungen an. Sie kann aber bei-

spielsweise auch private Organisationen mit Kontrollaufgaben betrauen.  

Art. 83, Vollzugsbehörden (Landwirtschaftliches Leitbild 2004) 

Diese Vorschrift stellt klar, dass die Vollzugsbehörden zur Erfüllung ihrer Aufga-

ben Fachorganisationen und Fachpersonen beiziehen können, die sie unterstützen 

und beraten. 

Art. 84, Fach-Kommissionen (Art. 18 FILG, Art. 18 des Gesetzes über die Alp-

wirtschaft, Art. 37 Abgeltungsgesetz, Art. 186 ch-LwG) 

Bereits bisher haben verschiedene Gesetze (Art. 18 FILG, Art. 18 des Gesetzes 

über die Alpwirtschaft, Art. 37 Abgeltungsgesetz) verwaltungsinterne Fachgrup-

pen oder Fach-Kommissionen vorgesehen, die die Regierung bei der Umsetzung 

und dem Vollzug dieser Gesetze zu beraten hatten. Nachdem sich diese Kommis-

sionen sehr bewährt haben und über ein grosses Know-how verfügen, will die 

Regierung dieses Fachwissen gewinnbringend in verschiedenen Fach-

Kommissionen weiterhin einsetzen. Insbesondere in folgenden Bereichen sind 
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Fach-Kommissionen vorgesehen: Investitionen in der Landwirtschaft, Milch-

markt, Alpwirtschaft. Im Bedarfsfall können gestützt auf diesen Artikel weitere 

Kommissionen für landwirtschaftliche Fachgebiete eingesetzt werden bzw. die 

Zuständigkeiten der Kommissionen angepasst werden. 

Art. 85, Anmeldung (Art. 16 DZG, Art. 18 MMG) 

Artikel 85 bestimmt, dass nur auf Gesuch hin staatliche Zahlungen ausgerichtet 

und die Anerkennung als Landwirtschaftbetrieb erfolgen werden. Die jeweils zu-

ständige Vollzugsbehörde soll die für die Gesuchstellung notwendigen Formulare 

und Unterlagen bereitstellen und den Gesuchsteller über den geforderten Inhalte 

der Gesuche informieren.  

Art. 86, Verfügungen der Vollzugsbehörde (Art. 18 DZG) 

Artikel 86 bestimmt, dass die Vollzugsbehörde auf Gesuch über die Anerkennung 

als Landwirtschaftsbetrieb, über die Berechtigung und die Höhe der staatlichen 

Zahlungen verfügt. Sie soll die für die Gesuchstellung notwendigen Formulare 

und Unterlagen bereitstellen und den Gesuchsteller über den geforderten Inhalte 

der Gesuche informieren.  

Die Vollzugsbehörde lässt periodisch prüfen, ob Landwirtschaftsbetriebe die An-

erkennungsvoraussetzungen noch erfüllen. Falls die Anerkennungsvoraussetzun-

gen nicht mehr erfüllt werden, widerruft sie die Anerkennung. 

Art. 87, Auskunftspflicht (Art. 17 DZG, Art. 20 Abs. 3 FILG, Art. 36 Abgel-

tungsgesetz, Art. 183 ch-LwG) 

Artikel 87 regelt die Pflichten der Gesuchsteller. Diese sind verpflichtet, der Voll-

zugsbehörde (Regierung, Landwirtschaftsamt oder einer beauftragten Organisati-

on) die notwendigen Auskünfte zur Beurteilung des Gesuches zu erteilen. Eben-

falls sind allfällige Kontrollen zuzulassen. 
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Art. 88, Datenbearbeitung und -bekanntgabe (Art. 185 ch-LwG, Art. 15 des 

Entwurfs des MMRG) 

Ein zweckmässiger Vollzug dieses Gesetzes setzt die Verfügbarkeit von geeigne-

ten Grundlagendaten und Indikatoren voraus. Artikel 88 regelt deren Erhebung 

und Verwertung von sachlichen und persönlichen Daten. Unter den Begriff der 

sachlichen Daten fallen insbesondere die Erhebung und Auswertung einzelbe-

trieblicher Informationen wie Anzahl Tiere, Produktionsmengen, bewirtschaftete 

Flächen etc. An persönlichen Daten werden namentlich Alter, Ausbildung, Ver-

mögen, Altersvorsorge etc. Erhoben. Die Daten werden dabei aus verschiedenen 

Quellen erhoben. So erfordern die Administration und die Kontrolle agrarpoliti-

scher Massnahmen, insbesondere der Direktzahlungen, die Erhebung zahlreicher 

Daten. Deren Aggregierung und Auswertung bilden eine wichtige Quelle von In-

formationen zur allgemeinen Agrarpolitik. 

Die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage der Landwirtschaft erfolgt sowohl auf 

der Stufe Gesamtsektor als auch einzelbetrieblich mittels Buchhaltungserhebun-

gen bei einer Stichprobe von Betrieben. Immer wichtiger für den unternehmeri-

schen Erfolg werden Daten zur Beobachtung der Marktlage. Gleichzeitig ist ihre 

Verfügbarkeit auch notwendig für die Durchführung der agrarpolitischen Mass-

nahmen, insbesondere für Produktion und Absatz. Daten werden aber auch benö-

tigt, um Auswirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen und die Pflege der 

Kulturlandschaft durch die Landwirtschaft beurteilen zu können. 

Absatz 2 gibt den Vollzugsbehörden die Kompetenz, die im Rahmen dieses Ge-

setzes erhobenen Daten an andere mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Be-

hörden oder Dritte weiterzugeben. Die Informationen dürfen nur weitergeleitet 

werden, soweit die Daten zur Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz übertrage-

nen Aufgaben erforderlich sind. 

Art. 89, Rechtsmittel (keine gesetzliche Vorlage) 

In Artikel 89 wird das Beschwerderecht geregelt. 
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Art. 90, Allgemeine Verwaltungsmassnahmen (Art. 169 ch-LwG) 

Die Durchsetzung der Gebote und Verbote soll in erster Linie mittels Verwal-

tungsmassnahmen erfolgen; in zweiter Linie soll dazu das gemeine Strafrecht die-

nen. Das subsidiäre Nebenstrafrecht (vgl. Art. 95) soll verhindern, dass eine Strafe 

entfällt, wenn die Straftatbestände des gemeinen Strafrechts (wie z.B. Betrug, 

Urkundenfälschung) nicht erfüllt sind.  

Die hier erwähnten Massnahmen, die das Verwaltungszwangsverfahren des III. 

Hauptstückes des LVG ergänzen, werden nach dem Grundsatz der Verhältnismäs-

sigkeit ergriffen. Buchstabe a sieht als leichteste Anordnung die Verwarnung vor. 

In Buchstabe b ist der Entzug von Anerkennungen und Bewilligungen vorgese-

hen, wobei diese Aufzählung nicht abschliessend ist. Bei Buchstabe c stehen Bei-

tragsberechtigungen im Vordergrund. Die Vorkehrungen nach den Buchstaben c 

und d erweisen sich vor allem auf dem Gebiete der Milchwirtschaft als notwen-

dig. Die Ersatzvornahme (Bst. e) besteht in der Ausführung einer von der Verwal-

tung befohlenen vertretbaren Handlung durch Organe der Verwaltung oder durch 

beauftragte Dritte auf Kosten der säumigen Person oder Organisation. Mit der 

Beschlagnahme (Bst. f) ist eine strenge polizeiliche Zwangsmassnahme vorgese-

hen, die sich an Artikel 130 Abs. 5 LVG anlehnt. 

Art. 91, Kürzung und Verweigerung von staatlichen Zahlungen (Art. 170 ch-

LwG, Art. 20 MMG) 

Artikel 91 bestimmt, dass staatliche Zahlungen reduziert oder eingestellt werden 

können, falls Bedingungen der Berechtigung nicht erfüllt sind. Zuständig für die 

Reduktionen ist die jeweils zuständige Vollzugsbehörde. Bereits ausgerichtete 

Beiträge sind ganz oder teilweise zurück zu erstatten, wenn nachträgliche Verlet-

zungen allgemeiner oder besonderer Bedingungen bekannt werden. 

Aufgrund der Kann-Formulierung ist die Vorschrift nicht zwingend. Unter Wah-

rung des Verhältnismässigkeitsprinzips wird festzulegen sein, ob und inwieweit 

beispielsweise die Rechtsverletzung in einem Bereich des Gesetzes (z.B. Milch-
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wirtschaft) die Kürzung oder Verweigerung von Zahlungen in einem anderen Be-

reich (z.B. Direktzahlungen) zur Folge haben soll. 

Art. 92, Rückerstattung von staatlichen Zahlungen (Art. 171 ch-LwG, Art. 21 

MMG) 

Artikel 92 Absatz 1 bestimmt, dass Zahlungen zurückgefordert werden können, 

falls die Voraussetzungen, unter denen die Zahlung gewährt wurde, nicht mehr 

erfüllt sind oder Bedingungen oder Auflagen nicht eingehalten werden. Absatz 2 

legt fest, dass in besonderen Härtefällen von einer Rückerstattung abgesehen wer-

den kann. 

Zu Unrecht bezogene Zahlungen gemäss Absatz 3 sind zurück zu erstatten oder zu 

verrechnen. Darunter fallen insbesondere Zahlungen, die aufgrund strafbarer 

Handlungen erschlichen wurden, anderseits solche, die sonst widerrechtlich er-

langt wurden, wie Auszahlung an den Grundeigentümer anstelle desjenigen, der 

die beitragsberechtigte Tätigkeit ausübt usw. 

Art. 93, Sanktionsverordnung (Landwirtschaftliches Leitbild 2004) 

Artikel 93 hält fest, dass die Regierung mit Verordnung die Bedingungen festle-

gen wird, unter denen staatliche Zahlungen gemäss Artikel 91 und 92 verweigert, 

gekürzt und zurückerstattet werden können. Es soll darin insbesondere auch die 

Schwere des Verstosses und der Grad des Verschuldens berücksichtigt werden. 

Der Vorteil einer solchen Verordnung besteht darin, dass dadurch dem Gleichbe-

handlungsprinzip besser Genüge getan werden kann, weil gleiche Fälle dann am 

ehesten auch gleich beurteilt werden. 
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Art. 94, Gebühren (Art. 10c des Gesetzes betreffend den Weinbau, Art. 52 

Weinqualitätsverordnung, Art. 4 und 5 der Verordnung über die Einhebung von 

Gebühren nach der Lebensmittel- und Tierseuchengesetzgebung) 

Diese Vorschrift regelt die Einhebung von Gebühren für gewisse Tätigkeiten der 

Vollzugsbehörden. Es gilt dabei der Grundsatz, dass die Tätigkeit der Vollzugsor-

gane gebührenfrei ist. Dennoch soll für die Aufwände der Vollzugsorgane dann 

eine Gebühr eingehoben werden, wenn die Befunde der Kontrollen zu beanstan-

den sind oder wenn beispielsweise aufgrund eines Antrages eines Landwirts oder 

Winzers besondere Dienstleistungen oder Kontrollen durch die Vollzugsorgane 

geleistet werden. Entsprechend dem Äquivalenzprinzip berechnet sich die Höhe 

der einzuhebenden Gebühr nach dem effektiven Aufwand. Ebenso wird klarge-

stellt, dass die effektiv entstandenen Kosten verrechnet werden, wenn Probenun-

tersuchungen im Rahmen der Kontrollen notwendig sind. 

Art. 95, Übertretungen (Art. 173 ch-LwG) 

Diese Vorschrift regelt, welche Gesetzesverletzungen mit Busse bis zu 100'000 

Franken verfolgt werden. 

Art. 96, Verantwortlichkeit (Art. 22 DZG) 

Artikel 96 bestimmt die Verantwortlichkeit im Falle von Widerhandlung von ju-

ristischen Personen und Firmen. 

Art. 97 bis 107, Übergangsbestimmungen (keine gesetzliche Vorlage) 

In den Bestimmungen von Artikel 97 bis 106 wird das intertemporale Recht gere-

gelt. Diese Vielzahl von Übergangsbestimmungen ist erforderlich, weil in Artikel 

106 sämtliche landwirtschaftliche Erlasse aufgehoben werden, diese aber noch 

Auswirkungen auf dieses Gesetz haben. 
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6. VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT / RECHTLICHES

 

Nach Artikel 20 der Landesverfassung fördert und unterstützt der Staat die Land- 

und Alpwirtschaft zur Hebung der Erwerbsfähigkeit und zur Pflege seiner wirt-

schaftlichen Interessen. Das Landwirtschaftsgesetz bildet die künftige Grundlage 

für die in der Verfassung vorgesehene Unterstützung der Land- und Alpwirt-

schaft.  

Das Landwirtschaftsgesetz wird dazu beitragen, in allen landwirtschaftlich rele-

vanten Bereichen einheitliche Grundsätze zur Anwendung zu bringen. Das Land-

wirtschaftsgesetz ist dabei allerdings kein Universalgesetz und deckt deshalb auch 

nicht alle landwirtschaftlich relevanten Themen ab. Es deckt beispielsweise nicht 

die Bekämpfung von Tierseuchen ab. Dieser Bereich bleibt weiterhin im jetzigen 

Gesetz über die Bekämpfung von Tierseuchen geregelt (LGBl. 1966 Nr. 27). 

Obwohl das Landwirtschaftsgesetz – wie bereits oben ausgeführt – kein Univer-

salgesetz ist, wird ihm dennoch ein übergreifender Ansatz zugrunde gelegt. Auf 

Basis des Landwirtschaftsgesetzes können die einzelnen Gebiete, wie beispiels-

weise die Milchwirtschaft gemäss Art. 17, sodann in Ausführungs- und Vollzugs-

verordnungen geregelt werden. Dies ermöglicht eine im Vergleich zu heute we-

sentlich grössere Flexibilität, die im Bereich der Landwirtschaft zwingend erfor-

derlich ist. Aufgrund der sich ständig ändernden Rahmenbedingungen ist es uner-

lässlich, dass schnell auf diese reagiert werden kann. Es besteht deshalb sowohl 

von Seiten des Rechtsanwenders (Behörde) als auch des Rechtsunterworfenen 

(Landwirt) ein Interesse an einer möglichst einheitlichen, flexiblen und insbeson-

dere zukunftsgerichteten Regelung, welche durch das Landwirtschaftsgesetz ge-

währleistet wird. 

Im Landwirtschaftsgesetz finden sich die allgemeinen Grundsätze. Die Details 

hingegen werden in Verordnungen geregelt. Eine solche Legeferierungspraxis 
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steht im Einklang mit dem in Liechtenstein geltenden Legalitätsprinzip gemäss 

Art. 92 Abs. 2 LV. Nachdem in Liechtenstein ursprünglich nur Durchführungs-

verordnungen und keine rechtsergänzenden Verordnungen (Delegationsnormen) 

zulässig waren, hat sich dies in den letzten Jahren geändert. Nach der Rechtspre-

chung des Staatsgerichtshofes ist es zulässig, rechtsergänzende Verordnungen zu 

erlassen (vgl. Frick Kuno, Die Gewährleistung der Handels- und Gewerbefreiheit 

nach Art. 36 der Verfassung des Fürstentums Liechtenstein, Seite 243; Praxis des 

Staatsgerichtshofes, LES 1981, 56 [57 Erwägung 2], „Gurten“-Urteil 1977/10; 

StGH 1991/7, S. 7 f [unveröffentlicht]). Gemäss der Rechtsprechung des Staatsge-

richtshofes lässt sich das Mass der Bestimmtheit einer Delegationsnorm nicht ge-

nerell festlegen, sondern hängt von der Wichtigkeit und der Natur der zu regeln-

den Materie ab. Zwingend erforderlich ist jedoch, dass die elementaren Grundsät-

ze im Gesetz im formellen Sinn geregelt werden. 

Grundlegende, wichtige, primäre und nicht unumstrittene Bestimmungen müssen 

somit im Gesetz im formellen Sinn enthalten sein (StGH 1998/37, veröffentlicht 

in LES 2001, S. 69). Zur Beurteilung der Wichtigkeit eines Rechtssatzes hat der 

Staatsgerichtshof in Anlehnung an die schweizerische Rechtsprechung und Lehre 

die folgenden Kriterien herangezogen: Die Zahl der geregelten Verhaltensalterna-

tiven, die Grösse des Adressatenkreises, die Betroffenheit von Grundrechtspositi-

onen, die Bedeutung für die Ausgestaltung des politischen Systems, die finanziel-

len Auswirkungen, die Akzeptanz des geltenden Rechts als Massstab und die Ge-

währ für die Richtigkeit der Regelung (vgl. StGH 1998/37 sowie hierzu auch 

Schurti Andreas, Das Verordnungsrecht der Regierung: Finanzbeschlüsse, in: Bat-

liner Gerard [Herausgeber], die Liechtensteinische Verfassung 1921, LBS 21, 

Vaduz 1994, S. 255 f). Für den Staatsgerichtshof ist die Konkretisierung des Ge-

setzes durch den Erlass von Ausführungsbestimmungen dann richtig, wenn die 

Unbestimmtheit oder Offenheit einer Regelung dazu dienen soll, die Anpassung 

an veränderte Verhältnisse zu erleichtern, wenn sie also Flexibilität bezweckt (vgl. 

StGH 1991/7, S. 7 [unveröffentlicht], und auch Schurti Andreas, Das Verord-

nungsrecht der Regierung: Finanzbeschlüsse, S. 255). Eine offene, flexiblere Re-
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gelung auf Gesetzesstufe ist insbesondere in Materien komplexer und/oder techni-

scher Verhältnisse erlaubt, soweit es sich nicht um grundlegende Bestimmungen 

handelt (vgl. StGH 1999/11, veröffentlicht in LES 2002, S. 196). 

Genau diesen Grundsätzen des Staatsgerichtshofes wird mit der gegenständlichen 

Vorlage Rechnung getragen. Die bisherige Praxis in der Landwirtschaftsgesetzge-

bung, nach welcher auch Bestimmungen von untergeordneter Bedeutung auf Stufe 

des formellen Gesetzes geregelt werden, wird nunmehr aufgegeben. Aus diesem 

Grunde werden nur die wesentlichen Grundsätze in die gegenständliche Vorlage 

übernommen. Die Regierung wird damit in die Pflicht genommen, auf dem Ver-

ordnungsweg die Einzelheiten zu konkretisieren. Eine solche Regelung hat den 

Vorteil, dass schneller auf die sich im Landwirtschaftsbereich ständig ändernden 

Verhältnisse, sei dies in der Produktion oder beispielsweise auch im Welthandel, 

reagiert werden kann. 
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II. REGIERUNGSVORLAGE

 

1. LANDWIRTSCHAFTSGESETZ

  

Landwirtschaftsgesetz (LWG) 

vom … 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. Grundsätze und allgemeine Bestimmungen 

A. Grundsätze 

Art. 1 

Zweck 

Ziel der Agrarpolitik und dieses Gesetzes ist es, unter Bedachtnahme auf ei-

ne gute landwirtschaftliche Praxis: 

a) eine wirtschaftlich gesunde, leistungsfähige, bäuerliche Landwirtschaft in 

einem funktionsfähigen ländlichen Raum zu schaffen, wobei die Landwirt-

schaft für eine nachhaltige Nahrungsmittelproduktion verantwortlich ist und 

zur Krisenvorsorge beiträgt; 
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b) die Landwirtschaft unter Berücksichtigung auf die Gesamtwirtschaft und die 

Interessen der Verbraucher zu fördern, damit sie imstande ist: 

1. der Bevölkerung die bestmögliche Versorgung mit qualitativ hoch-

wertigen Lebensmitteln und Rohstoffen zu sichern; 

2. sich den Änderungen der volkswirtschaftlichen Verhältnisse anzupas-

sen; und 

3. die natürlichen Lebensgrundlagen, Boden, Wasser und Luft nachhaltig 

zu sichern, die Artenvielfalt zu bewahren, die Kultur- und Erholungs-

landschaften zu erhalten und zu gestalten sowie den Schutz vor Natur-

gefahren zu unterstützen; 

c) die nachhaltige agrarische Produktion, Verarbeitung und Vermarktung 

marktorientiert auszurichten, wobei die Landwirtschaftsbetriebe unterneh-

merisch, professionell, existenz- und zukunftsfähig geführt werden sollen; 

d) auf internationale Veränderungen und Entwicklungen zeitnah und angemes-

sen reagieren zu können; 

e) den in der Landwirtschaft tätigen Personen die Teilnahme am sozialen und 

wirtschaftlichen Wohlstand zu ermöglichen. 

Art. 2 

Arten der Förderung und Massnahmen 

1) Als Arten der Förderung im Rahmen dieses Gesetzes kommen folgende 

staatliche Zahlungen in Betracht: 

a) einkommensverbessernde, bewirtschaftungs- und leistungsgebundene Di-

rektzahlungen; 

b) Beiträge für Sturkurverbesserungen; 

c) übrige Beiträge. 
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2) Als Förderungsmassnahmen des Staates kommen unter Bedachtnahme 

auf den Zweck gemäss Art. 1 in Betracht: 

a) Schutz der für die landwirtschaftliche Erzeugung notwendigen Produktions-

grundlagen und der ländlichen Struktur des Landes durch entsprechende 

Massnahmen; 

b) Schaffung der Voraussetzungen für eine professionelle, existenz-, leistungs- 

und zukunftsfähige Landwirtschaft; 

c) Schaffung von Massnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit im 

Bereich der agrarischen Produktion, Verarbeitung und Vermarktung; 

d) Schaffung qualitätsverbessernder, umweltschonender und produktionslen-

kender Massnahmen im pflanzlichen und tierischen Bereich; 

e) Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für Produktion und Absatz land-

wirtschaftlicher Erzeugnisse sowie zur Sicherstellung der Nahrungsmittel-

produktion und zur Krisenvorsorge; 

f) Förderung der landwirtschaftlichen Forschung und Berufsbildung sowie der 

Pflanzen- und Tierzucht. 

B. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 3 

Begriffe 

1) Im Sinne dieses Gesetzes gelten als: 

a) „Landwirtschaft“: die Produktion verwertbarer Erzeugnisse aus Pflanzenbau 

und Nutztierhaltung (Urproduktion), die Aufbereitung, Verarbeitung, Lage-

rung und der Verkauf der Erzeugnisse, die Erbringung von speziellen 

Dienstleistungen auf einem Landwirtschaftsbetrieb (Paralandwirtschaft), die 

im Zusammenhang mit der Produktion stehen, sowie die Erhaltung der Kul-
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turlandschaft, die Landschaftspflege, die Bewirtschaftung der Alp- und 

Berggebiete sowie der Hanglagen und von Grenzstandorten; 

b) „Landwirtschaftsbetrieb“: ein landwirtschaftliches Unternehmen unter der 

Leitung eines Bewirtschafters, das Pflanzenbau oder Nutztierhaltung oder 

beide Betriebszweige betreibt, rechtlich, wirtschaftlich, organisatorisch und 

finanziell selbständig sowie unabhängig von anderen Betrieben ist, ein eige-

nes Betriebsergebnis ausweist, und während des ganzen Jahres bewirtschaf-

tet wird. Nicht zu den Landwirtschaftsbetrieben zählen reine Gartenbau- 

und Waldwirtschaftsbetriebe sowie die nicht ganzjährig wirtschaftenden 

Sömmerungsbetriebe; 

c) „Bewirtschafter“: die natürliche oder juristische Person oder die Personen-

gesellschaft, die höchstens zwei Landwirtschaftsbetriebe auf eigene Rech-

nung und Gefahr führen und über die notwendigen beruflichen Kenntnisse 

verfügt. Ein Bewirtschafter kann zwei Landwirtschaftsbetriebe führen, wenn 

es sich um je eigenständige Betriebe handelt, die je über ein eigenes Be-

triebszentrum verfügen, und deren getrennte Führung geschichtlich, geogra-

fisch oder produktionstechnisch begründet ist. Ehe- und Konkubinatspartner 

können zusammen maximal zwei Betriebe führen. Eine Aufteilung beste-

hender Landwirtschaftsbetriebe ist grundsätzlich nicht zulässig; 

d) „Betriebszentrum“: der Ort, an dem sich das Hauptgebäude oder der über-

wiegende Teil der Betriebstätigkeit befinden; 

e) „Standardarbeitskraft (SAK)“: ist eine Einheit für die Erfassung des ge-

samtbetrieblichen Arbeitszeitbedarfs mit Hilfe standardisierter Faktoren; 

f) „Strukturverbesserungen“: Die Gesamtheit von Massnahmen, welche zur 

Vereinfachung der Bewirtschaftung, zur Senkung des Arbeitsaufwandes und 

der Produktionskosten, zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit, zur 

Anwendung fortschrittlicher Produktionsmethoden und zur Schaffung eines 

Zugangs zu neuen Technologien beitragen; 
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g) „Staatliche Zahlungen“: die Gesamtheit von Zahlungen der öffentlichen 

Hand an Landwirtschaftsbetriebe zur Ausgleichung der Einkommensunter-

schiede zwischen den Wirtschaftssektoren, zur Abgeltung allgemeiner so-

wie gemeinwirtschaftlicher Leistungen, spezieller Leistungen im öffentli-

chen Interesse, zur Intensivierung der Vorwärtsintegration sowie zur Inves-

titionshilfe. Zahlungen der Gemeinden sind von diesem Begriff ausge-

schlossen. 

2) Die Regierung kann durch Verordnung weitere landwirtschaftliche Beg-

riffe definieren und Kriterien zur Abgrenzung der Landwirtschaft von sonstigen 

Tätigkeiten erlassen. 

3) Die in diesem Gesetz verwendeten Personen- und Berufsbezeichnungen 

gelten für Personen männlichen und weiblichen Geschlechts. 

Art. 4 

Selbsthilfe 

Die Förderung der Qualität und des Absatzes sowie die Anpassung der Pro-

duktion und des Angebotes an die Erfordernisse des Marktes sind Sache der Or-

ganisationen der Produzenten oder der entsprechenden Branchen. 

Art. 5 

Einkommen 

Mit den Massnahmen dieses Gesetzes wird angestrebt, dass nachhaltig wirt-

schaftende und ökonomisch leistungsfähige Betriebe im Durchschnitt mehrerer 

Jahre Einkommen erzielen können, die mit den Einkommen der übrigen erwerbs-

tätigen Bevölkerung vergleichbar sind. 
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Art. 6 

Zahlungsrahmen 

Die finanziellen Mittel für die einzelnen Aufgabenbereiche werden gestützt 

auf einen vom Landtag gefassten Finanzbeschluss für höchstens vier Jahre bewil-

ligt. 

Art. 7 

Anerkennung als Landwirtschaftsbetrieb 

1) Anerkannt werden Landwirtschaftsbetriebe, die kumulativ die nachfol-

genden Bedingungen erfüllen: 

a) bodenbewirtschaftende Landwirtschaftsbetriebe mit Standort in Liechten-

stein; 

b) von privater Hand geführte Landwirtschaftsbetriebe, die unter der Leitung 

eines Bewirtschafters landwirtschaftliche Güter auf eigene Rechnung und 

Gefahr produzieren; 

c) die agrarische Produktion, Verarbeitung und Vermarktung erfolgt unter 

Einhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis und des ökologischen 

Leistungsnachweises; 

d) Landwirtschaftsbetriebe, die eine Betriebsbuchhaltung führen und nach be-

triebswirtschaftlichen Grundsätzen geleitet werden; 

e) Landwirtschaftsbetriebe, die ein minimales Arbeitsaufkommen in Standard-

arbeitskräften pro Jahr in der Landwirtschaft aufwenden; 

f) der Bewirtschafter hat nicht das ordentliche AHV-Rentenalter erreicht; 

g) der Bewirtschafter verfügt über eine Ausbildung als Landwirt mit Fähig-

keitszeugnis oder eine gleichwertige Berufsbildung und bildet sich regel-

mässig weiter; 
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h) der Bewirtschafter ist liechtensteinischer Landesbürger, Staatsangehöriger 

eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum oder eines Landes, in dem ein Gegenrecht besteht. 

2) Juristische Personen mit Sitz im Inland werden als Landwirtschaftsbe-

trieb anerkannt, wenn: 

a) Sie einen Geschäftsführer nachweisen, welcher liechtensteinischer Landes-

bürger, Staatsangehöriger eines anderen Vertragsstaates des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum oder eines Landes, in dem ein Ge-

genrecht besteht, ist, ein im Öffentlichkeitsregister eingetragenes Zeich-

nungsrecht hat und entsprechend als Bewirtschafter im Unternehmen tätig 

ist; 

b) der Geschäftsführer über eine Beteiligung von mindestens 50 % verfügt; 

c) sie primär landwirtschaftlichen Zwecken dienen und deren Aktiven zu mehr 

als 50 % aus dem landwirtschaftlichen Betrieb bestehen. 

3) Öffentlich-rechtliche Körperschaften und juristische Personen, an denen 

öffentlich-rechtliche Körperschaften zu 50 oder mehr Prozent beteiligt sind, sind 

nicht förderungsberechtigt. 

4) Der Bewirtschafter ist verpflichtet, der Vollzugsbehörde oder einer damit 

beauftragten Organisation oder Person die für die Überprüfung der Anerken-

nungsvoraussetzungen notwendigen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen 

Kontrollen zuzulassen. 

5) Die Regierung legt durch Verordnung detaillierte Anerkennungsbedin-

gungen (Anerkennungsverordnung), den einzuhaltenden ökologischen Leistungs-

nachweis sowie die Anforderungen an die Betriebsbuchhaltung fest. 



138 

Art. 8 

Gute landwirtschaftliche Praxis 

1) Zur Sicherstellung eines schonenden Umgangs mit den natürlichen Res-

sourcen Luft, Boden und Wasser, zur Gewährleistung eines korrekten Umgangs 

mit Produktionsmitteln und Erzeugnissen sowie zur Förderung der Produktion 

von qualitativ hochwertigen und sicheren Nahrungsmitteln gibt der Staat Mindest-

standards für die Herstellung, Aufbereitung, Lagerung und Beförderung von 

landwirtschaftlichen Produkten und die Bewirtschaftung sowie den Umgang mit 

den natürlichen Ressourcen vor. Zu den Mindeststandards gehören unter anderem 

die Einhaltung der Bestimmungen des Tier-, Umwelt-, Pflanzen-, Natur-, Gewäs-

ser -und Landschaftsschutzes. 

2) Die Regierung legt durch Verordnung detaillierte Bedingungen für die 

einzuhaltende gute landwirtschaftliche Praxis fest.  

II. RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE PRODUKTION 

A. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 9 

Grundsatz 

1) Der Staat setzt die Rahmenbedingungen für die Produktion landwirt-

schaftlicher Erzeugnisse so fest, dass die Landwirtschaft nachhaltige, wettbe-

werbsfähige, ökologisch verträgliche und qualitätsorientierte Nahrungsmittel und 

Rohstoffprodukte herstellen kann. 
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2) Der Staat berücksichtigt dabei die Erfordernisse der Produktsicherheit, 

des Konsumentenschutzes und der Landesversorgung. 

Art. 10 

Produktionsstandards und Mengenregelung 

1) Der Staat schafft günstige Rahmenbedingungen für die ökologisch orien-

tierte und tiergerechte Produktion. 

2) Im Interesse der Integration der liechtensteinischen Landwirtschaft in den 

gemeinsamen Markt mit der Schweiz und dem EWR erlässt die Regierung 

gleichwertige Produktions- und Qualitätsstandards mit dem Ziel der gegenseitigen 

Anerkennung dieser Standards. Sie kann überdies im Interesse des gemeinsamen 

Marktes Marktregulierungen ergreifen, Mengenregelungen erlassen und sich an 

gemeinsamen Marktmassnahmen beteiligen. 

3) Die Regierung definiert mit Verordnung die Produktionsstandards für die 

gute landwirtschaftliche Praxis. 

Art. 11 

Qualitätsanforderungen 

1) Die Förderung der Qualität sowie die Anpassung der Produktion und des 

Angebotes an die Erfordernisse des Marktes sind grundsätzlich Sache der Markt-

teilnehmer.  

2) Die Regierung kann Qualitätsvorschriften mit Verordnung erlassen. Zur 

Qualitätssicherung und zur Einhaltung der Qualitätsvorschriften kann die Regie-

rung einen Qualitätssicherungsdienst einführen. Der Staat kann sich an der Finan-

zierung der Qualitätssicherungsmassnahmen beteiligen. 
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B. Kennzeichnung 

Art. 12 

Grundsatz 

1) Im Interesse der Glaubwürdigkeit und zur Förderung der Qualität kann 

die Regierung mit Verordnung Vorschriften über die Kennzeichnung von land-

wirtschaftlichen Erzeugnissen und deren Verarbeitungsprodukten erlassen, die: 

a) nach bestimmten Verfahren hergestellt werden; 

b) andere spezifische Eigenschaften aufweisen; 

c) sich aufgrund ihrer Herkunft auszeichnen; 

d) unter Verzicht auf bestimmte Verfahren hergestellt werden oder spezifische 

Eigenschaften nicht aufweisen. 

2) Die Kennzeichnung dieser Produkte nach diesen Vorschriften ist freiwil-

lig. 

3) Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der Gentechnik- und der Le-

bensmittelgesetzgebung. 

Art. 13 

Herstellungsverfahren, spezifische Produkteigenschaften 

1) Die Regierung regelt mit Verordnung: 

a) die Anforderungen, denen die Produkte sowie die Herstellungsverfahren, 

insbesondere solche mit ökologischer Ausrichtung, genügen müssen; 

b) die Kontrolle. 
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2) Landwirtschaftliche Erzeugnisse und deren Verarbeitungsprodukte dür-

fen mit Hinweisen auf Eigenschaften oder Produktionsmethoden, welche sich aus 

Vorschriften (umweltgerechte Produktion, ökologischer Leistungsnachweis oder 

artgerechte Tierhaltung) ergeben, oder mit Hinweisen auf diese Vorschriften ver-

sehen werden. Die Hinweise müssen insbesondere den Vorschriften über den 

Täuschungsschutz im Bereich des Lebensmittelrechts entsprechen. 

3) Erzeugnisse dürfen nur dann als aus biologischem Landbau stammend 

gekennzeichnet werden, wenn der gesamte Betrieb biologisch bewirtschaftet wird. 

Die Regierung kann namentlich für Betriebe mit Dauerkulturen Ausnahmen ge-

währen, soweit die Integrität der biologischen Wirtschaftsweise und deren Kon-

trollierbarkeit dadurch nicht beeinträchtigt werden. 

4) Die Regierung kann Richtlinien privater Organisationen anerkennen, 

wenn sie die Anforderungen nach Absatz 1 Bst. a enthalten. 

5) Die Regierung kann Kennzeichnungen für ausländische Produkte aner-

kennen, wenn sie auf gleichwertigen Anforderungen beruhen. 

C. Bewirtschaftungsgrundsätze 

Art. 14 

Pflanzen- und Weinbau 

1) Der Pflanzenbau umfasst die Produktion von Nahrungsmitteln, Futtermit-

teln, landwirtschaftlichen Produktionsmitteln, Zierpflanzen und von Rohstoffen 

auf pflanzlicher Basis. Der Staat schafft die Rahmenbedingungen zur Aufrechter-

haltung eines vielfältigen Pflanzenbaus zur Selbstversorgung.  
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2) Der Weinbau umfasst die Produktion von Wein und die Weinbereitung. 

Der Staat fördert die Erhaltung und Entwicklung des Weinbaues und der Weinbe-

reitung durch geeignete Massnahmen, insbesondere durch Massnahmen zur Qua-

litätssteigerung. Er regelt insbesondere die Anforderungen an den Weinbau, die 

Weinbereitung und die Kennzeichnung von Wein. 

3) Die Regierung kann Massnahmen zur Unterstützung der Produktion er-

greifen und staatliche Zahlungen gewähren. 

4) Die Regierung kann mit Verordnung Produktionsvorschriften im Futter-, 

Acker-, Gemüse-, Beeren- und Zierpflanzen und Obstbau sowie in der Weinpro-

duktion erlassen. Sie kann eine Bewilligungspflicht für die Neuanpflanzung von 

Reben vorschreiben und Ausnahmen von der Bewilligungspflicht vorsehen. 

Art. 15 

Tierhaltung 

1) Die Tierhaltung dient der Produktion von Nahrungsmitteln und Rohstof-

fen auf tierischer Basis sowie der Zucht von landwirtschaftlichen Nutztieren. Der 

Staat schafft die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung der Tierhaltung zur 

Selbstversorgung. 

2) Die Regierung kann Massnahmen zur Erreichung dieses Zieles, insbe-

sondere zur Unterstützung der Produktion und zur Marktregulierung (beispiels-

weise Tierhaltungsbeiträge, Kontingente) ergreifen. 

3) Der Staat fördert und unterstützt die Zucht ausgewählter Gross- und 

Kleintierrassen. 

4) Die Regierung kann mit Verordnung die Bedingungen zur Zucht, Hal-

tung, Transport, Handel und Fütterung von landwirtschaftlichen Nutztieren sowie 
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deren Höchstbestände festlegen und Anordnungen treffen und Kriterien erlassen 

für die Einstufung der Qualität von geschlachteten Tieren. 

Art. 16 

Milchwirtschaft 

1) Im Interesse einer nachhaltigen Stärkung der Milchwirtschaft, zur Schaf-

fung wettbewerbsfähiger Milchverarbeitungsstrukturen, zur Erhöhung der Wert-

schöpfung und zur Sicherung einer grösstmöglichen Selbstversorgung der Bevöl-

kerung mit Milchprodukten kann die Regierung Massnahmen zur Erreichung die-

ser Ziele ergreifen. 

2) Sie kann zur bestmöglichen Angleichung der Verkehrsmilchproduktion 

an den Inlandsverbrauch mit Verordnung Bestimmungen zur Mengenregulierung 

festlegen. Zur Umsetzung der getroffenen Massnahmen kann sie qualifizierte Or-

ganisationen beauftragen. 

Art. 17 

Alpwirtschaft 

1) Der Staat fördert und unterstützt die Alpwirtschaft als wichtigen Zweig 

der Landwirtschaft unter Berücksichtigung der Interessen des Natur- und Land-

schaftsschutzes. Er sorgt insbesondere für eine standortgerechte Bestossung der 

Alpen, die Gewährleistung des Unterhaltes und der Pflege der Alpweiden und für 

einen nachhaltigen Schutz vor Naturgefahren. Um die Alpwirtschaft zu fördern, 

richtet das Land staatliche Zahlungen aus. 

2) Zur Erreichung dieser Ziele legt die Regierung mit Verordnung die Be-

dingungen für die Bewirtschaftung, die Bestossung, die Pflege, den Schutz und 
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die Erhaltung der Alpen sowie die Höhe der auszurichtenden staatlichen Zahlun-

gen fest. 

D. Phytosanitäre Massnahmen 

Art. 18 

Grundlage 

Die Regierung erlässt mit Verordnung Vorschriften zur Verhinderung von 

Pflanzenkrankheiten bzw. -seuchen und zum Schutz von Kulturen und Pflanzen-

material vor besonders gefährlichen Schadorganismen. Sie kann Entsorgungs-

massnahmen, Desinfektionen, Quarantänemassnahmen, Aufzeichnungs- und Mel-

depflichten usw. anordnen. 

Art. 19 

Einfuhr, Ausfuhr, Produktion und Inverkehrbringen 

1) Die Regierung erlässt Vorschriften über die Einfuhr, das Inverkehrbrin-

gen und die Ausfuhr von Pflanzenmaterial. Sie kann insbesondere: 

a) festlegen, dass bestimmtes Pflanzenmaterial nur mit einer Bewilligung in 

Verkehr gebracht werden darf; 

b) Vorschriften erlassen über die Registrierung und die Kontrolle von Betrie-

ben, die solches Pflanzenmaterial produzieren oder in Verkehr bringen; 

c) diese Betriebe verpflichten, über solches Pflanzenmaterial Buch zu führen; 

d) die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Pflanzenmaterial, das von beson-

ders gefährlichen Schadorganismen befallen ist oder befallen sein könnte, 

untersagen; 

e) eine Meldepflicht für besonders gefährliche Schadorganismen einführen; 
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f) die Voraussetzungen zur Übernahme der Kosten festlegen, wenn gegen die 

Grundsätze des Pflanzenschutzes verstossen wird; 

g) den Anbau stark anfälliger Wirtspflanzen untersagen. 

2) Die Regierung sorgt dafür, dass das zur Ausfuhr bestimmte Pflanzenma-

terial die internationalen Anforderungen erfüllt. 

Art. 20 

Bekämpfungsmassnahmen 

Um die Einschleppung und Ausbreitung von besonders gefährlichen Schad-

organismen zu verhindern, kann die Regierung insbesondere: 

a) die Überwachung der phytosanitären Lage anordnen; 

b) festlegen, dass befallsverdächtiges Pflanzenmaterial und befallsverdächtige 

Gegenstände und Parzellen so lange isoliert werden, als der Befall nicht 

ausgeschlossen werden kann; 

c) die Behandlung, Desinfizierung oder Vernichtung von Kulturen, Pflanzen-

material, Produktionsmitteln und Gegenständen anordnen, die von beson-

ders gefährlichen Schadorganismen befallen sind oder befallen sein könn-

ten. 

Art. 21 

Abfindung für Schäden 

1) Der Staat kann zur Bekämpfung der Pflanzenseuchen bzw. Krankheiten 

und zur Linderung der aus solchen Seuchen und Krankheiten entstehenden Schä-

den eine Spezialfinanzierung im Sinne des Finanzhaushaltsgesetzes errichten. Aus 

der Spezialfinanzierung sind die Ertragsausfälle durch ausserordentlich starkes 

Auftreten von Schadorganismen und die für die zur Bekämpfung durchgeführten 
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Abwehrmassnahmen und Leistungen zu bezahlen. Wenn Kulturen, Pflanzenmate-

rial, Produktionsmittel und Gegenstände infolge behördlich angeordneter Ab-

wehrmassnahmen oder durch Desinfektion oder ähnliche Vorkehrungen in ihrem 

Wert verringert werden, kann der Staat Entschädigungen ausrichten. 

2) Die Regierung kann mit Verordnung die Höhe und die Abstufungen der 

auszurichtenden Entschädigungen sowie das Verfahren regeln.  

E. Produktionsmittel 

Art. 22 

Begriff und Geltungsbereich 

1) Als Produktionsmittel gelten Stoffe und Organismen, die der landwirt-

schaftlichen Produktion dienen. Darunter fallen insbesondere Dünger, Pflanzen-

schutzmittel, Futtermittel und pflanzliches Vermehrungsmaterial. 

2) Die Regierung kann Produktionsmittel mit vergleichbarem nicht land-

wirtschaftlichem Einsatzbereich den Vorschriften dieses Kapitels unterstellen. 

Art. 23 

Grundsätze 

1) Es dürfen nur Produktionsmittel eingeführt oder in Verkehr gebracht wer-

den, die: 

a) sich zur vorgesehenen Verwendung eignen; 

b) bei vorschriftsgemässer Verwendung keine unannehmbaren Nebenwirkun-

gen haben; 
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c) Gewähr dafür bieten, dass damit behandelte Ausgangsprodukte Lebensmit-

tel und Gebrauchsgegenstände ergeben, welche die Anforderungen der Le-

bensmittelgesetzgebung erfüllen. 

2) Die Regierung kann vorschreiben, dass von einzelnen Pflanzenarten nur 

Sorten in Liechtenstein eingeführt, in Verkehr gebracht, anerkannt oder verwendet 

werden dürfen, die in einem Sortenkatalog aufgenommen worden sind. Sie regelt 

die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Sortenkataloge. Sie kann die Auf-

nahme in einen Sortenkatalog eines anderen Staates der Aufnahme in den Liech-

tensteiner Sortenkatalog gleichstellen. 

Art. 24 

Vorschriften über die Verwendung, Zulassungspflicht 

1) Die Regierung kann Vorschriften über die Verwendung, die Kennzeich-

nung und Verpackung von Produktionsmitteln erlassen. Sie kann insbesondere die 

Verwendung von Produktionsmitteln beschränken oder verbieten. 

2) Die Regierung kann Vorschriften über die Einfuhr und das Inver-

kehrbringen von Produktionsmitteln erlassen. Sie kann einer Zulassungspflicht 

unterstellen: 

a) die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Produktionsmitteln sowie deren 

Importeure und Inverkehrbringer; 

b) Produzenten von Futtermitteln und pflanzlichem Vermehrungsmaterial; 

c) Produzenten anderer Produktionsmittel, sofern die Kontrolle ihrer Herstel-

lungsverfahren wesentlich dazu beiträgt, dass diese Produktionsmittel die 

Anforderungen an das Inverkehrbringen erfüllen. 

3) Die Regierung bestimmt, welche Ämter in das Zulassungsverfahren mi-

teinzubeziehen sind. Unterliegen Produktionsmittel auch aufgrund anderer Erlasse 
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einer Zulassungspflicht, bestimmt die Regierung eine gemeinsame Zulassungs-

stelle. Die Regierung regelt die Zusammenarbeit unter den beteiligten Ämtern. 

4) Ausländische Zulassungen oder deren Widerruf sowie ausländische Prüf-

berichte und Konformitätsbescheinigungen, die auf gleichwertigen Anforderun-

gen beruhen, werden anerkannt, soweit die agronomischen und umweltrelevanten 

Bedingungen für den Einsatz der Produktionsmittel vergleichbar sind. Die Regie-

rung kann Ausnahmen vorsehen. 

5) Die Einfuhr und das Inverkehrbringen von in Liechtenstein, der Schweiz 

und im Ausland zugelassenen Produktionsmitteln ist frei. Diese werden vom zu-

ständigen Amt bezeichnet. 

6) Die Verwendung von Antibiotika und ähnlichen Stoffen als Leistungs-

förderer für Tiere ist verboten. Der Einsatz zu therapeutischen Zwecken ist mel-

depflichtig und mit einem Behandlungsjournal zu belegen. 

Art. 25 

Isolierungsvorschriften 

1) Die Regierung kann Bewirtschafter von Parzellen, die nicht für die Pro-

duktion von pflanzlichem Vermehrungsmaterial vorgesehen sind, verpflichten, 

Sicherheitsabstände zu benachbarten, gleichartigen Kulturen einzuhalten, wenn 

dies aus Gründen der Züchtung, der Vermehrung oder des Pflanzenschutzes not-

wendig ist. 

2) Die Begünstigten müssen Bewirtschafter, die in ihrer Anbautätigkeit ein-

geschränkt werden, angemessen entschädigen. Die Regierung regelt mit Verord-

nung die Voraussetzungen und die Höhe der Entschädigungen. 
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F. Gentechnik 

Art. 26 

Grundsatz 

Gentechnisch veränderte landwirtschaftliche Erzeugnisse oder Hilfsstoffe 

dürfen nur erzeugt, gezüchtet, eingeführt, freigesetzt oder in Verkehr gebracht 

werden, wenn die Anforderungen dieses Gesetzes sowie namentlich der Gentech-

nik-, der Umweltschutz-, der Tierschutz- und der Lebensmittelgesetzgebung er-

füllt sind. 

Art. 27 

Bewilligungspflicht 

Unabhängig von allfälligen weiteren Bestimmungen, namentlich der Gen-

technik-, der Umweltschutz- und der Tierschutzgesetzgebung kann die Regierung 

für die Produktion und den Absatz dieser Erzeugnisse oder Hilfsstoffe eine Bewil-

ligungspflicht oder andere Massnahmen vorsehen. 

III. BODEN UND STRUKTURVERBESSERUNG 

A. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 28 

Zweck 

1) Im Interesse einer nachhaltigen Wirtschaftsweise der Landwirtschaftsbe-

triebe, zur Sicherung einer grösstmöglichen Selbstversorgung der Bevölkerung, 

zur langfristigen Vereinfachung der landwirtschaftlichen Produktion und zur Sen-
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kung der Produktionskosten durch Verbesserung der Betriebsstrukturen sowie zur 

Vergrösserung des unternehmerischen Handlungsspielraums fördert der Staat In-

vestitionen in der Land- und Alpwirtschaft. 

2) Der Boden als natürliche Lebensgrundlage stellt für eine bodenbewirt-

schaftende Landwirtschaft die wichtigste Produktionsgrundlage dar. Um den Bo-

den vor schädlichen Einflüssen zu schützen, um die natürliche Beschaffenheit und 

Fruchtbarkeit zu erhalten und zur Sicherung der landwirtschaftlichen Flächen, 

erlässt der Staat Schutzvorschriften zur Erhaltung des landwirtschaftlich nutzba-

ren Bodens. 

3) Der Staat fördert bodenbewirtschaftende Betriebe mit längerfristig gesi-

cherter Existenzgrundlage sowie überbetriebliche und öffentliche Initiativen zur 

Verbesserung der Bewirtschaftungsstrukturen. 

Art. 29 

Förderungsbereiche 

Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit nimmt der Staat Förderungen 

in folgenden Bereichen vor: 

a) Investitionen in Gebäude, Einrichtungen und Anlagen (Investitionshilfen); 

b) Alpwirtschaft; 

c) Arrondierung und Pacht; 

d) Bodenverbesserungen. 



151 

Art. 30 

Verbot der Zweckentfremdung und der Zerstückelung 

1) Grundstücke, Werke und Anlagen sowie landwirtschaftliche Gebäude, 

die mit staatlichen Zahlungen verbessert worden sind, dürfen während 20 Jahren 

nach der Schlusszahlung der staatlichen Zahlung ihrem landwirtschaftlichen 

Zweck nicht entfremdet werden. Zudem darf Boden, welcher Gegenstand einer 

vom Staat geförderten Arrondierung war, nicht zerstückelt werden. 

2) Wer das Verbot der Zweckentfremdung oder der Zerstückelung verletzt, 

hat die vom Staat geleisteten Beiträge samt Zins zurück zu erstatten und allen ver-

ursachten Schaden zu ersetzen. 

3) Die Rückerstattung verjährt fünf Jahre nach der Zweckentfremdung, spä-

testens ein Jahr nach Ablauf der zwanzigjährigen Schutzfrist gemäss Abs. 1. 

4) Die Regierung kann mit Verordnung eine Ausnahmeregelung vom Zwe-

ckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot treffen. Sie bestimmt die Ausnahme-

gründe, legt die Bedingungen für die gänzliche oder teilweise Rückerstattung der 

geleisteten Beiträge und für den Verzicht auf eine Rückerstattung fest. 

Art. 31 

Unterhalt und Bewirtschaftung 

1) Die Regierung wacht darüber, dass nach einer vom Staat unterstützten 

Strukturverbesserung: 

a) landwirtschaftlich genutzte Flächen nachhaltig sowie ökologische Aus-

gleichsflächen und Biotope zweckgemäss bewirtschaftet werden; 

b) Werke, Anlagen und landwirtschaftliche Gebäude sachgemäss unterhalten 

werden. 
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2) Bei grober Vernachlässigung der Bewirtschaftung oder des Unterhaltes 

sowie unsachgemässer Pflege kann die Regierung die Rückerstattung der Beiträge 

vom Begünstigten fordern. Neben dem Begünstigten haftet solidarisch derjenige, 

der die Zweckentfremdung verursacht hat. 

3) Die Rückerstattung verjährt fünf Jahre nach der Zweckentfremdung, spä-

testens ein Jahr nach Ablauf der zwanzigjährigen Schutzfrist gemäss Art. 30 Abs. 

1. 

Art. 32 

Grundbuchanmerkung 

1) Das Zweckentfremdungs- und Zerstückelungsverbot, die Unterhalts- und 

Bewirtschaftungspflicht sowie die Rückerstattungspflicht sind im Grundbuch an-

zumerken. Die Anmerkung ist gebührenfrei 

2) Die Regierung meldet die Anmerkung von Amtes wegen an. 

3) Die Regierung kann mit Verordnung Ausnahmen von der Anmerkungs-

pflicht vorsehen. Sie regelt die Löschung der Anmerkung. 

B. Investitionshilfen 

Art. 33 

Grundsatz 

Der Staat fördert insbesondere: 

a) die Sanierung, Erweiterung oder Erstellung von landwirtschaftlichen Bau-

ten, Einrichtungen und Anlagen; 



153 

b) die Erstellung von Bauten, Einrichtungen und Anlagen sowie Bauweisen, 

die speziellen öffentlichen Interessen wie insbesondere besonderen Anlie-

gen des Umwelt- oder des Tierschutzes entsprechen; 

c) die Erstellung, Sanierung oder Erweiterung von überbetrieblichen Bauten, 

Einrichtungen und Anlagen; 

d) Junglandwirte (bis zum vollendeten 36. Altersjahr), welche die Bewirtschaf-

tung eines anerkannten Landwirtschaftsbetriebes übernehmen, durch eine 

einmalige Starthilfe. 

Art. 34 

Leistungen des Staates 

1) Die Förderungsleistungen bestehen in Subventionen, Übernahme von 

Zinsen oder zinslosen, rückzahlbaren Darlehen. Für die in Art. 33 Bst. a bis c ge-

nannten Förderungsbereiche wird eine Subvention von gesamthaft 40 % der sub-

ventionsberechtigten Projektkosten und durch Übernahme des Zinsendienstes für 

maximal 50 % der subventionsberechtigten Projektkosten gewährt. 

2) Die Höhe der Starthilfe gemäss Art. 33 Bst. d regelt die Regierung mit 

Verordnung. Sie besteht in einem rückzahlbaren, zinslosen Darlehen. 

3) Bei der Festlegung der Höhe der auszurichtenden Förderungen für Inves-

titionen in landwirtschaftliche Bauten, Einrichtungen, Werke und Anlagen kann 

die Regierung Abstufungen nach Betriebsgrösse, Erschwernissen, besonderen 

öffentlichen Interessen und nach der Wirtschaftskraft des Gesuchstellers vorneh-

men. Insbesondere kann sie eine Vermögensobergrenze festlegen. 

4) Die Regierung regelt die Einzelheiten der einzelnen Förderbeitragsarten, 

die Voraussetzungen für die Ausrichtung der einzelnen Beiträge, die Höhe und 

Abstufung derselben, das Verfahren für die Gewährung von Förderungsleistungen 
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und den Inhalt der Gesuche, den Übergang der Rechte und Pflichten bei Über-

nahme und Verpachtung von landwirtschaftlichen Betrieben sowie die Rückerstat-

tung und die Einstellung von Förderungsleistungen mit Verordnung. 

Art. 35 

Förderungsvoraussetzungen 

1) Projekte werden nur gefördert, wenn: 

a) der Landwirtschaftsbetrieb im Sinne von Art. 7 anerkannt wird; 

b) sie den Nachweis der Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmässig-

keit erbringen. 

2) Der Gesuchsteller muss überdies: 

a) Eigenmittel oder Eigenleistungen in Höhe von 10 % der Projektkosten zur 

Projektfinanzierung einbringen; 

b) sich verpflichten, Fremdkapital in gleich bleibenden Raten innerhalb von 

maximal 20 Jahren, spätestens jedoch bis zu seinem Eintritt ins ordentliche 

AHV-Rentenalter, zu amortisieren; 

c) nachweisen, dass die Verschuldung nach der Investition tragbar ist. 

3) Ausserdem muss der Betrieb dem Bewirtschafter längerfristig, allenfalls 

zusammen mit einem nicht landwirtschaftlichen Erwerb, die Existenz sichern und 

ein angemessenes Einkommen ermöglichen. 

4) Öffentlich-rechtliche Körperschaften und juristische Personen, an denen 

öffentlich-rechtliche Körperschaften zu 50 oder mehr Prozent beteiligt sind, sind 

nicht förderungsberechtigt.  

5) Die landwirtschaftlichen Bauten müssen: 
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a) gemäss den Bestimmungen der Bau-, Tierschutz- und Umweltschutzgesetz-

gebung projektiert, geplant und ausgeführt werden; 

b) in Liechtenstein und auf eigenem Boden oder aufgrund eines Pachtvertrages 

oder eines selbständigen und dauernden Baurechtes errichtet werden. 

6) Landwirtschaftliche Bauten an einem neuen Betriebsstandort müssen an 

einem von der Gemeinde festgelegten und der Regierung genehmigten Betriebs-

standort erstellt werden. 

7) Die Regierung regelt die Einzelheiten in Bezug auf die persönlichen und 

sachlichen Förderungsvoraussetzungen mit Verordnung. 

C. Alpwirtschaft 

Art. 36 

Grundsatz 

Zur Erhaltung und Förderung der Alpwirtschaft als wichtiger Zweig der 

Landwirtschaft und unter Berücksichtigung der Interessen des Natur- und Land-

schaftsschutzes gewährt der Staat Zahlungen. 

Art. 37 

Förderbereiche 

1) Um die Alpwirtschaft zu fördern, gewährt der Staat Subventionen an:  

a) die Erstellung von Bauten und Wegen; 

b) die Sanierung von bestehenden Bauten und Wegen, ausgenommen die er-

forderlichen Unterhaltsarbeiten; 

c) die Erstellung von Drainagen und Wasserfassungen; 
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d) die Anschaffung und Installation von maschinellen Einrichtungen wie 

Melkmaschinen, Melkständen und Milchleitungen; 

e) die Durchführung von Weidverbesserungen. 

2) Liechtensteinische Eigenalpen im Ausland gelangen gleicherweise in den 

Genuss der Subventionen wie Alpen im Inland. Gewährt der Staat, auf dessen 

Hoheitsgebiet die Alpen liegen, ebenfalls eine Subvention, so wird diese Subven-

tion nur bis zu der Höhe ergänzt, die für Inlandalpen Anwendung findet. 

Art. 38 

Förderungsvoraussetzungen 

Die Regierung regelt die Einzelheiten in Bezug auf die persönlichen und 

sachlichen Förderungsvoraussetzungen sowie die einzuhaltenden Bewirtschaf-

tungsrichtlinien mit Verordnung. Sie regelt insbesondere die Höhe und Abstufung 

der auszurichtenden Subventionen sowie das Verfahren zur Gewährung der Sub-

ventionen. 

D. Arrondierung und Pacht 

Art. 39 

Grundsatz 

Zur Senkung der Produktionskosten und zur Verbesserung der Produktions-

grundlagen kann der Staat die Vergrösserung der Bewirtschaftungseinheiten von 

landwirtschaftlichen Grundstücken (Arrondierung) sowie die Umsetzung von 

Massnahmen zur Verbesserung der Pacht von landwirtschaftlichen Nutzflächen 

fördern. 
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Art. 40  

Förderungsbereiche 

1) Der Staat kann mit Beiträgen Projekte fördern, die einen Beitrag zur Ver-

besserung der Arrondierung oder der Pachtbedingungen leisten, wobei ein Pro-

jektplan zur Genehmigung vorzulegen ist. 

2) Der Staat gewährt Beiträge bis zu 40 % der abgerechneten Kosten der 

Massnahmen zur Arrondierung und zur Verbesserung der Pachtbedingungen. 

3) Die Regierung regelt die Bedingungen der Förderungsmöglichkeiten, die 

Details zur Festlegung und zur Abstufung der Förderhöhe, die Zuteilungsgrund-

sätze, die Aufnahme des alten Besitzstandes, die Bodenbewertung, die Projektie-

rung des Wegnetzes und der allfälligen weiteren Verbesserungen, die Neuzutei-

lung mit Flächen- und Wertangaben für jeden beteiligten Grundeigentümer, die 

Bodenbeschaffung, die Neuordnung der beschränkten dinglichen Rechte, den Ei-

gentumserwerb und den Besitzantritt sowie das Verfahren und die Kostenvertei-

lung mit Verordnung. 

E. Bodenverbesserungen 

Art. 41 

Grundsatz 

Der Staat fördert Massnahmen zur Verbesserung von landwirtschaftlichen 

Nutzflächen mit ungünstigen Standort- und Bodeneigenschaften. Die Massnah-

men bezwecken die Ertragsfähigkeit des Bodens zu erhalten, wieder herzustellen 

oder zu verbessern, die Bewirtschaftung zu erleichtern sowie den Schutz vor 

Schädigung oder Zerstörung. 
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Art. 42 

Begriff und Massnahmen 

Als Bodenverbesserungen gelten Werke, Anlagen und Massnahmen zur Er-

höhung der Ertragsfähigkeit von landwirtschaftlichen Nutzflächen. Dazu gehören 

insbesondere die Errichtung von Bewässerungsanlagen und von Drainagen sowie 

die Rekultivierungsmassnahmen. 

Art. 43 

Leistungen des Staates 

1) Der Staat kann Werke und Anlagen zur Bodenverbesserung fördern. Er 

gewährt Beiträge bis zu 60 % der abgerechneten Kosten der Bodenverbesse-

rungsmassnahmen. 

2) Die Regierung regelt die Voraussetzungen zur Gewährung von Förder-

beiträgen, die an die Förderbeiträge zu knüpfenden Bedingungen und Auflagen 

sowie das Verfahren und die Festsetzung der Höhe der Förderbeiträge mit Ver-

ordnung.  

IV. ÖKOLOGIE, LANDSCHAFTSPFLEGE UND ETHOLOGIE 

A. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 44 

Grundsatz und Voraussetzungen 

1) Der Staat setzt die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige, umweltver-

trägliche, ökologische und tiergerechte Produktion sowie die flächendeckende 
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Pflege der Kulturlandschaft fest. Er fördert ökologische, ethologische und land-

schaftspflegerische Leistungen der Landwirtschaft.  

2) Die Einhaltung der Kriterien der guten landwirtschaftlichen Praxis und 

des ökologischen Leistungsnachweises bilden die Voraussetzung für die Ausrich-

tung von staatlichen Beiträge an Landwirtschaftsbetriebe. Für Klein- und Hobby-

betriebe wird im Grundsatz die Einhaltung der Kriterien des ökologischen Leis-

tungsnachweises vorausgesetzt. 

Art. 45 

Förderbereiche 

Der Staat fördert die Erbringung von ökologischen und ethologischen Leis-

tungen sowie die flächendeckende Pflege der Kulturlandschaft. Er fördert insbe-

sondere: 

a) die Bewirtschaftung unter den Bedingungen des ökologischen Leistungs-

nachweises; 

b) den biologischen Landbau; 

c) die Bewirtschaftung von naturnahen Lebensräumen; 

d) die bodenschonende Bewirtschaftung; 

e) den extensiven Ackerbau; 

f) die tiergerechte Betriebsführung; 

g) die Bewirtschaftung und Pflege des Berggebietes, von Hanglagen und 

Grenzertragsstandorten 
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Art. 46 

Ökologischer Leistungsnachweis 

1) Der ökologische Leistungsnachweis umfasst: 

a) eine tiergerechte Haltung der Nutztiere; 

b) eine ausgeglichene Düngerbilanz; 

c) einen angemessenen Anteil an ökologischen Ausgleichsflächen; 

d) eine geregelte Fruchtfolge; 

e) einen geeigneten Bodenschutz; und 

f) eine Auswahl und gezielte Anwendung der Pflanzenbehandlungsmittel. 

2) Diese landwirtschaftliche Nutzungsform setzt unter Beachtung ökologi-

scher und ökonomischer Anforderungen die geeigneten Verfahren des Acker- und 

Pflanzenbaus sowie der Tierhaltung in möglichst guter Abstimmung aufeinander 

ein, um auf umweltschonende Weise langfristig betriebswirtschaftlichen Erfolg zu 

gewährleisten. 

3) Bewirtschafter, die Beiträge der Bewirtschaftung nach den Anforderun-

gen des ökologischen Leistungsnachweises beanspruchen, müssen regelmässig 

kontrolliert werden. Die Inspektionsstelle stellt der Regierung die für den Ent-

scheid über die Gewährung der Beiträge notwendigen Informationen und Unterla-

gen zur Verfügung. 

4) Die Regierung stellt die Bedingungen des ökologischen Leistungsnach-

weises auf, regelt das Verfahren, die Aufzeichnungspflicht des Bewirtschafters, 

die Kontrollen sowie die Bestimmung und die Anerkennung der Inspektionsstel-

len mit Verordnung. 
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B. Bewirtschaftungsarten 

Art. 47 

Biologischer Landbau 

1) Biologischer Landbau ist eine landwirtschaftliche Nutzungsform, die in 

ganzheitlicher Betrachtung des Betriebes und seiner Kreisläufe die natürlichen 

Lebensprozesse fördert. Auf extreme Spezialisierung und übermässige Bewirt-

schaftungsintensität sowie auf den Einsatz von chemisch-synthetischen Dünge- 

und Pflanzenbehandlungsmitteln wird verzichtet. 

2) Der gesamte Betrieb ist nach den von der Regierung genehmigten Richt-

linien des Biologischen Landbaus zu bewirtschaften. Die Richtlinien enthalten 

Auflagen betreffend Bodenschutz, Düngung, Pflanzenschutz, Fruchtfolge, Tier-

haltung und naturnahe Bewirtschaftung sowie Grundsätze für die biologische Be-

triebsführung. Die Regierung kann in besonderen Fällen Ausnahmen vom Grund-

satz der Gesamtbetrieblichkeit machen. Sie kann namentlich für Betriebe mit 

Dauerkulturen Ausnahmen gewähren, soweit die Integrität der biologischen Wirt-

schaftsweise und deren Kontrollierbarkeit dadurch nicht beeinträchtigt werden. 

3) Bewirtschafter, die Beiträge für den Biologischen Landbau beanspru-

chen, müssen regelmässig kontrolliert und von einer akkreditierten Zertifizie-

rungsstelle zertifiziert werden. Die Zertifizierungsstelle stellt der Regierung die 

für den Entscheid über die Gewährung der Beiträge notwendigen Informationen 

und Unterlagen zur Verfügung. 

4) Die Regierung regelt mit Verordnung die Richtlinien des biologischen 

Landbaus, die Aufzeichnungspflicht des Bewirtschafters, die Kontrollen sowie die 

Bestimmung und die Anerkennung der Inspektions- und Zertifizierungsstellen. 
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Art. 48  

Bewirtschaftung von naturnahen Lebensräumen 

1) Der Staat fördert die Bewirtschaftung von naturnahen Lebensräumen. 

Dazu gehören extensiv und wenig intensiv genutzte Flächen und Landschaftsele-

mente, die dazu beitragen, ökologisch bedeutsame Lebensräume zu erhalten oder 

zu schaffen, sie miteinander zu verbinden und die Artenvielfalt zu fördern. Zu den 

naturnahen Lebensräumen gehören insbesondere 

a) extensiv genutzte Wiesen und Flächen; 

b) wenig intensiv genutzte Wiesen; 

c) Streueflächen; 

d) Krautsäume entlang von offenen Ackerflächen, Waldrändern, Windschutz-

streifen und Gewässern; 

e) Hecken mit Krautsäumen; 

f) Hochstamm-Feldobstbäume; 

g) Obstgärten; 

h) Buntbrachen. 

2) Die Nutzung und Pflege von extensiv genutzten und wenig intensiv ge-

nutzten Standorten hat so zu erfolgen, dass sich eine standortangepasste Pflanzen-

gesellschaft dauerhaft entwickeln kann und dass die natürlich ausgewogene Ar-

tenzusammensetzung erhalten bleibt bzw. verbessert wird. 

3) Als Buntbrachen gelten vorübergehend stillgelegte Ackerflächen, die im 

Talgebiet liegen.  
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4) Die Regierung regelt die Einzelheiten, insbesondere Nutzungs- und Pfle-

gemassnahmen, mit Verordnung. Sie kann weitere Bewirtschaftungsformen von 

naturnahen Lebensräumen anerkennen. 

Art. 49 

Bodenschonende Bewirtschaftung 

1) Der Staat fördert bodenschonende Bewirtschaftungsformen, insbesondere 

Bodenbedeckung von offenen Ackerflächen (Winterbegrünung), Begleitflora zur 

Hauptkultur (Untersaat, Frässaat) und die Anlage von Dauerwiesen auf Moor- und 

Mischböden. 

2) Die Bodenbedeckung hat den Boden vor Erosion, Auswaschung und Ver-

schlämmung zu schützen. Die Winterbegrünung muss bodendeckend überwintern. 

3) Die Regierung regelt die Einzelheiten mit Verordnung. 

Art. 50 

Extensiver Ackerbau 

1) Der Staat fördert die extensive Produktion von Ackerfrüchten, insbeson-

dere von Futter- und Brotgetreide sowie Raps, unter vollständigem Verzicht auf 

den Einsatz von: 

a) Wachstumsregulatoren; 

b) Fungiziden; 

c) chemisch-synthetischen Stimulatoren der natürlichen Abwehrkräfte; 

d) Insektiziden. 
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2) Die Regierung regelt die Einzelheiten mit Verordnung. Sie kann insbe-

sondere bestimmen, welche Ackerfrüchte gefördert werden. 

Art. 51 

Tiergerechte Betriebsführung 

1) Der Staat fördert die Tierhaltung mit Ethoprogrammen. Zu diesen tierge-

rechte Produktionsformen gehören insbesondere der regelmässige Auslauf von 

Nutztieren im Freien und die besonders tierfreundlichen Stallhaltungssysteme. 

2) Die Regierung regelt die Einzelheiten für die entsprechenden 

Ethoprogramme mit Verordnung. Sie kann insbesondere weitere tierfreundliche 

Tierhaltungsformen fördern. 

Art. 52 

Bewirtschaftung und Pflege des Berggebietes sowie von Hanglagen und 

Grenzertragsstandorten 

1) Die Landwirtschaft erbringt im öffentlichen Interesse die Pflege und flä-

chendeckende Bewirtschaftung der Kulturlandschaft. Sie ist mitverantwortlich für 

die Schonung und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und einer vielge-

staltigen Landschaft. Durch ihre Leistungen trägt die Landwirtschaft zum Schutz 

von Natur und Landschaft bei. Sie erbringt durch die Bewirtschaftung des Berg-

gebietes sowie von Hanglagen und Grenzertragsstandorten einen Beitrag für einen 

bestmöglichen Schutz vor Naturkatastrophen. 

2) Der Staat fördert zur Sicherstellung einer flächendeckenden Bewirtschaf-

tung der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche die Landwirtschaft im Berggebiet 

sowie der Hanglagen und Grenzertragsstandorten. Insbesondere richtet er Beiträge 

aus zwecks: 
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a) Förderung und Erhaltung der Landwirtschaft in Lagen mit erschwerten Pro-

duktionsbedingungen sowie für den Schutz und die Pflege der Kulturland-

schaft unter Berücksichtigung der Nutzungsart, der Höhenlage, der Gelän-

dehindernisse, der Hangneigung und der Bewirtschaftungserschwernisse; 

b) Förderung der Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere unter erschwerten 

Produktionsbedingungen, insbesondere im Berggebiet, und unter Berück-

sichtigung der im Berggebiet produzierten Futtergrundlage. 

3) Die Regierung regelt die Einzelheiten mit Verordnung. 

V. DIREKTZAHLUNGEN UND ÜBRIGE BEITRÄGE 

A. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 53 

Grundsatz und Voraussetzungen 

1) Zur Verbesserung des bäuerlichen Einkommens der Landwirtschaftsbe-

triebe, zur Abgeltung ökologischer und tiergerechter Leistungen der Landwirt-

schaft, welche nicht über den Markt vergütet werden und zum Ausgleich produk-

tionsbedingter Erschwernisse der Viehhaltung und Bodenbewirtschaftung richtet 

der Staat an im Sinne von Art. 7 anerkannte Landwirtschaftsbetriebe Direktzah-

lungen aus. Zu den vom Staat ausgerichteten Direktzahlungen gehören einkom-

mensverbessernde, bewirtschaftungs- und leistungsgebundene Direktzahlungen. 

2) Der Staat kann überdies weitere Beiträge für die Erbringung oder Bereit-

stellung von Leistungen zwecks Förderung, Entwicklung und Schutz der Land-

wirtschaft erbringen, wenn: 
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a) die Leistungen den gemeinsamen Interessen der Landwirtschaft entspre-

chen; und 

b) eine staatliche Zahlung eine Verbesserung der Bedingungen in der Land-

wirtschaft herbeiführt.  

Art. 54 

Bemessungsgrundlagen 

1) Bei der Festsetzung der Höhe der Direktzahlungen sind insbesondere fol-

gende Kriterien zu berücksichtigen: 

a) die Betriebsgrösse; 

b) das Arbeitsaufkommen; 

c) die zu bewirtschaftenden Flächen; 

d) die Produktionsbedingungen; 

e) die Futtergrundlage; 

f) die Summe der insgesamt ausgerichteten Zahlungen. 

2) Die Regierung regelt für den Bezug der Direktzahlungen die sachlichen 

und persönlichen Voraussetzungen mit Verordnung. Sie definiert die Bedingun-

gen, die Bewirtschaftungsanforderungen und die Höhe der einzelnen Direktzah-

lungen. 
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B. Direktzahlungsarten 

Art. 55 

Einkommensverbessernde Direktzahlungen 

1) Zur Verbesserung des Einkommens der Landwirtschaftsbetriebe richtet 

der Staat einkommensverbessernde Direktzahlungen aus. Als einkommensverbes-

sernde Direktzahlungen können insbesondere folgende Beiträge ausgerichtet wer-

den: 

a) Basisbeitrag; 

b) Beitrag für Pflanzenbau; 

c) Beitrag für Tierhaltung; 

d) Flächenbeitrag. 

2) Die Regierung regelt die Einzelheiten der einzelnen Beitragsarten, die 

Voraussetzungen für die Ausrichtung der einzelnen Beiträge sowie die Höhe und 

Abstufung derselben mit Verordnung. 

Art. 56 

Bewirtschaftungsgebundene Direktzahlungen 

1) Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der produzierenden Land-

wirtschaftsbetriebe und zur Förderung einer vielfältigen landwirtschaftlichen Pro-

duktion mit einer abwechslungsreichen Kulturlandschaft richtet der Staat bewirt-

schaftungsgebundene Direktzahlungen aus. 

2) Als bewirtschaftungsgebundene Direktzahlungen können insbesondere 

folgende Beiträge ausgerichtet werden: 

a) Beitrag für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere; 
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b) Zusatzbeitrag für die Alpung Raufutter verzehrender Nutztiere; 

c) Anbaubeitrag für ausgewählte Ackerkulturen. 

3) Die Regierung regelt die Einzelheiten der einzelnen Beitragsarten, die 

Voraussetzungen für die Ausrichtung der einzelnen Beiträge sowie die Höhe und 

Abstufung derselben mit Verordnung. 

Art. 57 

Leistungsgebundene Direktzahlungen 

1) Zur Förderung ökologischer und tiergerechter Leistungen der Landwirt-

schaft und für weitere Leistungen der Landwirtschaft im gesellschaftlichen Inte-

resse, welche nicht über den Markt vergütet werden, sowie zur Abgeltung der 

Pflege und Bewirtschaftung der Kulturlandschaft und des Berggebietes richtet der 

Staat leistungsgebundene Direktzahlungen aus. 

2) Als leistungsgebundene Direktzahlungen werden insbesondere folgende 

Beiträge ausgerichtet: 

a) Abgeltungsbeitrag für die Betriebsführung nach den Richtlinien des ökolo-

gischen Leistungsnachweises; 

b) Abgeltungsbeitrag für die Betriebsführung nach den Richtlinien des biologi-

schen Landbaus; 

c) Einmalbeitrag für die Umstellung der Betriebsführung auf den biologischen 

Landbau; 

d) Abgeltungsbeitrag für die Bewirtschaftung von naturnahen Lebensräumen; 

e) Abgeltungsbeitrag für bodenschonende Bewirtschaftung; 

f) Abgeltungsbeitrag für extensiven Ackerbau; 

g) Abgeltungsbeitrag für die tiergerechte Betriebsführung; 
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h) Beitrag für die Bewirtschaftung des Berggebietes und von Hanglagen; 

i) Erschwernisbeitrag für die Tierhaltung im Berggebiet; 

k) Beitrag zur flächendeckenden Nutzung des Alpgebietes; 

l) Alpungskostenbeiträge für die Sömmerung Raufutter verzehrender Nutztie-

re auf liechtensteinischen Alpen und auf liechtensteinischen Eigenalpen im 

Ausland. 

3) Der Staat kann einzelne leistungsgebundene Direktzahlungen im Interes-

se einer flächendeckenden ökologischen und tiergerechten Bewirtschaftung auch 

an nicht gemäss Art. 7 anerkannte Landwirtschaftsbetriebe ausrichten. 

4) Die Regierung regelt die Einzelheiten der einzelnen Beitragsarten, die 

Bewirtschaftungs- und Umstellungsanforderungen, die Voraussetzungen für die 

Ausrichtung der einzelnen Beiträge an anerkannte und nicht anerkannte Landwirt-

schaftsbetriebe sowie die Höhe und Abstufung derselben mit Verordnung. 

C. Übrige Beiträge 

Art. 58 

Förderbereiche 

1) Insbesondere in folgenden Bereichen können Beiträge ausgerichtet wer-

den: 

a) Förderung der Zucht von Nutztieren und Pflanzen; 

b) Züchtung, Reinhaltung und Verbesserung von Sorten; 

c) Erhaltung wertvoller Landsorten; 

d) Führung von Zucht- und Herdebüchern, die Leistungsprüfungen und die 

Zuchtwertschätzung bei Nutztieren; 
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e) Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten; 

f) Beiträge an Versicherungen und zur Linderung der wirtschaftlichen Folgen 

von Elementarereignissen. 

2) Die Regierung legt die Kriterien für die Verteilung der Mittel fest. Sie re-

gelt die zu fördernden Bereiche, die Voraussetzungen für die Ausrichtung der 

übrigen Beiträge sowie die Höhe und Abstufung derselben mit Verordnung. 

VI. ÖKONOMIE UND MÄRKTE 

A. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 59 

Grundsatz 

1) Die Förderung des Absatzes sowie die Anpassung der Produktion und des 

Angebotes an die Erfordernisse des Marktes sind primär Sache der Produzenten 

und deren Organisationen (Selbsthilfe). Der Staat kann sie dabei unterstützen. 

2) Er ergreift subsidiär Massnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähig-

keit der produzierenden Landwirtschaft. Er setzt dabei die Rahmenbedingungen 

für den Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse so fest, dass die Landwirtschaft 

aus dem Verkauf der Produkte einen möglichst hohen Markterlös erzielen kann. 

3) Er sorgt im Rahmen der Vorgaben der Handelsabkommen für einen mög-

lichst ungehinderten Zugang zu den ausländischen Märkten. 

4) Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit fördert der Staat den Absatz, 

die Öffentlichkeitsarbeit und die Umsetzung von innovativen Projekten sowie den 
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Einsatz neuer Technologien. Er unterstützt auch die Vorwärtsintegration des Ag-

rarmarktes durch den Ausbau der Wertschöpfungskette im Inland. 

Art. 60 

Förderbeiträge für Marktmassnahmen 

1) Zur Absatzförderung, zur Intensivierung der Vorwärtsintegration des Ag-

rarmarktes und zur Erschliessung von neuen Geschäftsbereichen kann der Staat 

Förderbeiträge ausrichten. 

2) Die Regierung legt die Kriterien für die Verteilung der Mittel fest. Sie re-

gelt die Voraussetzungen für die Ausrichtung der Beiträge und die Höhe und Ab-

stufung derselben mit Verordnung. 

B. Absatzförderung und Öffentlichkeitsarbeit 

Art. 61 

Unterstützung von Selbsthilfemassnahmen 

1) Die Produzenten, Produzentenorganisationen und allenfalls weitere Dritte 

koordinieren ihre Massnahmen und erarbeiten gemeinsame Leitlinien zur Förde-

rung des Absatzes auf regionaler und überregionaler Ebene oder im Ausland. 

2) Der Staat kann Massnahmen der Produzenten, der Produzentenorganisa-

tionen, der Verarbeiter oder des Handels zur Förderung des Absatzes inländischer 

Landwirtschaftsprodukte im In- und Ausland mit Beiträgen unterstützen, wenn sie 

im gesamtwirtschaftlichen Interesse liegen. Dies gilt insbesondere für Massnah-

men in den Bereichen: 

a) Marktkoordination; 
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b) Marktintegration; 

c) Basismarketing; 

d) Marketingberatung; 

e) Projektumsetzung; 

f) Marktforschung. 

3) Die Regierung entscheidet über den Mitteleinsatz. Sie kann mit Leis-

tungsvereinbarung die Koordination und die Umsetzung der Massnahmen an pri-

vate Organisationen übertragen und diese finanziell unterstützen. 

Art. 62 

Öffentlichkeitsarbeit 

1) Der Staat kann Massnahmen zur Verbesserung des Images der liechten-

steinischen Landwirtschaft ergreifen. Er fördert die Anerkennung der Landwirt-

schaft und das Verständnis der Bevölkerung für die Landwirtschaft. Zu diesen 

Massnahmen gehören insbesondere: 

a) regelmässige Informationen über die Leistungen der Landwirtschaft und 

über agrarpolitische Massnahmen; 

b) Werbung, Image-Kampagnen und Messeteilnahmen. 

2) Die Regierung legt die Kriterien für die Verteilung der Mittel fest und 

entscheidet über den Mitteleinsatz. Sie kann mit Leistungsvereinbarung private 

Organisationen mit der Umsetzung der Massnahmen beauftragen und diese finan-

ziell unterstützen. 
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C. Diversifizierung 

Art. 63 

Ziel 

1) Zur nachhaltigen Sicherung der landwirtschaftlichen Einkommen, zur 

Erhöhung der Wertschöpfung und zur Förderung einer abwechslungsreichen Kul-

turlandschaft kann der Staat die Diversifizierung der landwirtschaftlichen Produk-

tion unterstützen. Er fördert Innovationen und den Ausbau der landwirtschaftli-

chen Aktivitäten in der Produktion, bei der Verarbeitung von Rohprodukten und 

bei der Erbringung von Dienstleistungen. 

2) Zu diesem Zweck fördert der Staat den technischen Fortschritt und Inno-

vationen. Zudem wird die Landwirtschaft in Ökologisierungsprojekte sowie in 

Renaturierungs- und Rekultivierungsmassnahmen der öffentlichen Hand im Rah-

men der technischen und fachlichen Möglichkeiten einbezogen. 

Art. 64  

Aufgaben des Staates 

1) Die Regierung legt mit Verordnung die Kriterien in Bezug auf die Zulas-

sung und die Abgrenzung der landwirtschaftlichen- und paralandwirtschaftlichen 

von den gewerblichen oder freizeitmässig betriebenen Tätigkeiten fest. 

2) Die Regierung kann Diversifizierungsmassnahmen finanziell unterstützen 

und Massnahmen ergreifen zur Umsetzung von innovativen Landwirtschaftspro-

jekten. 

3) Weiter kann die Regierung mit Verordnung die aufwandgerechte Abgel-

tung derjenigen Arbeiten regeln, die die Landwirtschaft im Zusammenhang mit 
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Ökologisierungsprojekten, Renaturierungs- und Rekultivierungsmassnahmen ge-

mäss Art. 63 Abs. 2 erbringt. 

D. Ausbau von Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen 

Art. 65 

Ziel 

Im Interesse einer nachhaltigen Stärkung der gesamten Landwirtschaft und 

der Erzielung einer grösstmöglichen Wertschöpfung im Inland sowie zur Siche-

rung einer grösstmöglichen Selbstversorgung der Bevölkerung mit landwirtschaft-

lichen Produkten fördert der Staat die Entwicklung und den Ausbau von regiona-

len Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen. Ziel dieser Fördermassnahmen 

ist die Erreichung wettbewerbsfähiger Verarbeitungsstrukturen in Liechtenstein 

zur Sicherung der Produktionskapazitäten. Mit der gesamten inländischen land-

wirtschaftlichen Produktion soll eine grösstmögliche Wertschöpfung erzielt wer-

den, um im internationalen Umfeld bestehen zu können. 

Art. 66 

Förderungsbereiche 

1) Der Staat kann nach Massgabe dieses Gesetzes die Entwicklung und den 

Ausbau von Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen fördern. 

2) Zu diesem Zweck werden Förderbeiträge insbesondere ausgerichtet für: 

a) die technologische Entwicklung von wertschöpfungsstarken Qualitätspro-

dukten. Dazu werden Projekte der Marktforschung, der Produktinnovation, 

der Produktentwicklung und der Qualitätssicherung unterstützt; 
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b) den Ausbau einer effizienten und konkurrenzfähigen Verarbeitung von der 

Rohstoffbeschaffung bis zur Prozessoptimierung. Dazu werden Massnah-

men zur Reduktion der Infrastrukturkosten sowie die Realisierung von Pro-

duktionsstätten und -anlagen unterstützt; 

c) die Erschliessung neuer Märkte. Dazu werden Massnahmen zur Absatzför-

derung, zur Erschliessung neuer Märkte sowie zum Aufbau von Produkten 

und Labels mit einer Qualitäts- und Herkunftsbezeichnung unterstützt. 

Art. 67 

Voraussetzungen 

Die auszurichtenden Förderbeiträge: 

a) müssen die Absatzchancen von liechtensteinischen landwirtschaftlichen 

Produkten verbessern; 

b) müssen kompatibel mit internationalen Handelsabkommen sein. 

Art. 68 

Durchführungsverordnungen 

Die Regierung regelt die Voraussetzungen für die Ausrichtung von Förder-

beiträgen, die Höhe und die Art der Förderungen mit Verordnung. Sie kann För-

derungsmassnahmen zeitlich befristen. 
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E. Marktmassnahmen 

Art. 69 

Ziel 

1) Der Staat fördert die internationale Konkurrenzfähigkeit der liechtenstei-

nischen Landwirtschaft. Er sorgt unter Berücksichtigung der inländischen Eigen-

heiten und der speziellen liechtensteinischen Interessen für eine gleichwertige 

Unterstützung der liechtensteinischen Landwirtschaft im Verhältnis zu den 

schweizerischen Unterstützungsmassnahmen.  

2) Der Staat regelt unter Berücksichtigung der in Liechtenstein anwendba-

ren schweizerischen Gesetzgebung die Beteiligung Liechtensteins an Massnah-

men der schweizerischen Landwirtschaftspolitik. 

VII. BILDUNG UND SOZIALES 

A. Grundsatz 

Art. 70 

Grundsatz 

Der Staat fördert die Voraussetzungen für die Schaffung attraktiver und 

zeitgemässer Arbeitsbedingungen für die in der Landwirtschaft tätigen Personen 

und schafft Massnahmen zur Förderung der landwirtschaftlichen Aus- und Wei-

terbildung. Er legt die Anforderungen an die Berufsbildung fest und unterstützt 

den Ausstieg aus der Landwirtschaft im Rahmen des natürlichen Strukturwandels 

sowie in Härtefällen.  
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B. Aus- und Weiterbildung 

Art. 71  

Ziel 

Der Staat schafft Massnahmen zur Förderung der landwirtschaftlichen Aus- 

und Weiterbildung. Er knüpft die Ausrichtung von Direktzahlungen und die 

Durchführung von Strukturverbesserungsmassnahmen an die erfolgreiche Teil-

nahme von Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen. 

Art. 72 

Aus- und Weiterbildungsmassnahmen 

1) Die Regierung kann zum Zweck der laufenden Verbesserung der unter-

nehmerischen Führung landwirtschaftlicher Betriebe die Teilnahme an Aus- und 

Weiterbildungsveranstaltungen vorschreiben und landwirtschaftliche Aus- und 

Weiterbildungsangebote fördern. Sie kann insbesondere folgende Massnahmen 

ergreifen: 

a) Förderung der Teilnahme an Kursen an landwirtschaftlichen Bildungs- und 

Beratungsinstitutionen; 

b) Förderung der Landwirte zum Absolvieren von weiterbildenden Schulen zur 

Erlangung einer höheren beruflichen landwirtschaftlichen Qualifikation. 

2) Die Umsetzung ist Sache der landwirtschaftlichen Organisationen. Die 

Regierung regelt die Einzelheiten mit Verordnung. 
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C. Ausstiegs- und Umschulungsbeihilfen 

Art. 73 

Ziel 

Der Staat fördert einen sozialverträglichen Strukturwandel durch Massnah-

men zur Erleichterung des Ausstiegs aus der Landwirtschaft. Er bietet Hilfe zur 

Umschulung und zum Ausstieg aus sozialen (keine Betriebsnachfolge) und wirt-

schaftlichen Gründen (strukturelle Probleme) sowie in Härtefällen (Krankheit, 

Invalidität, Tod). 

Art. 74  

Massnahmen 

1) Der Staat kann in besonderen Fällen folgende Massnahmen zur wirt-

schaftlichen Linderung von Härtefällen ergreifen: 

a) Verzicht auf die Rückzahlung von Investitionshilfen gemäss Art. 34; 

b) Aufhebung des Zweckentfremdungsverbotes gemäss Art. 30; 

c) Gewährung von Beihilfen an selbständig in der Landwirtschaft tätige Perso-

nen oder ihre Ehepartner für die Umschulung in einen nichtlandwirtschaftli-

chen Beruf unter der Voraussetzung, dass der landwirtschaftliche Betrieb 

aufgegeben wird. 

2) Die Regierung kann mit Verordnung die Voraussetzungen für die Ge-

währung von wirtschaftlichen Erleichterungen, den Verzicht auf die Rückzahlung 

von Investitionshilfen, die Aufhebung des Zweckentfremdungsverbotes und für 

die Umschulung sowie für die Betriebsaufgabe festlegen. 
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D. Altersvorsorge 

Art. 75 

Ziel 

1) Der Staat kann durch Beratung und nötigenfalls durch Schaffung geeig-

neter Instrumente eine angemessene Altersvorsorge für selbständig in der Land-

wirtschaft tätige Personen unterstützen.  

2) Die Regierung kann die Ausrichtung von einzelnen staatlichen Zahlungen 

an die Einhaltung der von ihr mit Verordnung vorgegebenen Vorgaben zur Schaf-

fung einer angemessenen Altersvorsorge für selbständig in der Landwirtschaft 

tätige Personen knüpfen. 

VIII. FORSCHUNG UND BERATUNG 

A. Grundsatz 

Art. 76 

Grundsatz 

Durch die Erarbeitung und Weitergabe von Wissen unterstützt der Staat die 

Landwirtschaft in ihrem Bestreben, rationell und nachhaltig zu produzieren. 
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B. Beratung 

Art. 77 

Aufgaben 

1) Die Regierung kann landwirtschaftliche Organisationen, Beratungsdiens-

te und private Unternehmen im In- und Ausland damit beauftragen, die Landwirt-

schaft bei der Lösung berufsbezogener, betriebswirtschaftlicher und produktions-

technischer Probleme zu beraten und sie bei der Anpassung an die ändernden 

Verhältnisse zu begleiten. Diese Beratungsdienste erarbeiten namentlich Ent-

scheidungsgrundlagen für Einzelbetriebe und bieten Weiterbildungsmöglichkeiten 

sowie überbetriebliche Beratungen an. 

2) Die im Beratungsbereich Tätigen verfügen über eine qualifizierte fachli-

che Ausbildung und über ausreichende pädagogische und methodisch-didaktische 

Fähigkeiten.  

3) Die Regierung legt mit Verordnung die Anforderungen an die im Bera-

tungsbereich Tätigen fest. 

Art. 78 

Staatliche Förderungen 

1) Innerhalb des bewilligten Finanzrahmens richtet der Staat zur Förderung 

der Beratung staatliche Zahlungen aus. Grundlage für die Ausrichtung der staatli-

chen Zahlungen ist die von den Beratungsdiensten erbrachten Leistungen. 

2) Die Regierung legt mit Verordnung fest, welche Leistungen Anrecht auf 

staatliche Zahlungen ergeben. Sie legt die Höhe derselben nach Leistungskatego-

rie und Tätigkeitsbereich fest. 
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C. Forschung und Selbsthilfeorganisationen 

Art. 79 

Forschungsaufträge 

Die Regierung kann Hochschulinstituten oder andern Instituten sowie land-

wirtschaftlichen Organisationen oder privaten Unternehmen Forschungsaufträge 

erteilen und Versuche und Untersuchungen unterstützen. 

Art. 80 

Aufgaben 

Die beauftragten Institute, landwirtschaftlichen Organisationen oder priva-

ten Unternehmen erarbeiten die wissenschaftlichen Erkenntnisse und die techni-

schen Grundlagen für die landwirtschaftliche Praxis, Bildung und Beratung. Sie 

haben insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen für agrarpolitische Entscheide; 

b) Entwicklung, Begleitung und Evaluation agrarpolitischer Massnahmen; 

c) Ausarbeitung der Grundlagen für die Neuorientierungen der Landwirtschaft 

und für umwelt- und tiergerechte Produktionsformen. 

Art. 81 

Selbsthilfeorganisationen 

Der Staat fördert die Eigeninitiative der Landwirtschaft und schafft zu die-

sem Zweck die notwendigen Rahmenbedingungen. Die Regierung kann landwirt-

schaftliche Selbsthilfeorganisationen fördern, wenn sie Aufgaben im Interesse der 

Landwirtschaft oder im öffentlichen Interesse wahrnehmen.  
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VIIII. VERFAHREN, GEBÜHREN, VERWALTUNGSMASSNAHMEN 

UND STRAFBESTIMMUNGEN 

A. Verfahren  

Art. 82 

Regierung 

Der Regierung obliegt der Vollzug dieses Gesetzes. Die Regierung kann die 

ihr gemäss diesem Gesetz obliegenden Vollzugskompetenzen an die von ihr mit 

Verordnung bestimmten Vollzugsbehörden (Ämter oder private Organisationen) 

übertragen. 

Art. 83  

Vollzugsbehörden 

Die Regierung und die von ihr bestimmten Vollzugsbehörden können zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben in- oder ausländische Fachpersonen oder Fachorganisa-

tionen beiziehen. 

Art. 84 

Fach-Kommissionen 

1) Die Regierung kann Fach-Kommissionen zur Beratung bei der Umset-

zung und dem Vollzug dieses Gesetzes einsetzen. In jeder Fach-Kommission 

müssen je ein Vertreter des Landwirtschaftsamtes und der Vereinigung Bäuerli-

cher Organisationen sowie mindestens ein weiteres Mitglied angehören. Die Fach-

Kommissionen ziehen bei Bedarf externe Experten bei. 
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2) Die Kommissionen sind beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der 

Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehr-

heit der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet der 

Vorsitzende. 

3) Die Übernahme des Vorsitzes und der Geschäftsführung in den einzelnen 

Fach-Kommissionen regelt die Regierung mit Verordnung. 

4) Die Kommissionen erstatten der Regierung jährlich Bericht.  

Art. 85  

Anmeldung 

Gesuche auf Anerkennung als Landwirtschaftsbetrieb und um Ausrichtung 

von staatlichen Zahlungen sind an die von der Regierung bestimmte Vollzugsbe-

hörde zu richten. Die Vollzugsbehörde stellt die dafür vorgesehenen Unterlagen 

zur Verfügung. 

Art. 86  

Verfügungen der Vollzugsbehörde 

1) Die Vollzugsbehörde verfügt auf Gesuch hin über die Anerkennung als 

Landwirtschaftsbetrieb, über die Berechtigung zur Erlangung staatlicher Zahlun-

gen und über die Höhe der auszurichtenden staatlichen Zahlungen. Landwirt-

schaftsbetriebe erhalten staatliche Zahlungen, wenn sie anerkannt und die beson-

deren Voraussetzungen für die Ausrichtung dieser Zahlungen erfüllt sind. 



184 

2) Die Vollzugsbehörde überprüft periodisch, ob die Landwirtschaftsbetrie-

be die Anerkennungsvoraussetzungen noch erfüllen. Ist dies nicht der Fall, wider-

ruft es die Anerkennung. Sie entscheidet, ab welchem Datum der Widerruf gilt. 

Art. 87 

Auskunftspflicht 

1) Soweit es der Vollzug dieses Gesetzes, der Ausführungsbestimmungen 

oder der gestützt darauf erlassenen Verfügungen erfordert, sind den zuständigen 

Vollzugsbehörden oder einer hierfür beauftragten Organisation (z.B. einer akkre-

ditierten Zertifizierungsstelle) bzw. Person insbesondere die verlangten Auskünfte 

zu erteilen sowie Belege vorzuweisen und zur Prüfung vorübergehend auszuhän-

digen; überdies sind der Zutritt zum Betrieb und zu Geschäfts- und Lagerräumen 

sowie Einsicht in Bücher und Korrespondenzen zu gewähren und Probeentnah-

men zu dulden. 

2) Jede Person, die zweckdienliche Angaben machen kann, ist verpflichtet, 

den Vollzugsbehörden die notwendigen Auskünfte zu erteilen. 

Art. 88 

Datenbearbeitung und -bekanntgabe 

1) Die mit der Durchführung dieses Gesetzes und der darauf basierenden 

Verordnungen betrauten Vollzugsbehörden sind befugt, die zum Vollzug dieses 

Gesetzes und der darauf basierenden Verordnungen notwendigen einzelbetriebli-

chen und persönlichen Daten, einschliesslich besonders schützenswerte Daten 

über administrative oder strafrechtlich Verfolgungen und Sanktionen, zu erheben, 

zu registrieren und zu bearbeiten oder bearbeiten zu lassen, namentlich um: 

a) einzelbetriebliche Massnahmen durchzuführen; 

b) agrarpolitische Massnahmen durchzuführen; 
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c) die Marktlage zu beobachten und die wirtschaftliche Lage der Landwirt-

schaft zu beurteilen; 

d) die Auswirkungen der Landwirtschaft auf die natürlichen Lebensgrundlagen 

und die Pflege der Kulturlandschaft zu beurteilen; 

d) Statistiken zu führen. 

2) Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen die 

Vollzugsbehörden, die mit der Durchführung sowie mit der Kontrolle oder Beauf-

sichtigung der Durchführung dieses Gesetzes und der darauf basierenden Verord-

nungen betraut sind, Daten bekannt geben: 

a) anderen mit der Durchführung und der Kontrolle oder Beaufsichtigung der 

Durchführung dieses Gesetzes und der darauf basierenden Verordnungen 

betrauten Vollzugsbehörden, wenn die Daten für die Erfüllung der ihnen 

nach diesem Gesetz und der darauf basierenden Verordnung übertragenen 

Aufgaben erforderlich sind; 

b) anderen Behörden und Dritten, wenn die Daten für die Erfüllung einer ihnen 

durch Gesetz übertragenen Aufgabe erforderlich sind. 

Art. 89 

Rechtsmittel 

1) Gegen Entscheidungen der Vollzugsbehörden kann binnen 14 Tagen ab 

Zustellung Beschwerde bei der Beschwerdekommission für Verwaltungsangele-

genheiten erhoben werden. 

2) Gegen Entscheidungen der Regierung und gegen Entscheidungen der Be-

schwerdekommission für Verwaltungsangelegenheiten kann binnen 14 Tagen ab 

Zustellung Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. 
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B. Verwaltungsmassnahmen 

Art. 90 

Allgemeine Verwaltungsmassnahmen 

Bei Widerhandlungen gegen dieses Gesetz, dessen Ausführungsbestimmun-

gen oder die gestützt darauf erlassenen Verfügungen können von der jeweils zu-

ständigen Vollzugsbehörde in Ergänzung der Massnahmen des III. Hauptstückes 

des Landesverwaltungspflegegesetzes folgende Verwaltungsmassnahmen ergrif-

fen werden: 

a) Verwarnung; 

b) Entzug von Anerkennungen, Bewilligungen und dergleichen; 

c) Ausschluss von Berechtigungen; 

d) Ablieferungs-, Annahme- und Verwertungssperre; 

e) Ersatzvornahme auf Kosten der die Bestimmungen und Verfügungen verlet-

zenden natürlichen oder juristischen Person sowie der mit Aufgaben betrau-

ten Organisation; 

f) Beschlagnahme. 

Art. 91 

Kürzung und Verweigerung von staatlichen Zahlungen 

1) Staatliche Zahlungen können gekürzt oder verweigert werden, wenn der 

Gesuchsteller dieses Gesetz, die Ausführungsbestimmungen oder die gestützt dar-

auf erlassene Verfügungen verletzt. 

2) Die Kürzung oder Verweigerung gilt mindestens für die Jahre, in denen 

der Gesuchsteller die Bestimmungen verletzt hat. 
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Art. 92 

Rückerstattung von staatlichen Zahlungen 

1) Sind die Voraussetzungen, unter denen eine staatliche Zahlung gewährt 

wurde, nicht mehr erfüllt oder werden Auflagen oder Bedingungen nicht eingehal-

ten, werden gewährte staatliche Zahlungen ganz oder teilweise zurückgefordert. 

2) In besonderen Härtefällen kann von einer Zurückerstattung der staatli-

chen Zahlungen gemäss Abs. 1 ganz oder teilweise abgesehen werden. 

3) Zu Unrecht bezogene staatliche Zahlungen sind unabhängig von der An-

wendung der Strafbestimmungen zurück zu erstatten oder zu verrechnen. 

Art. 93 

Sanktionsverordnung 

1) Die Regierung regelt die Bedingungen, unter denen staatliche Zahlungen 

verweigert, gekürzt und zurückerstattet werden, sowie den Umfang der Kürzung 

und Rückerstattung mit einer Sanktionsverordnung. 

2) Die jeweils zuständigen Vollzugsbehörden vollziehen die Sanktionsver-

ordnung. 

3. Kapitel: Gebühren  

Art. 94 

Gebühren 

1) Die Vollzugsbehörden erheben für ihre Tätigkeit Gebühren für: 

a) Kontrollen, die zu Beanstandungen geführt haben; 
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b) besondere Dienstleistungen und Kontrollen, die nicht von Amtes wegen 

durchgeführt worden sind; 

c) den Erlass einer formellen Verfügung. 

2) Sind im Rahmen der Kontrollen Probenuntersuchungen erforderlich, so 

werden die Probenerhebung und -untersuchung sowie das Material nach den ef-

fektiven Kosten verrechnet. 

3) Die Regierung regelt die Einhebung und Höhe der Gebühren mit Verord-

nung. 

D. Strafbestimmungen 

Art. 95 

Übertretungen 

1) Vom Fürstlichen Landgericht wird wegen Übertretung mit Busse bis zu 

100'000 Franken bestraft, wer: 

a) den nach den Art. 12 und Art. 13 erlassenen und anerkannten Vorschriften 

über Herstellungsverfahren und spezifische Produkteigenschaften zuwider 

handelt; 

b) in einem Verfahren zur Erlangung staatlicher Zahlungen unwahre oder täu-

schende Angaben macht; 

c) Milch oder Milchprodukte in Missachtung der gestützt auf dieses Gesetz 

erlassenen Vorschriften oder Verfügungen herstellt oder in Verkehr bringt; 

d) ohne Bewilligung Reben pflanzt oder die Kennzeichnungsbestimmungen 

nicht einhält; 
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e) den nach den Artikeln 18, 19 oder 20 zum Schutze der Nutzpflanzen erlas-

senen Vorschriften zuwiderhandelt;  

f) die Verwendungsanweisungen von Art. 23 nicht einhält oder pflanzliches 

Vermehrungsmaterial einer Sorte einführt, verwendet oder in Verkehr 

bringt, das nicht in einem Sortenkatalog aufgeführt ist (Art. 23 Abs. 2); 

g) der Zulassungspflicht (Art. 24 Abs. 2) unterstellte landwirtschaftliche Pro-

duktionsmittel ohne Zulassung produziert, einführt oder in Verkehr bringt, 

Antibiotika und ähnliche Stoffe als Leistungsförderer für Tiere verwendet 

oder deren Einsatz zu therapeutischen Zwecken nicht meldet (Art. 24 Abs. 

6); 

h) die Sicherheitsabstände nach Art. 25 nicht einhält; 

i) der Auskunftspflicht nach Art. 87 nicht nachkommt. 

2) Bei fahrlässiger Begehung werden die Strafobergrenzen auf die Hälfte 

herabgesetzt. 

Art. 96 

Verantwortlichkeit 

Werden Widerhandlungen im Geschäftsbetrieb einer juristischen Person 

oder einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft oder einer Einzelfirma began-

gen, finden die Strafbestimmungen auf die Personen Anwendung, die für sie ge-

handelt haben oder hätten handeln sollen, jedoch unter solidarischer Mithaftung 

der juristischen Person, der Gesellschaft oder Einzelfirma für die Bussen und Kos-

ten. 
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X. ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

A. Übergangsbestimmungen 

Art. 97 

Übergangsbestimmungen zum Landwirtschaftsgesetz 

1) Bewirtschafter, die die Ausbildungsanforderungen gemäss diesem Gesetz 

und den dazu erlassenen Verordnungen nicht erfüllen, die allerdings bereits vor 

Inkrafttreten dieses Gesetzes seit zwei Jahren einen nach Direktzahlungsgesetz 

anerkannten Landwirtschaftsbetrieb geführt haben, werden als Bewirtschafter 

nach neuem Recht anerkannt. Alle anderen Bewirtschafter müssen innert drei Jah-

ren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes und den dazu erlassenen Verordnungen die 

in Art. 7 Abs. 1 Bst. g vorausgesetzten Ausbildungsanforderungen erfüllen, um 

weiter als Landwirtschaftsbetrieb anerkannt zu werden. 

2) Während fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes erhalten Bewirt-

schafter, die die Altersgrenze gemäss Art. 7 Abs. 1 Bst. f im Zeitpunkt des In-

krafttretens dieses Gesetzes bereits erreicht haben, diejenigen staatlichen Zahlun-

gen weiter, die an die Einhaltung der Altersgrenze geknüpft sind. Im ersten Jahr 

werden die Zahlungen in voller Höhe ausgerichtet, in den folgenden vier Jahren 

reduzieren sich diese jeweils um ein Fünftel des Anfangswertes. 

3) Die Weiterführung des Landwirtschaftsbetriebs eines verstorbenen Be-

wirtschafters durch einen Bewirtschafter, der die Ausbildungsanforderungen ge-

mäss diesem Gesetz und den dazu erlassenen Verordnungen nicht erfüllt, wird auf 

höchstens fünf Jahre befristet. 
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Art. 98 

Übergangsbestimmungen zur Aufhebung des Direktzahlungsgesetzes 

Hängige Gesuche um Ausrichtung von Direktzahlungen gemäss Gesetz vom 

14. Dezember 1994 über einkommensverbessernde Direktzahlungen in der Land-

wirtschaft (Direktzahlungsgesetz), LGBl. 1995 Nr. 34, die vor Inkrafttreten dieses 

Gesetzes eingereicht worden sind, werden gemäss den Bestimmungen des Geset-

zes vom 14. Dezember 1994 über einkommensverbessernde Direktzahlungen in 

der Landwirtschaft (Direktzahlungsgesetz), LGBl. 1995 Nr. 34 beurteilt. 

Art. 99 

Übergangsbestimmungen zur Aufhebung des Abgeltungsgesetzes 

1) Vereinbarungen über ökologische Ausgleichsflächen und Grünbrachen 

gemäss Art. 19 des Gesetzes vom 25. März 1992 über die Ausrichtung von Bei-

trägen für die Bodenbewirtschaftung, LGBl. 1992 Nr. 53, werden auf den Zeit-

punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes aufgehoben. Die Beiträge werden bis 

zum Inkrafttreten dieses Gesetzes ausgerichtet.  

2) Die aufgrund des Gesetzes vom 21. März 1996 über die Abgeltung öko-

logischer und tiergerechter Leistungen in der Landwirtschaft (Abgeltungsgesetz), 

LGBl. 1996 Nr. 70, abgeschlossenen Verträge werden auf den Zeitpunkt des In-

krafttretens dieses Gesetzes aufgehoben. Die Beiträge werden bis zum Inkrafttre-

ten dieses Gesetzes ausgerichtet.  

3) Nach Inkrafttreten dieses Gesetzes werden neue Verträge abgeschlossen 

werden.  

4) Bewirtschafter, die die Umstellung der Betriebsführung nach den Metho-

den des Biologischen Landbaus zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes 

vom 21. März 1996 über die Abgeltung ökologischer und tiergerechter Leistungen 
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in der Landwirtschaft (Abgeltungsgesetz), LGBl. 1996 Nr. 70, bereits abgeschlos-

sen oder begonnen haben, aber noch keinen Umstellungsbeitrag gemäss Art. 27 

des Abgeltungsgesetzes erhalten haben, erhalten den Umstellungsbeitrag gemäss 

Art. 58 Abs. 2 Bst. c dieses Gesetzes. 

Art. 100 

Übergangsbestimmungen zur Aufhebung des Berggebiet- und Hanglagengesetzes 

Hängige Gesuche um Ausrichtung von staatlichen Zahlungen gemäss Ge-

setz vom 12. Dezember 1996 über Erschwernisbeiträge für die Bewirtschaftung 

des Berggebietes und der Hanglagen (Berggebiet- und Hanglagengesetz), LGBl. 

1997 Nr. 59, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind, wer-

den gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 12. Dezember 1996 über Er-

schwernisbeiträge für die Bewirtschaftung des Berggebietes und der Hanglagen 

(Berggebiet- und Hanglagengesetz), LGBl. 1997 Nr. 59, beurteilt. 

Art. 101 

Übergangsbestimmungen zur Aufhebung des Gesetzes über die Förderung der 

Alpwirtschaft 

Hängige Gesuche um Ausrichtung von staatlichen Zahlungen gemäss Ge-

setz vom 19. November 1980 über die Förderung der Alpwirtschaft, LGBl. 1981 

Nr. 9, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind, werden ge-

mäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 19. November 1980 über die Förde-

rung der Alpwirtschaft, LGBl. 1981 Nr. 9 beurteilt. 
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Art. 102 

Übergangsbestimmungen zur Aufhebung des Gesetzes über die Förderung von 

Investitionen in der Landwirtschaft 

1) Förderungsleistungen, die aufgrund der Bestimmungen des Gesetzes vom 

10. Juli 1975 über die Förderung des landwirtschaftlichen Bauwesens, LGBl. 

1975 Nr. 48, gewährt wurden, bleiben aufrecht und sind nach den bisherigen ge-

setzlichen Bestimmungen auszurichten. Soweit das Gesetz vom 23. November 

2000 über die Förderung von Investitionen in der Landwirtschaft (FILG), LGBl. 

2001 Nr. 13, für den Förderungsnehmer keine günstigere Regelung enthält, richtet 

sich die Rückerstattungspflicht nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. 

Juli 1975, LGBl. 1975 Nr. 48. 

2) Subventionen, die aufgrund der Bestimmungen des Gesetzes vom 23. 

November 2000 über die Förderung von Investitionen in der Landwirtschaft 

(FILG), LGBl. 2001 Nr. 13, gewährt wurden, bleiben aufrecht und sind nach den 

bisherigen gesetzlichen Bestimmungen auszurichten. Soweit dieses Gesetz für den 

Förderungsnehmer keine günstigere Regelung enthält, richtet sich die Rückerstat-

tungspflicht nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 23. November 2000 über 

die Förderung von Investitionen in der Landwirtschaft (FILG), LGBl. 2001 Nr. 

13.  

3) Subventionen, die aufgrund der Bestimmungen des Gesetzes vom 23. 

November 2000 über die Förderung von Investitionen in der Landwirtschaft 

(FILG), LGBl. 2001 Nr. 13, gewährt wurden, werden an die maximal subventi-

onsberechtigten Baukosten gemäss Art. 37 angerechnet. 

4) Hängige Gesuche um Ausrichtung von staatlichen Zahlungen gemäss Ge-

setz vom 23. November 2000 über die Förderung von Investitionen in der Land-

wirtschaft (FILG), LGBl. 2001 Nr. 13, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes einge-

reicht worden sind, werden gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 23. No-
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vember 2000 über die Förderung von Investitionen in der Landwirtschaft (FILG), 

LGBl. 2001 Nr. 13, beurteilt. 

Art. 103 

Übergangsbestimmungen zur Aufhebung des Gesetzes betreffend den Weinbau 

1) Die unter Art. 2 Bst. a des Gesetzes vom 7. Januar 1944 betreffend den 

Weinbau, LGBl. 1944 Nr. 11, aufgeführten Landesbeiträge sind von den betref-

fenden Besitzern von Weinbauanlagen wieder an die Landeskasse zurück zu ver-

güten, wenn die subventionierten Weinbergflächen einer anderen Kulturart vor 

Ablauf von zehn Jahren zugeführt werden. 

2) Hängige Gesuche gemäss Gesetz vom 7. Januar 1944 betreffend den 

Weinbau, LGBl. 1944 Nr. 11, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht 

worden sind, werden gemäss den Bestimmungen dieses Gesetzes und den darauf 

erlassenen Verordnungen beurteilt. 

Art. 104 

Übergangsbestimmungen zur Aufhebung des Tierzuchtgesetzes 

Hängige Gesuche auf Ausrichtung staatlicher Zahlungen gemäss Gesetz 

vom 22. Dezember 1969 über die Rindvieh- und Kleinviehzucht (Tierzuchtge-

setz), LGBl. 1970 Nr. 12, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden 

sind, werden gemäss den Bestimmungen dieses Gesetzes und den darauf erlasse-

nen Verordnungen beurteilt. 



195 

Art. 105 

Übergangsbestimmungen zur Aufhebung des Milchmarktordnungsgesetzes 

Hängige Gesuche gemäss Art. 10 Abs. 1 Bst. b gemäss Gesetz vom 12. Mai 

2004 über die Neuausrichtung der Milchmarktordnung und die Vorwärtsintegrati-

on der Milchwirtschaft (Milchmarktordnungsgesetz, MMG), LGBl. 2004 Nr. 136, 

die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind, werden gemäss den 

Bestimmungen dieses Gesetzes und den darauf erlassenen Verordnungen beur-

teilt. 

B. Aufhebungen  

Art. 106 

Aufhebung bisherigen Rechts 

Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes werden aufgehoben: 

a) Gesetz vom 14. Dezember 1994 über einkommensverbessernde Direktzah-

lungen in der Landwirtschaft (Direktzahlungsgesetz); 

b) Gesetz vom 21. März 1996 über die Abgeltung ökologischer und tiergerech-

ter Leistungen in der Landwirtschaft (Abgeltungsgesetz); 

c) Gesetz vom 12. Dezember 1996 über Erschwernisbeiträge für die Bewirt-

schaftung des Berggebietes und der Hanglagen (Berggebiet- und Hangla-

gengesetz); 

d) Gesetz vom 19. November 1980 über die Förderung der Alpwirtschaft; 

e) Gesetz vom 23. November 2000 über die Förderung von Investitionen in der 

Landwirtschaft (FILG); 

f) Gesetz vom 7. Januar 1944 betreffend den Weinbau; 
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g) Gesetz vom 22. Dezember 1969 über die Rindvieh- und Kleinviehzucht 

(Tierzuchtgesetz); 

h) Gesetz vom 12. Mai 2004 über die Neuausrichtung der Milchmarktordnung 

und die Vorwärtsintegration der Milchwirtschaft (Milchmarktordnungsge-

setz, MMG); 

i) Gesetz vom 19. September zur Förderung der Produktion einheimischen 

Maissaatgutes; 

j) Gesetz vom 30. Juli 1949 betreffend die Förderung der Kartoffelsaatzucht; 

k) Gesetz vom 23. November 1864 betreffend eine Feldpolizeiordnung, Gesetz 

vom 19. September 1958 betreffend die Feldpolizeiordnung; 

l) Gesetz vom 25. November 1981 über Bodenverbesserungen. 

Art. 107 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage der Kundmachung in Kraft. 
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2. ABÄNDERUNG DES BESCHWERDEKOMMISSIONSGESETZES

 

Gesetz 

über die Abänderung des Beschwerdekommissionsgesetzes 

vom … 

Dem nachstehend vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I.  
Abänderung des bisherigen Rechts 

Das Beschwerdekommissionsgesetz vom 25.10.2000, LGBl 2000 Nr. 248, 

in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 4 Abs. 1 Bst. l3 

l) Landwirtschaft: 

der von der Regierung mit Verordnung als zuständig bestimmten Vollzugs-

behörden aufgrund des Landwirtschaftsgesetzes sowie der darauf gestützten 

Verordnungen.   

                                                

 

3 Im Hinblick auf parallele Gesetzgebungsverfahren synchronisieren/abstimmen. 


